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Ganzheitliche und zukunftsorientierte Kreisentwicklung 

im Landkreis Göppingen  

 
Mehr Bildung, mehr Angebote, mehr Erholung, mehr Sicherheit, mehr Miteinander – der Land-

kreis Göppingen ist gut aufgestellt. Gemeinsam mit den 38 Städten und Gemeinden arbeiten 

Landkreispolitik und –verwaltung an der Zukunftsfähigkeit des Landkreises, um auch weiterhin 

ein attraktiver Lebensstandort für die über 260.000 Einwohnerinnen und Einwohner sowie ein 

starker Standort zu sein. Im Sinne einer systematischen Weiterentwicklung des Landkreises 

wurde eine ganzheitliche und zukunftsorientierte Kreisentwicklung aufgesetzt. 

 

Auf der Basis des Gutachtens „Ursachenanalyse und Konzept zur Entwicklung und Positionie-

rung der Wirtschaft des Landkreises Göppingen“ des Steinbeis Beratungszentrums Regional-

entwicklung und Wirtschaftsförderung wurde ein Kreisentwicklungsprozess begonnen, der in 

Beschlüsse des Kreistags im Jahr 2010 mündete.  

 

Im Kreistag wurden in den darauffolgenden Jahren in Klausuren Handlungsfelder für die ganz-

heitliche und zukunftsorientierte Weiterentwicklung im Sinne einer „Kreisentwicklung“ des 

Landkreises Göppingen diskutiert. Parallel hierzu wurden in den Ausschüssen und im Kreistag 

weitreichende strategische Beschlüsse zur Kreisentwicklung in den Handlungsfeldern der Ge-

sundheitsversorgung mit dem Neubau der Klinik am Eichert oder des ÖPNV mit der Integration 

in den VVS, der Forcierung des Klimaschutzes und weitere mehr getroffen.  

 

Der Kreistag verabschiedete das verbal ausformulierte Kreisentwicklungskonzept erstmals am 

15. Juli 2016. Es wird jeweils zur Einbringung des Kreishaushalts aktualisiert vorgelegt und mit 

ihm beschlossen. 

Den Landkreis Göppingen fordern wird in den kommenden Jahren die enger werdenden Rah-

menbedingungen mindestens durch die Ressource „Finanzen“. Der Landkreis befindet sich 

seit 2023 in einer strukturierten Haushaltskonsolidierung. Die Herausforderung der kommen-

den Jahre wird es sein, auf der einen Seite den Landkreis zukunftsfähig anhand der 12 Schlüs-

selthemen und den dahinterliegenden Maßnahmen weiterzuentwickeln sowie den Landkreis 

auf die gesamtgesellschaftliche Herausforderung bestmöglich vorzubereiten und auf der an-

deren Seite die hierfür notwendigen Finanzmittel wirkungsorientiert und priorisierend zur Ver-

fügung zu stellen.  
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1. ZUSAMMENARBEIT, MITEINANDER, KREISBEWUSSTSEIN 
 

LEITGEDANKE 

Die Zukunft des Landkreises steht in der gemeinsamen Verantwortung von Kreispolitik, Kreis-
verwaltung, Städten und Gemeinden und Bürgerinnen und Bürgern. Ziel der Kreispolitik ist die 
Stärkung des Kreisbewusstseins und eine hohe Identifizierung der Bürgerinnen und Bürger 
mit ihrem Landkreis Göppingen. Kreispolitik und –verwaltung verfolgen eine transparente Dar-
stellung ihrer Aktivitäten zum Wohle des Landkreises und setzen auf den Dialog.  

 
ZIELE/STRATEGIEN IM LANDKREIS GÖPPINGEN 

 Regelmäßige Kreistagsklausuren 

Im Plenum in einer Gesamtschau auf die Kreisentwicklung wie auch zu Einzelthemen 

werden mit dem Kreistag und den Ausschüssen in Klausuren Themen diskutiert und 

bearbeitet, um politische Entscheidungen des Kreistags vorzubereiten. Bedarf, Design 

und Ziele der Klausuren werden mit dem Gremium im Vorfeld abgestimmt. 

 Präsenz des Kreistags auf Kreisgebiet 

Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse finden nicht nur in Göppingen, son-

dern auch regelmäßig auf dem Kreisgebiet verteilt in geeigneten Räumlichkeiten statt. 

 Kreis und Kommune – Begegnungen vor Ort 

Zur transparenten Darstellung der Kreispolitik und der Kreisfinanzen wurde das Veran-

staltungsformat „Kreis und Kommune – Begegnungen vor Ort“ entwickelt. Der Landrat 

und die Kreistagsmitglieder sind in den 38 Städten und Gemeinden vor Ort, um mit der 

Lokalpolitik ins Gespräch zu kommen und die Aufgaben des Landkreises zu präsentie-

ren. Nach Besuchen von Firmen, Einrichtungen oder Baumaßnahmen findet jeweils 

eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt, in der der Landrat die kreispolitischen The-

men und die Kreisfinanzen vorstellt und sich mit den Mitgliedern des Gemeinderats 

austauscht. 

 Standortkommunikation, Landkreismarketing 

Als zentrale Maßnahme zur Steigerung des Bekanntheitsgrads und der Attraktivität des 

Kreises sah das Kreisentwicklungsgutachten 2008 den Aufbau einer systematischen 

zielgruppenspezifischen Standortkommunikation vor. Seit Schaffung und Besetzung 

der Stelle Standortkommunikation 2011 wurden die Grundlagen für eine systematische 

Standortkommunikation (einheitliches CD/CI) geschaffen, das neue Erscheinungsbild 

intern und extern und zielgruppenorientierte Kommunikationsmaßnahmen (Imagebro-

schüre, Imagefilme, Imagekampagnen, Printprodukte) umgesetzt und stetig weiterent-

wickelt. 
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 Landkreisfest/Jubiläumsprogramm 

In regelmäßigen Abständen zu einem jeweils runden Geburtstag des Landkreises wird 

gemeinsam mit den Städten und Gemeinden das während des Jubiläumsjahrs 2013 

(75 Jahre) von der Bevölkerung hervorragend angenommene Veranstaltungsformat 

„Landkreisfest“ etabliert. Zum 80. Geburtstag des Landkreises fand am 22./23. Sep-

tember 2018 wieder ein Landkreisfest in der Werfthalle in Göppingen statt. Außerdem 

fanden über das gesamte Jubiläumsjahr auf dem kompletten Kreisgebiet Veranstaltun-

gen der Fachämter statt, darunter zum Beispiel der Wald-Erlebnis-Tag am 15.7.2018 

mit der Einweihung des Landkreismittelpunktes im Schlater Wald.  

2023 wurde der Landkreis Göppingen 85 Jahre alt. Im Zentrum des ganzjährigen Ju-

biläumsprogramms stand ein Tag der Offenen Tür des Landratsamts am 8. Juli 2023, 

um die neuen/sanierten Gebäude vorzustellen und die Leistungen der Kreisverwaltung 

gegenüber der Bürgerschaft transparent zu machen. Außerdem traten den ganzen Tag 

Gruppen aus dem Kreisgebiet auf der Bühne im Außenbereich auf und Rettungs-

dienste und Feuerwehr aus dem Kreisgebiet präsentierten eine beeindruckende Fahr-

zeugausstellung. 

 

 Kreisbewusstsein/ BürgerDialog/ Kommunikation  

Nach der Entscheidung zur Helfenstein Klinik im Mai 2021 gab es im darauffolgenden 

Herbst mit den Städten und Gemeinden des Oberen Filstals sowie auch in der Kreis-

tagsklausur 2021 Veranstaltungen und Workshops, um Maßnahmen zur Stärkung des 

Kreisbewusstseins zu erarbeiten und zu vereinbaren. Die Liste der rund 30 Maßnah-

men mit ihrem Umsetzungsstand wird halbjährlich im Kreistag vorgestellt. Die Kommu-

nikation der Kreispolitik und –verwaltung stellt einen Fokus in der Liste dar. So gab es 

im November 2022 einen BürgerDialog speziell für die Region „Oberes Filstal“ in Bad 

Überkingen. Im September 2024 waren Bürgerinnen und Bürger sowie die nach der 

Kommunalwahl neu besetzten Gremien im Landkreis zu einem Bürgerdialog im Land-

ratsamt eingeladen. Sieben Gesprächsthemen boten die Gelegenheit, dass die Ver-

waltung, Politik und Bürgerschaft auf Augenhöhe miteinander in den Dialog treten 

konnten. Weitere BürgerDialoge sollen folgen.  

 

Auch der Einstieg über ein Social Media Konzept in 2022 und die Besetzung einer 

Stelle Social Media Manager Ende 2022 gehören zur Optimierung der Kommunikati-

onsarbeit. Daneben wurde über die Standortkommunikation in 2022 die bisherige 

Kommunikationsarbeit dezentral in den Ämtern gemeinsam mit diesen analysiert und 

Optimierungspotenzial wie die Einführung eines allgemeinen Landkreis-Newsletters 

festgehalten, der zum Oktober 2024 unter „Landkreis Aktuell – Überraschend. Infor-

mativ.” erstmals verteilt wurde. 

 

 Ehrenamtliches Engagement, Förderung und Anerkennung 

Im Landkreis Göppingen sind viele Menschen ehrenamtlich engagiert. In der Land-

kreisverwaltung wurde eine zentrale Anlaufstelle in der Beauftragten für Bürgerschaft-

liches Engagement und Bürgerbeteiligung im Sozialdezernat institutionalisiert. Seit 

2014 findet als Ausdruck der Anerkennung alle zwei Jahre ein Ehrenamtsempfang für 

Ehrenamtliche auf Landkreisebene statt. In den Anfangsjahren im Zusammenspiel mit 

der Verleihung des Deutschen Bürgerpreises in Kooperation mit der Kreissparkasse 

Göppingen, die den Wettbewerb organisierte. Seit 2018 weiterhin in Kooperation mit 

der Kreissparkasse jedoch ohne Verleihung des Deutschen Bürgerpreises, da der 

Wettbewerb auf Bundesebene eingestellt wurde.  



Büro für Kreisentwicklung und Kommunikation – Kreisentwicklung (Stand 09/2024) BU VA 2024/146 Anlage 1 6 

 

Im Jahr 2023 wurde die Idee des Bürgerpreises jedoch durch die Kreissparkasse Göp-

pingen wieder aufgegriffen. Die Organisation und Durchführung des neu zu etablieren-

den Ehrenamtspreises Landkreis Göppingen oblag vor allem der Verwaltung. Die erste 

Verleihung fand im Rahmen des Ehrenamtsempfangs im Oktober 2023 statt, bei der 

zwei Einzelpersonen und vier Organisationen einen Geldpreis erhalten haben. Zusätz-

lich wurden zwölf Personen für ihr langjähriges Engagement geehrt. Es ist vorgesehen, 

dass der Ehrenamtspreis im Rahmen des Ehrenamtsempfangs alle zwei Jahre verge-

ben wird, vorausgesetzt, dass das Preisgeld weiterhin von der Kreissparkasse zur Ver-

fügung gestellt werden kann. 

 

Der nächste Ehrenamtsempfang und der Ehrenamtspreis ist somit für das Jahr 2025 

geplant und wird wieder in Kooperation mit der Kreissparkasse Göppingen stattfinden. 

 

Das Bürgerschaftliche Engagement wird im Landkreis Göppingen kontinuierlich geför-

dert und weiterentwickelt. Das im Jahr 2017 gegründete Bildungsnetzwerk Ehrenamt 

ist auf 28 Kooperationspartner angewachsen. Die im Landkreis Göppingen entwickelte 

Bildungsplattform war landesweit vorbildlich und wurde vom Landkreistag Baden-Würt-

temberg zur Implementierung von anderen übernommen. Nun sind die Angebote des 

Landkreises zu finden unter www.qualifiziert-engagiert-bw.de/lkgp.  

Erfolgreich beantragt wurde die Aufnahme in die Förderprogramme des Ministeriums 

für Soziales und Integration Baden-Württemberg: In der Zeit vom 12/2019 bis 07/2021 

wurden zahlreiche Projekte zur Förderung des Bürgerengagements über die Pro-

gramme „Engagiert in BW II“ (Fördersumme 36.800,00 €) und „Gemeinsam in Vielfalt 

IV“ (Fördersumme 33.500,00 €) unterstützt. 

 

Im Bereich Vereinsentwicklung/Sportförderung wurde eine Förderung durch das neue 

Programm „Gemeinsam engagiert in BW“ des Ministeriums für Soziales, Gesundheit 

und Integration bewilligt (siehe unter Tourismus-, Kultur- und Vereinsförderung). 

 

Fest verankert ist das BELA-Netzwerk (Bürgerengagement für 

Lebensqualität im Alter), das mit 15 Mitgliedseinrichtungen bür-

gerschaftliches Engagement in Altenpflegeeinrichtungen fördert 

und anerkennt. Aufgrund der Corona-Krise wurden im Jahr 2020 alle geplanten Fort-

bildungsveranstaltungen auf 2021 verschoben und konnten weitestgehend durchge-

führt werden. Da einige Ehrenamtliche während und auf Grund der pandemischen 

Lage ihr Ehrenamt beendeten, wurde 2022 eine neue Werbekampagne gestartet, die 

teilweise über das Förderprogramm der ARBES (Arbeitsgemeinschaft des Bürger-

schaftliches Engagements in Baden-Württemberg e.V.) mit Geldern des Landes Ba-

den-Württemberg gefördert wurde. Im Jahr 2022 und 2023 fanden wieder mehrere 

Fortbildungen für Ehrenamtliche in Altenpflegeeinrichtungen statt. Das BELA-Netzwerk 

verfügt durch die teilnehmenden Partner über ein unabhängiges Budget. 

Zum 15-jährigen Bestehen des BELA-Netzwerks wurde Ende Mai 2023 ein Dankes-

Ausflug zur Gartenschau in Balingen für die Ehrenamtlichen organisiert. Für 2024 wur-

den vier Fortbildungen in den Bereichen Musikgeragogik, Musik und Demenz, sowie 

Validation als Methodik angeboten. Für Februar 2025 ist bereits die Fortbildung „Humor 

als Türöffner“ für Haupt- und Ehrenamtliche geplant. 
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 Demokratie leben! „Überraschend. BUNT.“  

 

„Demokratie leben!“ ist ein Bundesprogramm des Bundesministeriums für Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend, welches 2015 mit dem Ziel der Bekämpfung des Extremis-

mus und der Förderung von Demokratie aufgelegt wurde. Hierbei sollen gezielt Pro-

jekte gefördert werden, die sich für ein vielfältiges, gewaltfreies und demokratisches 

Miteinander einsetzen. Der Landkreis ist an diesem Programm seit 2015 als „Partner-

schaft für Demokratie Landkreis Göppingen“ beteiligt, das Fördergramm läuft bis 2024. 

Dem Landkreis Göppingen werden vom Bund bis dahin 645.000 € für die Umsetzung 

des Bundesprogramms zur Verfügung gestellt. 

Das Bundesprogramm dient der Verbesserung des Verständnisses, des Miteinanders, 

der Integration in einer „bunten“ Gesellschaft durch gemeinsame Aktivitäten, Demokra-

tieerziehung und -bildung insbesondere bei jungen Menschen, um auch gefährlichen 

Extremismus-Tendenzen entgegen zu wirken. Als Zielgruppe sollen Bürgerinnen und 

Bürger, ehren-, neben- und hauptamtlich in der Kinder- und Jugendhilfe und an ande-

ren Sozialisationsorten Tätige angesprochen werden. 

Die Abteilung Bildungsbüro des Amtes für Schulen und Bildung ist das federführende 

Amt und setzt in Kooperation mit dem Kreisjugendring Göppingen e.V., der eine Fach- 

und Koordinierungsstelle eingerichtet hat, das Programm um. Ein mit 38 Personen ein-

gerichteter Begleitausschuss aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, Verwaltungs-

mitarbeiter*innen und Kreispolitiker*innen steuert und unterstützt das Programm. 

Durch Aktionen, wie z.B. verschiedene Austauschtreffen zum Thema "Demokratiebil-

dung" werden die Beteiligung und das gesellschaftliche Miteinander gestärkt. Im För-

derjahr 2022 wurden vier Projekte im Aktions-/Initiativfonds gefördert sowie drei Kom-

munen zum Thema "JAMP Kinder-und Jugendbeteiligung" beraten. Die Partizipation 

soll dadurch in den einzelnen Gemeinden und Kommunen gestärkt und fachlich unter-

stützt werden. 

 

 Landkreiskampagne „Meine.Deine.Unsere Heimat!?“ 

 
Das erfolgreiche Veranstaltungs- und Beteiligungsprojekt unter dem Motto 

„Meine.Deine.Unsere Heimat!?“ aus dem Jahr 2021 wird unter Einbeziehung der Kreis-

gemeinden und anderer Akteure weiterentwickelt und als nachhaltiges Format instal-

liert. Ziel ist es, das „Heimat-Bewusstsein“ für den Landkreis Göppingen als attraktiven 

Lebens- und Wohnort sowohl für neu zugewanderte als auch für schon länger ansäs-

sige Menschen zu wecken und zu bekräftigen.  

Dies wiederum unterstützt den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Landkreis. Ge-

wünscht ist auch die Stärkung des gemeinsamen bürgerschaftlichen Engagements von 

Menschen mit und ohne Migrationshintergrund.  

Die Federführung für diese Kampagne von Seiten des Landkreises ist beim Kreissozi-

alamt in Person der Beauftragten für Bürgerschaftliches Engagement und der Integra-

tionsbeauftragten verortet.  
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2. GEORDNETE KREISFINANZEN 
 
LEITGEDANKE 

Der Haushalt des Landkreises Göppingen ist im Sinne der Generationengerechtigkeit 
langfristig im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen. Die finanzielle Handlungsfähigkeit 
ist dauerhaft gesichert.  
 
ALLGEMEINE VORBEMERKUNG 

 

Der jährliche Kreishaushalt wird seit 2013 nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen 

Haushalts- und Rechnungswesen (kurz: NKHR) unter doppischen Grundlagen geführt. Der 

Landkreis Göppingen bildet seine gesamten Buchhaltungsvorgänge seit dem Haushaltsjahr 

2021 mit der Finanzsoftware SAP ab. Es sind die einschlägigen rechtlichen Vorgaben, die 

Hinweise der Rechtsaufsicht sowie die Hinweise und Beanstandungen der örtlichen und 

überörtlichen Prüfung zu berücksichtigen.  

 

Der oben beschriebene Leitgedanke nimmt ab den Haushaltsjahren 2023ff. eine immer we-

sentlichere Bedeutung ein und muss präsenter in den Fokus der kommenden Haushaltsjahre 

rücken. Der Landkreis hat erstmals im Jahr 2023 einen Fehlbetrag in Höhe von ca. 28 Mio. € 

ausweisen müssen. Für die Bewirtschaftung 2024 droht dem Landkreis ein Fehlbetrag in glei-

cher Dimension. Die Rechtsaufsicht des Regierungspräsidiums Stuttgart hat in ihrem Geneh-

migungserlass eine klare Botschaft vermittelt – für die Planung 2025 einen ausgeglichenen 

Haushalt vorzulegen; entsprechende Maßnahmen wurden eingeleitet. 

 

Hauptaufwendungsbereiche des Landkreises sind u.a.  

- die Defizitabdeckungen und Investitionskostenzuschüsse gegenüber der ALB FILS 

KLINIKUM GmbH zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung im Landkreis,  

- die Aufwendungen aus dem Bereich Jugend und Soziales,  

- die Aufwendungen für den ÖPNV,  

- die Personalaufwendungen,  

- Aufwendungen für den Bildungsbereich,  

- die Aufwendungen für den Substanzerhalt und  

- die Bewirtschaftung der im Eigentum des Landkreises stehenden beweglichen und un-

beweglichen Vermögensgegenstände,  

- die Aktivitäten im Bereich des Klimaschutzes gemäß dem Klimaschutzziel des Land-

kreises,  

- die notwendigen Investitionen des Landkreises i. R. seiner Aufgabenerfüllung z. B. Ge-

sundheitsversorgung und Schulentwicklung und  

- daneben die sich daraus ergebenden Abschreibungen, welche es zu erwirtschaften 

gilt, sowie die angemessene Einflussnahme in die unmittelbaren Beteiligungen des 

Landkreises Göppingen. 

 

Zur tragfähigen Finanzierung der laufenden Bereiche (Ergebnishaushalt) erhebt der Landkreis 

von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage – die größte Ertragspo-

sition im Landkreishaushalt. Die Höhe des Umlagesatzes wird jährlich im Spannungsfeld zwi-

schen dem Bedarf des Landkreises zur Finanzierung seiner o.g. Aufwendungen, der erforder-

lichen Liquidität – unter Beachtung der Verschuldungsobergrenze – und dem Beitrag zur Fi-



Büro für Kreisentwicklung und Kommunikation – Kreisentwicklung (Stand 09/2024) BU VA 2024/146 Anlage 1 9 

 

nanzierung seiner Investitionen auf der einen Seite und dem maßvollen und vorausschauen-

den sowie angemessenen Finanzierungsbeteiligung der Kreisgemeinden auf der anderen 

Seite – unter Berücksichtigung der Grundaussagen des Finanzkonzepts 2030 – festgesetzt. 

Die Leistungsfähigkeit der Kreiskommunen wird jährlich neu im Vorbericht des Haushaltsplans 

bewertet und fließt in die jährliche Entscheidungsfindung der Festsetzung des Kreisumlage-

hebesatzes mit ein. Eine weitere Rolle in diesem Spannungsfeld spielen diesbezüglich auch 

der jährliche Stand der Ergebnisrücklage (unter Berücksichtigung der vergangenen Jahreser-

gebnisse) und deren Einsatz zur Nivellierung der Kreisumlage. Da sich der Landkreis im We-

sentlichen über die Kreisumlage durch die Kreisgemeinden finanziert, ist sparsame und wirt-

schaftliche Haushaltsführung sowie die ständige Weiterentwicklung von Finanzierungs- und 

Gestaltungsformen oberstes Gebot.  

 

Aufgrund der möglichen Folgewirkungen u.a. Ukrainekriegs auf die Landkreisfinanzen in den 

Jahren 2023ff. und nicht zuletzt auch wegen der Projekt- und Investitionstätigkeit wurde die 

Verwaltung beauftragt, entsprechende Gegensteuerungsmöglichkeiten aufzuzeigen und erste 

Stufen einer strategischen Haushaltskonsolidierung mit externer Unterstützung inkl. Potential-

analyse strukturiert einzuleiten (VA 12.03.2021, 29.10.2021, 25.03.2022 und 06.05.2022).  

Im Haushalt 2023/2024 wurden erste Maßnahmen zur Umsetzung mit einem Volumen von ca. 

1,4 Mio. €/p.a. bereits umgesetzt. Es gilt aus politischer Sicht künftig, sich als Kreistag im 

Rahmen der Haushaltsberatungen zu positionieren und jährlich neu zu entscheiden, ob wei-

tere Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Die Verwaltung unterstützt hier entsprechend: 

Künftig wird die Verwaltung – im Rahmen des Haushaltscontrollings sowie des Erstellungs-

prozesses des Haushaltsplans für das Folgejahr – den notwendigen Bedarf einer Gegensteu-

erung ermitteln, bewerten, kategorisieren und bei Notwendigkeit entsprechende Maßnahmen 

zur Umsetzung vorschlagen.  

 

Ebenfalls zur besseren Beurteilung der Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und 

Gemeinden sowie zur besseren vorausschauenden Betrachtung von Entwicklungen im Be-

reich der Landkreisfinanzen wird seit dem Haushalt 2020 jeweils im 1. Quartal des Vorjahres 

bereits eine standardisierte Abfrage bei den Städten und Gemeinden zur Entwicklung der 

Steuereinnahmen durchgeführt. Auf Basis dieser gewonnenen Erkenntnisse, ist eine wirksa-

mere und effektivere Haushaltsplanung inkl. einer frühestmöglichen Einleitung von Gegen-

steuerungsmaßnahmen auch im Hinblick auf eine mögliche Kreisumlageentwicklung gegeben. 

 

Auch zum Haushaltsaufstellungsprozess 2025 wurden im konsumtiven Bereich – neben den 

Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungsprozesses – wieder Budgetvorgaben auf Basis der 

Vorjahreswerte – teilweise auch auf Basis der Finanzplanungswerte 2025, wo unabdingbar – 

stringent umgesetzt. Angesichts der aktuellen Entwicklungen werden in den Budgetgesprä-

chen die Mittelansätze nochmals kritischer bewertet und das Risiko in vielen Bereichen in Ab-

stimmung mit den Fachämtern nochmals deutlich erhöht. Dazu wird die Veranschlagung eines 

globalen Minderaufwands notwendig. Trotz intensiver Bemühungen sowie der globalen Unsi-

cherheiten, ist die Belastbarkeit des Haushaltsplans 2025 in vielen Teilbereichen erneut nur 

bedingt gegeben.   

 

Die Umsetzung des § 2 b UStG reformiert die „Steuerlandschaft“ in der öffentlichen Verwaltung 

grundsätzlich.  
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Die Verwaltung hat diese Prozessumstellung – nach intensivem Einführungsaufwand – zum 

01.01.2021 umgesetzt und demnach die Verlängerungsoption nicht wahrgenommen. Ab die-

sem Zeitpunkt ist einheitlich der neue § 2 b UStG anzuwenden. Es wird grundsätzlich eine 

Unternehmereigenschaft der Öffentlichen Hand unterstellt. Die Erstellung von nun zwei Steu-

ererklärungen sind zwingend notwendig. 

 

Darüber hinaus hat die Finanzverwaltung eine Tax-Compliance-Regelung für die Weiterent-

wicklung des Umgangs mit dem Thema Steuer ausgearbeitet und zum 01.04.2023 in Form 

einer Dienstanweisung in Kraft gesetzt. Hierfür wurden Rechte und Pflichten der einzelnen am 

Prozess Beteiligten fixiert und dokumentiert, Informationsblätter zusammengestellt und Ar-

beitshilfen zur Verfügung gestellt. Letztendlich mit dem Ziel sich dem Vorwurf der leichtfertigen 

Steuerhinterziehung zu schützen.  

 

Weitere anstehende Umstellungsprojekte in den kommenden Jahren sind die Weiterentwick-

lung der SAP-Prozesse (u.a. Automatisierungsprozesse), die Entwicklungen bis zur Konzern-

bilanz bzw. einem erweiterten Beteiligungsbericht, der gesamte Digitalisierungsprozess einer 

Finanzverwaltung (u. a. E-Rechnung als INDILAKO „Initiative Digitaler Landkreiskonvois“), 

Weiterentwicklung nachhaltiger und umweltgerechter Beschaffungsprozesse, die umweltge-

rechte Umstellung der Antriebsarten des allgemeinen Fuhrparks sowie in diesem Zusammen-

hang wie in anderen Ämtern auch die Einführung einer E-Akte (vgl. auch: Schlüsselthema 12 

Dienstleistungsorientierte Verwaltung, Digitalisierung und E-Akte). Darüber hinaus soll, in Ab-

stimmung mit der Kreispolitik auch erstmals eine „Finanzierungsleitlinie des Landkreises Göp-

pingen“ erstellt werden und neben dem Finanzkonzept 2030 (Fortschreibung „FK 2040“ er-

folgt) aus finanzieller Sicht die Leitplanken für die Erstellung des Haushalts des Landkreises 

Göppingen definieren. Ein weiteres zentrales umzusetzendes Element der Kreispolitik mit 

Ressourcenbindung „Finanzen“ stellt das Thema „Klimaneutrale Verwaltung/Klimaschutz“ dar. 

In einer der kommenden Haushaltsplanungen soll zudem die „Nullplanungsmethode“ (Zero-

Base-Budgeting) umgesetzt werden.  

 

Ebenso wurde in den vergangenen Jahren deutlich, dass die Finanzverwaltung – als Quer-

schnittsamt – nicht nur aufgrund der Mitzeichnung bei Beratungsunterlagen in unterschiedli-

chen Fachprozessen eingebunden war bzw. auch künftig bei Themen von finanzieller Rele-

vanz stringent und frühzeitig eingebunden werden muss. Dies gilt für alle Prozesse innerhalb 

der Kreisverwaltung, wie aber auch für Prozesse gegenüber unserer Hauptbeteiligung „ALB 

FILS KLINIKUM GmbH“; hier ist eine frühzeitige Einbindung/Beteiligung mindestens in der 

Person des Kreiskämmerers zu gewährleisten. Nur dann ist sicherzustellen, dass das Schlüs-

selthema „Geordnet Kreisfinanzen“ nicht in Schieflage gerät und weiterhin als tragfähig be-

zeichnet werden kann. Besonders bei Maßnahmen mit entsprechender wesentlicher finanzi-

eller Tragweite innerhalb der Kernverwaltung aber auch unserer unmittelbaren Beteiligungen 

ist dies unabdingbar. Die Entscheidungen der Großinvestitionen, aber auch Entscheidungen 

einer Summe kleiner Maßnahmen wirken sich in den kommenden Jahren belastend auf den 

Haushalt des Landkreises aus. Wichtig bei diesen Entscheidungen ist jedoch die Wirkung auf 

dem Landkreis im Allgemeinen und ebenso aber auch auf die finanzielle Belastung im Spezi-

ellen.  

 

Die Finanzverwaltung hat bei Einzelentscheidungen vielmals darauf hingewiesen, dass das 

Eingehen von nachhaltigen finanziellen Verpflichtungen (z. B. durch Gremienbeschlüsse), im 

Rahmen einer Potentialanalyse des Kreishaushalts ggfs. nicht mehr für Gegensteuerungs-

maßnahmen unmittelbar und kurzfristig zur Verfügung stehen.  
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Die Finanzverwaltung wird sich auch weiterhin das Recht vorbehalten, in Beratungsunterlagen 

entsprechende Ausführung zur Nachhaltigkeit der finanziellen Verpflichtungen zu machen o-

der die Verwaltungsspitze anlassbezogen darauf hinzuweisen. Die Finanzverwaltung kann Ih-

rer Aufgabe nur dann uneingeschränkt nachkommen, wenn eine frühzeitige Einbindung/Betei-

ligung erfolgt. Eine passgenaue Beratungsfunktion – die Finanzverwaltung sieht sich hier als 

Dienstleister – kann ansonsten nicht bzw. nur bedingt erfolgen. 

 

Schwerpunkt der Aufgabenerledigung der Finanzverwaltung wird jedoch in den kommenden 

Jahren weiterhin die Sicherstellung der Tragfähigkeit und Zukunftsfähigkeit des Schlüsselthe-

mas „Geordnete Kreisfinanzen“ sein. Entsprechende Instrumente einer möglichen Gegensteu-

erung sowie deren Folgewirkungen wurden der Kreispolitik umfassend in der Klausur des 

Kreistags am 15.09.2023 dargelegt. Die weiteren Gremienbeteiligungen – neben dem 

15.09.2023 (KT-Klausur) waren: 29.10.2021, 25.03.2022 und 06.05.2022. Es wird auf die ent-

sprechenden Beratungsunterlagen nebst Präsentation in den jeweiligen Sitzungen verwiesen. 

 

Basierend entsprechend der Erkenntnisse aus den Darstellungen in der Klausur des Kreistags 

am 15.09.2023 hat die Finanzverwaltung ein strukturelles Defizit der Jahre 2025ff. errechnet 

und darauf mehrere Deckungsszenarien zur Schließung dieser Lücke aufgesetzt. Der Verwal-

tungsausschuss wurde in seinen Sitzungen am 22.03.2024 sowie 03.05.2024 damit befasst. 

Der Kreistag erhielt in seiner Sitzung am 19.04.2024 Erläuterungen hierzu.  

 

Ziel ist, den Ergebnishaushalt 2025 gemäß dem Leitgedanken des Schlüsselthemas „Geord-

nete Kreisfinanzen“ ausgeglichen in das Beratungsverfahren zum Haushalt 2025 einzubrin-

gen. Eine Abstimmung mit der Rechtsaufsicht erfolgte parallel. Des Weiteren wurden umzu-

setzende Einzelmaßnahmen zur Schließung der Deckungslücke – sofern eine politische Be-

fassung notwendig ist – bereits eingeleitet und überwiegend erledigt.  

 

Der Kreistag erhält im Rahmen der Haushaltsplaneinbringung bzw. im Beratungsverfahren 

zum Haushalt 2025 detaillierte Ausführungen der Verwaltung und kann dann demnach von 

seinem Königsrecht der Haushaltshoheit Gebrauch machen. Zur Erreichung eines genehmi-

gungsfähigen Haushalts zeichnet sich jedoch bereits seit der Klausurtagung ab, dass eine 

Kreisumlageerhöhung unabdingbar ist.   
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MAßNAHMEN/ZIELE/STRATEGIEN IM LANDKREIS GÖPPINGEN 

 Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem „Finanzkonzept 2030“ insbesondere 

der Leitaussagen und -sätze  

Vorbemerkung: Zum Haushalt 2019 wurde der Terminus geändert. Begrifflich wird aus dem 

bisherigen „Finanzkonzept 2020+“ neu das „Finanzkonzept 2030“. Der Inhalt, die Betrach-

tungsart und -formen sowie deren Aufbau bleiben identisch.  

Das „Finanzkonzept 2030“ ist ein Diagnosetool, mit dem es in Form von Szenarien möglich 

ist, einen strategischen Blick unter finanziellen Gesichtspunkten bis ins Jahr 2030 zu richten. 

Es sollte dem Verwaltungshandeln und den zutreffenden politischen Entscheidungen die 

Handlungsspielräume und Konsequenzen aufzeigen. Das Konzept ist ein wichtiges Orientie-

rungselement im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanerstellung.  

Aus der Diskussion zum Finanzkonzept 2030 sowie zum Positionspapier der kreisangehörigen 

Gemeinden und dem Kreistag im Rahmen der Klausurtagung erwuchsen nachstehende Um-

setzungsempfehlungen. Der Kreistag nahm die Umsetzungsempfehlungen in der Sitzung vom 

15.07.2016 zur Kenntnis.  

Spätestens im Jahr 2025 soll das Finanzkonzept 2030 bis in das Jahr 2040 fortgeschrieben 

werden. Entsprechend ist dann auch der Terminus anzupassen. 

Die Umsetzungsempfehlungen im Einzelnen:  

a) Unter Berücksichtigung der Themen aus der Kreisentwicklung wird die fortge-

schriebene Basisversion des Finanzkonzepts 2030 grundsätzlich als Orientierung/Leit-

linie für das Verwaltungshandeln sowie anstehender Entscheidungen verwendet. 

b) An jeder wichtigen und zentralen „Haltestelle“ (z. B. Meilensteine, bei Investiti-

onsprojekten) sowie zur jährlichen Haushaltsplanung erfolgt eine Überprüfung und Ak-

tualisierung des Finanzkonzepts 2030. Das Finanzkonzept 2030 wird jährlich fortge-

schrieben und weiterentwickelt. Bei Bedarf werden (Gegen-)Steuerungsvorschläge 

aufgezeigt. 

c) Im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung erfolgt eine Neubewertung der ak-

tuellen Situation. Die Notwendigkeit der einzelnen Prämissen in der fortgeschriebenen 

Basisversion wird jährlich neu bewertet. Die jährliche Haushaltsplanung erfolgt unter 

sparsamen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 

d) Die kontinuierliche Überprüfung der Gesamtsituation umfasst neben der Beur-

teilung des notwendigen jährlichen Bedarfs (unter Berücksichtigung des Aufgabener-

ledigungsstands) auch die Maßgabe der ausgewogenen und vertretbaren Gesamtbe-

lastung der Kreiskommunen. 

Die mit dem Finanzkonzept 2030 erreichte strategische Planung bis ins Jahr 2030 bedingt eine 

Verzahnung in das operative Verwaltungshandeln. Die Kreisverwaltung sichert im Rahmen 

ihrer Aufgabenerledigung sowie der jährlichen Haushaltsplanung eine ständige Strategieüber-

prüfung zu.  
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 Stringente Disziplin bei Haushalts-/ Finanzplanung, Finanzcontrolling, Steuerung, 

Risikominimierung/Haushaltskonsolidierung 

Die Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit sowie die Bereitstellung einer ausreichenden 

Liquidität und eine angemessene Ergebnisrücklage im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ist 

die zentrale Aufgabe der nächsten Jahre für den Landkreis Göppingen. Eine ständige Risiko-

abwägung und eine entsprechende Risikovorsorge sind zu treffen. Die Einhaltung der gesetz-

lichen haushaltsrechtlichen Vorgaben (u.a. Haushaltsausgleich, Ergebnisrücklage, Liquiditäts-

reserve) im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanerstellung ist zentrales Element des Verwal-

tungshandelns.  

Aufgabenpriorisierung, Aufgabenkritik, Erstellung einer Gegensteuerungsliste, Umsetzung ei-

ner Potentialanalyse zur Vorbereitung auf mögliche schwierige Haushaltsjahre 2023ff., eine 

systematische Haushaltskonsolidierung zur Schließung der Deckungslücke, Suche nach Fi-

nanzierungsalternativen, Umsetzung Gestaltungsmöglichkeiten (z. B. steuerlicher Art), Um-

setzung des Refinanzierungsgrundsatzes und interkommunale Zusammenarbeit ist hier 

ebenso von wichtiger Bedeutung wie auch die verwaltungsinterne Maßgabe einer sparsamen 

und wirtschaftlichen Haushaltsführung, der Deckelung von einzelnen Haushaltspositionen 

(Budgetvorgaben und -limitierungen) sowie sofern erforderlich, einer Aufgabenkritik oder einer 

klaren Prioritätensetzung durch die Kreispolitik auf Vorschlag der Verwaltung. Hierzu gehört 

ebenfalls auch der fast vollständige und überwiegende Verzicht des Ausbaus von freiwilligen 

Leistungen des Landkreises Göppingen, sowie die Verschiebung von geplanten Maßnahmen 

auf spätere Haushaltsjahre. 

Dem Finanz-, Sozial- aber auch Personalcontrolling sowie ebenfalls im ÖPNV-Bereich kommt 

eine wichtige Bedeutung zu, es ist Teil des jährlichen Steuerungskreislaufs. Die beiden letzt-

genannten Controllingaktivitäten (Personal/ÖPNV) werden eine Ausweitung bzw. Verstetigung 

erfahren müssen. Die Finanzverwaltung erhofft sich hier entsprechende Impulse. Ein speziel-

les ÖPNV-Controlling ist derzeit nicht eingerichtet.  

Ein Ausbau als Frühwarnsystem zur Risikominimierung mit Verankerung von Personal- und 

Sachressourcen ist angezeigt. Die Steuerung durch Ziele und Kennzahlen mit deutlich strate-

gischem Ansatz soll Teil des jährlichen Steuerungskreislaufs (z. B. Überprüfung und Fortent-

wicklung der quartalsweisen Finanzzwischenberichte) sein.  

Die Weiterentwicklung im Kennzahlenbereich wird weiterhin u.a. auch aufgrund der Umstel-

lung auf die Finanzsoftware SAP sowie des Definitionsprozesses entsprechend wirkungsori-

entierter Steuerung (u.a. Budgetierung) eine Dynamik erfahren. 

Zur ständigen Beurteilung der Haushaltsentwicklung gehören die quartalsweisen Finanzzwi-

schenberichte mit Stichtag 15.05., 15.09. sowie 31.12. Sie werden den politischen Gremien 

vorgelegt.  

 Verschuldungsbegrenzung/Schuldenmanagement 

Der Kreistag und die Verwaltung arbeiten nach der Prämisse, eine angemessene Verschul-

dungsobergrenze strikt einzuhalten. Darin ist vorgesehen „Investition gegen Verschuldung“ 

sorgsam abzuwägen und nur in Ausnahmefällen jährlich eine größere Darlehensaufnahme zu 

tätigen als die ordentliche Tilgung vorgibt.  
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Im Zeitraum der laufenden Großinvestitionen „Klinik-Neubau“ sowie der „Schulentwicklungs-

projekte“ ist die Limitierung der Netto-Kreditaufnahme auf das Maß der ordentlichen Tilgung 

zeitweise auszusetzen. Danach ist diese strikte Einhaltung zu gewährleisten und umzusetzen. 

Die Investitionen des Landkreises und seiner Beteiligungen welche Investitionszuschüsse er-

halten, müssen sich an dieser Finanzierbarkeitsmaxime orientieren. Im vergangenen Jahr hat 

jedoch das Thema „Strategische Weiterentwicklung der Schullandschaft in der Trägerschaft 

des Landkreises Göppingen“ diese Handlungsmaxime in ein entsprechendes Spannungsfeld 

versetzt. Weitere Spanungsfelder könnten – nach gemeldeten Bedarfen – entstehen aus: u.a. 

den Bereichen Klima, Gesundheit oder Umsetzung weiterer ÖPNV-Themen (u.a. neuer Nah-

verkehrsplan). 

Auf dem Weg zur Konzernbilanz bzw. zu einem erweiterten Beteiligungsbericht ist eine Dar-

stellung der Gesamtverschuldung (Verbindlichkeiten) des Landkreises sowie seiner unmittel-

baren, mehrheitlichen und finanziell bedeutsamen Beteiligungen notwendig.  

Die nun seit Mitte 2022 eingeleitete veränderte Zinspolitik wirkt sich auch auf die Zinsen am 

Kapitalmarkt sowie auf die Liquiditätsbeschaffung in Form von Kassenkrediten aus. Die Zinsen 

sind in der Vergangenheit deutlich gestiegen. Der Landkreis wird in Zukunft, überwiegend auf-

grund der sehr hohen Inanspruchnahme der Kassenbestandsverstärkungsmittel durch die 

ALB FILS KLINIKUM GmbH, hohe Zinsaufwendungen zur Liquiditätssicherung zu finanzieren 

haben. Perspektivisch ist der Hinweis der Rechtsaufsicht aus dem Genehmigungserlass zum 

Haushalt 2024 zur Prüfung von Alternativen einer Einheitskasse mit der ALB FILS KLIMIKUM 

GmbH anzugehen. Die notwendigen Fremdmittel zur Klinik-Finanzierung sind hiervon nicht 

betroffen. Die Verwaltung konnte – mit Zustimmung des VA am 04.02.2022 – eine Finanzie-

rung mit 30-jähriger Laufzeit und Zinsbindung über 139 Mio. € zu 1,482 % fixieren. Jedoch 

werden künftige Fremdkapitalbedarfe zur Finanzierung von Investitionen teilweise neu zu be-

werten sein. Ob und in welcher Höhe eine Nachfinanzierung „Klinik-Neubau“ notwendig wird, 

kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht verlässlich benannt werden. 

 Effektives und aktives Beteiligungsmanagement/Beteiligungsverwaltung 

Ein effektives und aktives Beteiligungsmanagement stärkt die Wirtschaftlichkeit der kreiseige-

nen Beteiligungen und erhöht die Transparenz ihrer Aktivität. Es werden Konzepte zur strate-

gischen Ausrichtung erarbeitet (z. B. Businesspläne), innerhalb der Kreisverwaltung imple-

mentiert und dadurch die Umsetzung der entsprechenden Beschlüsse des Kreistags garan-

tiert.  

Durch wirtschaftliches und sparsames Handeln der Beteiligungen des Landkreises sollen das 

Ziel verfolgt werden, die Zuschüsse des Landkreises kontinuierlich zu reduzieren und sofern 

möglich darüber hinaus einen angemessenen Ertrag an den Kreishaushalt abzuführen. Zu 

erwähnen ist hier sicherlich die Erhöhung der Gewinnausschüttung von 6  8 % der Kreisbau 

Filstal GmbH zum Jahresabschluss 2022 + 2023. 

Die Aufgaben und Leistungen des Beteiligungsmanagements sind: Beteiligungsverwaltung, 

Mandatsbetreuung sowie das strategische und operative Beteiligungscontrolling. Unterstützt 

werden diese Aufgaben und Leistungen mit einer adäquaten Softwareunterstützung.  Der Aus-

bau der Tätigkeiten im Beteiligungsmanagement geht nicht diesen zügigen Weg, welchen sich 

die Verwaltung auferlegt hat. Grund: die sehr zeitintensiven Administrationstätigkeiten u.a. im 

Zusammenhang mit der Finanzierung inkl. Baukostencontrolling des Klinik-Neubaus sowie 

weiterer strategischen Themenstellungen mit Begleitung auf Seiten der Landkreisverwaltung.  
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Mit der Verabschiedung der Beteiligungsrichtlinie des Landkreises Göppingen durch Be-

schluss des Kreistags vom 07.04.2017 ist der Grundstein für das Handeln und Wirken der 

Beteiligungsverwaltung gelegt worden. Die Evaluation der Beteiligungsrichtlinie ist vorgese-

hen, sobald Kapazitäten dafür vorhanden und frei sind.  

Die Beteiligungsverwaltung ist im Oktober 2019 mit einer individuellen Fortbildung in Form 

einer Grundlagenschulung für Aufsichtsräte in die Mandatsbetreuung eingestiegen. Eine 

Schulung für die Mandatsträger nach der Kommunalwahl 2024 schließt sich daran an.  

Absehbar ist jedoch, dass aufgrund des Ausbaus der mittel- und unmittelbaren Beteiligungen 

sowie einzelner neuer Beteiligungen des Landkreises ein Stellenumfang mit 50 % (mit den o.g. 

Tätigkeitsinhalten, welche sich u.a. aus der Beteiligungsrichtlinie ergeben) mittelfristig nicht 

ausreichend erscheint. Auch die überörtliche Prüfung der GPA hat aufgezeigt, dass u.a. auf-

grund diverser rechtlicher Vorgaben und Regelungen ein aktives und effektives Beteiligungs-

management mehr als nur „ein Blick auf Aufsichtsratssitzungen“ darstellt. Zu den Haushalten 

2023ff. wurden keine Anträge auf Aufstockung im Bereich der Beteiligungsverwaltung gestellt; 

ein Bedarf wäre jedoch aus Sicht der Finanzverwaltung vorhanden. 

 Sparsames und Wirtschaftliches Handeln/Bewirtschaften 

Die Kreisverwaltung richtet ihr Verwaltungshandeln danach aus, dass 

o alle Einnahme-Möglichkeiten (Zuschuss- und Fördermöglichkeiten, ak-

tuelle Gebührenkalkulationen, Erlöse aus Beteiligungen und Eigenbetrieben) 

sowie denkbarer Gestaltungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden, 

o Orga-Untersuchungen, Benchmark- und Vergleichsringerkenntnisse mit 

einbezogen werden,  

o ein konsequentes, flächendeckendes und effektives und effizientes 

Controlling eingesetzt wird und  

o Vergaberegelungen eingehalten werden, 

o ggf. Businesspläne/Wirtschaftlichkeitsberechnungen eingefordert bzw. 

erarbeitet werden. 
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 Berücksichtigung des Refinanzierungsgebots/Freiwilligkeitsleistungen 

Die Ausweitung und Übernahme neuer Freiwilligkeitsleistungen im laufenden Verwaltungs-

handeln und die Finanzierung von Investitionen obliegen eigentlich einem strengen Refinan-

zierungsgebot bzw. sollte lediglich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten bzgl. der Finanzier-

barkeit bewertet und entschieden werden. Jegliche Art von Zuschüssen-, Fördermöglichkeiten 

und/oder Refinanzierungsformen sind zu prüfen, auszuschöpfen und sollen ein zentrales Ele-

ment einer Realisierungsentscheidung darstellen.  

Eine Ausweitung der Freiwilligkeitsleistungen (befristet/unbefristet) soll zwingend vermieden 

werden bzw. nur unter sehr engen Voraussetzungen (Wirtschaftlichkeit, Folgewirkungen etc.) 

bewilligt werden. Eingegangene und mögliche künftige eingehende neue Freiwilligkeitsleistun-

gen stehen einer möglichen Potentialanalyse/Haushaltskonsolidierung nur bedingt kurzfristig 

und unmittelbar zur Verfügung. Die Finanzverwaltung wird weiterhin im Rahmen der Mitzeich-

nung von Beratungsunterlagen entsprechende Hinweise zur Nachhaltigkeit der finanziellen 

Auswirkungen aufnehmen. Im Zweifel sind vergangene Entscheidungen und Gremienbe-

schlüsse zu überprüfen und ggf. zu verändern bzw. gänzlich rückgängig zu machen. 

 Kontinuierlicher Abbau des Investitionsbedarfs  

Im Spannungsfeld zwischen der Finanzierbarkeit auf der einen und dem Abbau des Sanie-

rungs- und Investitionsstaus auf der anderen Seite ist der fortdauernde Abbau des Investiti-

onsbedarfs eine zu verfolgende Maßnahme zur Zielerreichung. Mit der Realisierung der Er-

tüchtigung im Gesundheits-, Verwaltungs- und Schulsektor werden ca. 190 Mio. € des benann-

ten Investitionsbedarfs abgearbeitet. Ein neuer Investitionsbedarf ist in hohem Maße aus dem 

Bereich „Klimaschutz/Klimaneutrale Verwaltung 2040“ zu erwarten. 

 Alternative Finanzierungs- und Gestaltungsinstrumente  

Bei größeren Investitionen werden alternative Finanzierungs- und Gestaltungsinstrumente, 

auch aus steuerlicher Sicht, abgeprüft und sofern möglich miteinbezogen.  

 Finanzierungsleitlinie Landkreis Göppingen 

Zur Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung (u.a. 

Haushaltsausgleich etc.), der Umsetzung der Grundaussagen aus dem Finanzkonzept 2030 

sowie der besonderen Vorgaben aus den Großinvestitionen des Landkreises Göppingen (u.a. 

Klinik-Neubau, Schulentwicklung) soll eine „Finanzierungsleitlinie Landkreis Göppingen“, so-

fern Kapazitäten vorhanden, erstellt werden. 

Der Inhalt dieser Leitlinie soll sich an den Grundfesten der Finanzierungs- und Aufgabensteu-

erung des Landkreises orientieren. Es werden insbesondere finanzielle Kernaussagen im Zu-

sammenhang mit unserer Hauptbeteiligung ALB FILS KLINIKUM GmbH, der Kreisumlage-

maßgabe und -entwicklung, der Verschuldungs-, Liquiditäts- und Ergebnisrücklagenentwick-

lung inkl. der Rückführung der Verschuldung (dem Schuldenabbau), der Entwicklungen der 

Freiwilligkeitsleistungen, des Finanzkonzepts 2030 sowie der künftigen Investitionssteuerung 

(Eigenfinanzierungsanteil, Zusammenspiel Abschreibungen/Tilgungen) und deren Umset-

zungsempfehlung notifiziert. 
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3. GESUNDHEITSVERSORGUNG/KLINIKEN 
 
LEITGEDANKE  

ALB FILS KLINIKUM 

Das ALB FILS KLINIKUM ist größter Gesundheitsanbieter zwischen Stuttgart und Ulm 

und steht den Menschen in der Alb-Fils-Region als starker Gesundheitspartner zur Seite 

– mit modernster Medizin und erstklassiger Pflege, rund um die Uhr. Das breite Leis-

tungsspektrum mit über 50 Fachkliniken, -Zentren, Instituten und 14 Arztpraxen bietet 

den Patient*innen Spitzenmedizin mit maximalversorgendem Charakter. Mit rund 30.000 

stationären und rund 125.000 ambulanten Patient*innen im Jahr wird sowohl eine hohe 

medizinische und pflegerische Kompetenz, Menschlichkeit wie auch ein Höchstmaß an 

Verantwortung gelebt. Träger des ALB FILS KLINIKUMS ist der Landkreis Göppingen. 

Wichtige Entscheidungen werden daher im Kreistag beraten und beschlossen.  

Mit dem Beschluss zur Errichtung eines Klinikneubaus am Standort Göppingen wurde bereits 

im Jahr 2012 im Kreistag eine wegweisende Entscheidung getroffen. In höchster medizini-

scher Qualität und mit hochmoderner baulicher und technischer Infrastruktur wird damit die 

stationäre Versorgung der Menschen in der Region langfristig gesichert. Der Neubau ist eines 

der modernsten Krankenhäuser in Europa und zudem beispielhaftes Projekt im Sinne der 

Nachhaltigkeit, als erstes „Green Hospital“ in Baden-Württemberg. Die Deutsche Gesellschaft 

für Nachhaltiges Bauen (DGNB) hat den Neubau im Rahmen der Vorzertifizierung mit Gold 

ausgezeichnet. Damit bestätigt die DGNB dem ALB FILS KLINIKUM eine besonders umwelt-

freundliche, ressourcensparende, wirtschaftlich effiziente und für den Nutzerkomfort optimierte 

Gebäudeplanung.  

Die Gesamtmaßnahme mit einer Investitionssumme von derzeit rd. 480 Millionen Euro umfasst 

neben dem eigentlichen Neubau der Klinik am Eichert sechs weitere Teilprojekte: Perso-

nalwohngebäude, Parkhaus, Kindertagesstätte, Ärztehaus, Bildungszentrum und den Abbruch 

des bisherigen Klinikbestandsgebäudes. Die Teilprojekte Parkhaus, Kindertagesstätte, Perso-

nalwohnungen sowie das Ärztehaus sind bereits fertiggestellt. Im März 2024 erfolgte der Spa-

tenstich für das neue Bildungszentrum, welches bis Ende 2025 fertiggestellt werden soll. Dort 

werden künftig neben der Schule für Pflegeberufe auch das Institut für Fort- und Weiterbildung 

(IFWB) und das Sozialpädiatrische Zentrum ihren Sitz haben. Die Arbeiten am Neubau gehen 

zügig voran. Die Fassaden sind fertiggestellt und der Innenausbau der Klinik ist in vollem 

Gange – zeitweise waren mehrere hundert Handwerker und Techniker von zahlreichen Ge-

werken gleichzeitig am Bau des Krankenhauses beschäftigt, damit voraussichtlich im Sommer 

2025 in den Klinikneubau umgezogen werden kann.  

Im Mai 2021 hat der Kreistag einen weiteren Beschluss mit großer Tragweite gefasst – die 

Zustimmung zum Zukunftskonzept des ALB FILS KLINIKUMs. Dieses Konzept sieht eine Um-

strukturierung der Helfenstein Klinik in Geislingen und eine Zentralisierung der stationären 

Krankenhausleistungen am Standort Göppingen vor. Der stationäre Betrieb an der Helfenstein 

Klinik wurde zum Ende des Jahres 2023 nach Göppingen verlagert und die 24/7 Notfallambu-

lanz geschlossen. Im neu benannten „Gesundheitszentrum Helfenstein“ wird nun eine um-

fangreiche ambulante Gesundheitsversorgung in Geislingen angeboten, sowie eine Allge-

meinmedizinische Notfallpraxis und eine Kurzstationäre Allgemeinmedizinische Versorgung 

(KAV). Anfang 2025 soll auch der Umbau für die neu etablierte Kurzzeitpflege abgeschlossen 

werden.  
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Mit dem Zukunftskonzept reagiert das ALB FILS KLINIKUM auf die extern gesetzten Rahmen-

bedingungen und den zunehmenden Druck, dem Krankenhäuser etwa durch gesetzgeberi-

sche Vorgaben (z.B. Pflegepersonaluntergrenzen, Mindestmengenregelungen) und den 

akuten Fachkräftemangel ausgesetzt sind. Im nächsten Schritt soll eine zielführende Eigentü-

merstruktur für den Geislinger Standort gefunden werden, die einer angemessenen Vermark-

tung und Verwaltung der Geislinger Standortimmobilien Rechnung trägt. 

Darüber hinaus bietet der Landkreis Göppingen als Gesundheitsstandort viele gesundheits-

fördernde und präventive Angebote für die Bürgerinnen und Bürger. Aufgrund der demografi-

schen Entwicklung wird dieses Angebot von der Bevölkerung verstärkt in Anspruch genom-

men. Auch die ambulante dezentrale Versorgung im ländlichen Raum ist eine regionalpoliti-

sche Herausforderung. Hier unterstützt der Landkreis im Rahmen seiner Möglichkeiten die 

Städte und Gemeinden bei der Sicherung der medizinischen Versorgung. 

Für eine optimale Patientenversorgung, ist eine enge Kooperation mit der niedergelassenen 

Ärzteschaft unerlässlich, denn nur so können die Kliniken beste Medizin für die gemeinsam 

betreuten Patientinnen und Patienten anbieten. Auch die Zusammenarbeit mit dem Klinikum 

Christophsbad, den Rehakliniken und nachsorgenden Einrichtungen sowie den Rettungs-

diensten im Landkreis basiert auf einem intensiven und vertrauensvollen Miteinander. Das 

Medizinische Versorgungszentrum des ALB FILS KLINIKUMs – mit mittlerweile vierzehn Pra-

xen – trägt zur wohnortnahen Sicherung der medizinischen Versorgung im Landkreis maß-

geblich bei.  

Als größter kommunaler Arbeitgeber im Landkreis hat das ALB FILS KLINIKUM auch eine 

besondere Verantwortung für die rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich für 

die Patientinnen und Patienten im Einsatz sind. Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Uni-

versität Ulm und Träger der Schule für Pflegeberufe ist das ALB FILS KLINIKUM auch für den 

Nachwuchs von ärztlichem und pflegerischem Personal attraktiv. 

Das ALB FILS KLINIKUM hat aufgrund seiner Größe, Leistungsfähigkeit und Angebotsvielfalt 

einen maximalversorgenden Charakter. Mit diesem Anspruch, dem Klinik-Neubau und dessen 

hohen Digitalisierungsgrad sowie der zukunftsweisenden Medizinstrategie ist das ALB FILS 

KLINIKUM Innovationsträger im Gesundheitswesen. 
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RETTUNGSDIENSTLICHE VERSORGUNG 
 
Die rettungsdienstliche Versorgung im Landkreis Göppingen ist originäre Aufgabe des Be-
reichsausschusses für den Rettungsdienstbereich Göppingen. Diesem gehören neben den 
Kostenträgern auch die Leistungserbringer an. Das Landratsamt ist als Rechtsaufsichtsbe-
hörde beratendes Mitglied.  
 
Grundsätzlich gilt festzuhalten, dass der Rettungsdienstbereich Göppingen hinsichtlich der Er-
füllung der Hilfsfristen in Baden-Württemberg regelmäßig in der Spitzengruppe liegt.  
 
Im Bereich der rettungsdienstlichen Versorgung lag der Rettungsdienstbereich Göppingen im 
Jahr 2022 mit 96,10 % auf Platz 1 im Land. Im Bereich der notärztlichen Versorgung konnte 
eine Hilfsfristerfüllung von 93,13 % erreicht werden, dies entspricht im landesweiten Vergleich 
Platz 7. Beide Werte konnten im vergangenen Jahr 2023 noch verbessert werden, die ret-
tungsdienstliche Versorgung auf 97,21 %, die notärztliche Versorgung auf 93,54 %  
 
Vergleichszahlen anderer Rettungsdienstbereiche liegen uns für das Jahr 2023 weder für die 
notärztliche noch für die rettungsdienstliche Versorgung vor.  
 
Die notärztliche und rettungsdienstliche Versorgung ist von der Schließung der Helfenstein-
Klinik indirekt betroffen. Die Zahl der Transporte nach Göppingen erhöht sich, was zu einer 
längeren zeitlichen Bindung des Einsatzmittels führt.  
 
Der Bereichsausschuss für den Rettungsdienst hat ein Strukturgutachten für den Rettungs-
dienstbereich Göppingen, der identisch mit dem Landkreis Göppingen ist, in Auftrag gegeben, 
dass auch den Effekt der Veränderungen in der Helfenstein-Klinik berücksichtigt. Das Ergebnis 
des Strukturgutachtens wurde im Bereichsausschuss am 01. April 2022 vorgestellt.  
 
Das Strukturgutachten hat dezidiert das Einsatzaufkommen im gesamten Rettungsdienstbe-
reich untersucht und analysiert. Dabei konnte festgestellt werden, dass es in den großen Ver-
sorgungsbereichen Göppingen und Geislingen zu einer Häufung der Einsätze kommt, die sich 
auch auf die weiteren Versorgungsbereiche auswirkt.  
 
Durch viele sogenannte Duplizitätsfälle müssen Rettungsmittel aus anderen Versorgungsbe-
reichen vor allem im Versorgungsbereich Göppingen, aber auch im Versorgungsbereich Geis-
lingen unterstützen. Dies führt dazu, dass sich in den unterstützenden Bereichen die Situation 
jeweils bei weiteren Einsätzen verschlechtert. Deshalb hat die Gutachterin hauptsächlich eine 
Stärkung der Rettungsmittelvorhaltung in Göppingen und Geislingen vorgeschlagen.  
 
Durch die Stärkung mit einem weiteren Rettungswagen in Geislingen wird explizit auch der 
Versorgungsbereich Deggingen entlastet bzw. gestärkt. Das Obere Filstal kann dadurch noch 
besser von Deggingen aus versorgt werden, da weniger Unterstützungsfahrten in den Versor-
gungsbereich Geislingen notwendig werden.  
 
Der Bereichsausschuss hat am 1.4.2022 in seiner Sitzung die Umsetzung aller im Gutachten 
empfohlenen Maßnahmen beschlossen. Dies ist ein wichtiges und positives Signal für die ret-
tungsdienstliche Versorgung im Landkreis Göppingen insgesamt.  
 
Die Maßnahmen wurden wie angestrebt auf Anfang Oktober 2022 bereits umgesetzt. Im Be-
reich der Erweiterung der Notarztvorhaltung in Göppingen wurde eine zeitliche Ausweitung 
und räumliche Auslagerung zum Standort Christophsbad umgesetzt. 
 
Zwischenzeitlich wurde der Rettungsdienstplan des Landes Baden-Württemberg zum 
01.09.2022 geändert. Dabei sollte die Hilfsfrist von 15 Minuten, welche in 95 % aller Fälle 
einzuhalten war, auf 12 Minuten verringert werden;  
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gleichzeitig sollte die notärztliche Hilfsfrist ersatzlos entfallen. Die entsprechende Regelung 
des Rettungsdienstplans wurde jedoch aufgrund formeller Fehler durch Urteil des Verwal-
tungsgerichtshofs Baden-Württemberg (Urteil vom 05.05.2023 - 6 S 2249/22) für unwirksam 
erklärt. Eine erforderliche Anpassung des Rettungsdienstgesetzes erfolgte im Juli 2024, so 
dass die „12-Minuten-Vorgabe“ inzwischen umgesetzt werden konnte.  
 
Die Auswirkungen auf den Rettungsdienst im Land sollten im Hinblick auf die geänderten 
Hilfsfristvorgaben durch ein landesweites Strukturgutachten untersucht werden. Aufgrund des 
vorgenannten Urteils wurde diese Begutachtung bislang ausgesetzt, nach der erfolgten Ände-
rung des Rettungsdienstgesetzes gehen wir jedoch von einer zeitnahen Durchführung aus.  
 
Unabhängig von vorgenannter Situation wird die aktuelle Struktur im Rettungsdienstbereich 
Göppingen als „gut bis sehr gut“ bewertet. Die Umsetzung der im Strukturgutachten 2022 emp-
fohlenen Maßnahmen haben hierzu maßgeblich beigetragen. 
 
GESUNDHEITSAMT 
 

In den Gesundheitsämtern sollten nach Maßgabe des neuen Gesetzes über den öffentlichen 

Gesundheitsdienst (ÖGDG) vom 16.12.2015 neue Schwerpunkte im Bereich Gesundheitsför-

derung/Prävention/Gesundheitsberichterstattung gesetzt werden.  

Pandemiebedingt erlebte das Gesundheitsamt in den Jahren nach Pandemiebeginn 2020 eine 

massive Verschiebung der Arbeitsschwerpunkte und der personellen Ressourcen. Der Be-

reich Gesundheitsförderung/Prävention/Gesundheitsberichterstattung trat dadurch vorerst in 

den Hintergrund und konnte nicht wie geplant weitergeführt werden. Am 13. September 2022 

konnte dann nach zweijähriger coronabedingter Pause wieder mit der Durchführung der 17. 

Kommunalen Gesundheitskonferenz (KGK) gestartet werden. Im Fokus stand der Themenbe-

reich hausärztliche Versorgung, welcher in vier Arbeitsgruppen weiterbearbeitet wurde. Bei 

der 18. Kommunalen Gesundheitskonferenz am 15. März 2023 haben die vier Arbeitsgruppen 

ihre Ergebnisse vorgestellt, die inzwischen umgesetzt wurden. Weiteres zu den Ergebnissen, 

siehe unten.  

Im Bereich Gesundheitsförderung wurde im Jahr 2024 das Projekt Gesundheitsamt.LOKAL 

entwickelt. Die Veranstaltungsreihe findet momentan im Wechsel im Helfensteinzentrum für 

das obere Filstal, sowie in Heiningen für das Voralbgebiet statt. Bei jeder Veranstaltung kann 

die Bürgerschaft sich zu verschiedenen gesundheitlichen Anliegen beraten lassen und vor Ort 

kostenlos Seh- und Hörtests durchführen lassen. Mit wechselnden Kurzvorträgen, z.B. zu den 

Gesundheitsgefahren von starker Hitze oder der Tigermücke, werden Themenschwerpunkte 

gesetzt. Das Gesundheitsamt plant die Veranstaltungsorte und Themen in den kommenden 

Jahren zu variieren, so dass das Angebot einer breiten Öffentlichkeit angeboten werden kann. 

Aufgrund des fortschreitenden Klimawandels klärt das Gesundheitsamt inzwischen vermehrt 

zu den Themenbereichen Hitzeschutz und Tigermücke auf. Vor allen in den Pflegeheimen des 

Landes, deren Bewohner*innen von starken Hitzeperioden zunehmend gesundheitlich belas-

tet sind, berät das Gesundheitsamt.  

Aus einzelnen Gemeinden des Landkreises werden dem Gesundheitsamt seit 2022 wieder-

kehrend Funde der Asiatischen Tigermücken gemeldet. Das Gesundheitsamt berät die Kom-

munalverwaltungen und die Bürgerschaft zur Bekämpfung der invasiven Mückenart. 
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Neben dem Arbeitsgebiet Gesundheitsförderung/Prävention/Gesundheitsberichterstattung 

werden die Aufgaben im Bereich der Einschulungsuntersuchung, im Infektionsschutz und der 

Umwelthygiene wieder in ursprünglichem Umfang durchgeführt. Die Corona-Fallbearbeitung 

erfolgt ähnlich wie bei anderen Infektionskrankheiten (z.B. Tuberkulose oder Influenza) inner-

halb der Abteilung Gesundheitsschutz.  

Coronavirus 

Während der Corona-Pandemie wurde im Gesundheitsamt ein Sachgebiet „Corona-Pande-

mie“ (SG 53.2.1) mit zusätzlicher personeller Verstärkung installiert. Zeitweise arbeiteten fast 

alle Mitarbeiter*innen des Gesundheitsamts in diesem Sachgebiet. Weitere Unterstützung er-

hielt das Gesundheitsamt auch durch Mitarbeiter*innen aus anderen Ämtern des Landratsam-

tes und von Bundeswehrsoldat*innen. Viele Pflichtaufgaben (z.B. Einschulungsuntersuchun-

gen, Gesundheitsförderung und Prävention, HIV-Beratung) konnten deshalb fast zwei Jahre 

lang nicht oder nur teilweise durchgeführt werden. Die Aufgaben im Sachgebiet umfassten vor 

allem die Kontaktpersonennachverfolgung einschließlich der Einleitung der Quarantäne in un-

terschiedlichem Umfang. Der Bearbeitungsaufwand einzelner Coronafälle hat sich seit Pan-

demiebeginn deutlich vermindert und ist inzwischen mit dem anderer meldepflichtiger Infekti-

onskrankheiten vergleichbar. Das Sachgebiet „Corona-Pandemie“ wurde daher als solches 

aufgelöst bzw. wieder in die übergeordnete Abteilung Gesundheitsschutz eingegliedert. 

Das Gesundheitsamt berät weiterhin bei der Koordination von Ausbruchsgeschehen (z.B. in 

Kitas, Schulen, Pflegeheimen) und bearbeitet Presseanfragen zur Thematik.  

Der Umfang der beschriebenen Aufgaben variierte während der Pandemiejahre je nach Infek-

tions- und Rechtslage. Das Coronavirus gilt inzwischen als endemisch.  

Außensprechstunde Krebsberatungsstelle 
Vom September 2018 bis zum Beginn der Corona-Pandemie wurde in Kooperation mit dem 

Gesundheitsamt an zwei Standorten im Landkreis wöchentlich im Wechsel zwischen Göppin-

gen und Geislingen eine wohnortnahe Außensprechstunde der Psychosozialen Krebsbera-

tungsstelle Ulm angeboten. Die Personal- und Sachkosten trug der Landkreis. 

Im August 2023 wurde die Außensprechstunde der Krebsberatungsstelle Ulm im Landkreis 

Göppingen über eine neue Kooperationsvereinbarung reaktiviert. Diese gilt seit September 

2023. Die Außensprechstunden finden nach Terminvereinbarung mittwochs in der 

Mauch’schen Villa in Göppingen statt.  

Kommunale Gesundheitskonferenz 

Der Landkreis hat seit 2011 die Kommunale Gesundheitskonferenz (KGK) als Austausch und 

Kommunikationsplattform für regionalpolitische Gesundheitsthemen eingerichtet. Die Ge-

schäftsstelle der Kommunalen Gesundheitskonferenz befindet sich am Gesundheitsamt.  

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration fördert zur Umsetzung seiner stra-

tegischen Gesundheitsziele die Einrichtung von Kommunalen Gesundheitskonferenzen in den 

Landkreisen. Im Landkreis Göppingen arbeitet die Konferenz auf der Basis einer gemeinsam 

verabschiedeten Kooperationsvereinbarung.  
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In der KGK arbeiten Entscheidungsträger aus dem Gesundheitswesen, Wirtschaft, Politik und 

Bildung mit. Zu den in der Konferenz analysierten und diskutierten Themen werden passge-

naue Handlungsempfehlungen für den Landkreis erarbeitet. Die Mitglieder der KGK setzen 

diese auf der Basis einer Selbstverpflichtung um. 

Ambulante dezentrale ärztliche Versorgung 

Im Vorfeld der 1. Kommunalen Gesundheitskonferenz im November 2011 wurde vom Gesund-

heitsamt eine Umfrage zum Sachstand der ambulanten ärztlichen Versorgung mit großer Un-

terstützung der Kreisärzteschaft und der Kreiskommunen durchgeführt. In einer Arbeitsgruppe 

wurden Handlungsempfehlungen erarbeitet und im Sommer 2012 in der Konferenz einstimmig 

verabschiedet. Im Herbst 2013 wurden die Umsetzung und der aktuelle Sachstand erneut be-

sprochen und eine Handreichung für die Gemeinden erstellt. 

Gesund Altern 

Im Februar 2013 befasste sich die KGK mit dem gesunden Altern im Landkreis. Nach der 

Analyse der vorhandenen Angebote und Möglichkeiten wurden in der Arbeitsgruppe, auf der 

Grundlage der Ausführung des Bundesministeriums für Gesundheit, Handlungsempfehlungen 

für den Landkreis erarbeitet. Diese wurden in der KGK im Frühjahr 2014 verabschiedet. Eine 

dieser Maßnahmen ist z. B. die Kampagne zur Vermittlung realistischer Altersbilder. Diese 

wurde im Oktober 2014 mit den Mitgliedern der Konferenz in Kooperation mit der NWZ und 

dem Kreisseniorenrat umgesetzt. 

Analyse „Was erhält die Menschen im Landkreis Göppingen gesund?“ 

Im Herbst 2014 ging die Konferenz der Frage „Was erhält die Menschen im Landkreis Göp-

pingen gesund?“ nach. Dazu hat die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geis-

lingen im Vorfeld eine Landkreisanalyse zu den Angeboten und Anbietern auf dem Gebiet der 

Gesundheitsförderung und Prävention erstellt. Diese Analyse wurde im Januar 2015 vertieft. 

Dabei wurde festgestellt, dass es im Landkreis eine Vielfalt von Präventionsangeboten und 

Gesundheitsseminaren gibt. Diese werden jedoch von bestimmten Bevölkerungsschichten 

kaum angenommen und Personen, die ihre eigene Wohnung nicht mehr verlassen können, 

werden überhaupt nicht erreicht. Zudem zeigte sich, dass es sehr wichtig ist, die Menschen 

frühzeitig zu einem gesünderen Lebensstil zu motivieren, also noch bevor erste Beschwerden 

auftreten. Diese Motivation und vor allem eine nachhaltige Verhaltensänderung zu bewirken, 

ist die größte Herausforderung für die Gesundheitsförderung.  

Deshalb wurde diese Fragestellung im Herbst 2015 bearbeitet. Es wurden Handlungsschritte 

festgelegt, die insbesondere darauf abzielen, verstärkt Multiplikatoren oder Selbsthilfegruppen 

in Präventionsprogramme einzubeziehen. Entscheidend ist, die Menschen in ihren Lebens-

welten, wie z. B. Kindertagesstätten, Schulen oder am Arbeitsplatz anzusprechen. Dabei ist 

eine gute Vernetzung von professionellen Präventionsprogrammen mit den Unternehmen und 

Betrieben im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements wichtig.  

„Gesund aufwachsen“ 

Am 15.06.2016 beschäftigte sich die 9. Kommunale Gesundheitskonferenz mit dem Thema 

"Gesund aufwachsen im Landkreis Göppingen". Dabei wurden besonders die Themen "Prä-

vention von Diabetes bei Kindern", die "Verhinderung von Adipositas durch mehr Bewegung" 

und "Frühe Hilfen" bearbeitet. 
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Bei der 10. Kommunalen Gesundheitskonferenz am 29.03.2017 wurden die besprochenen 

Maßnahmen evaluiert und dabei wurde festgestellt, dass deutliche Defizite in der Umsetzung 

bestehen. Es wurde vereinbart, dass zukünftig verstärkt daran gearbeitet wird, die besproche-

nen Handlungsempfehlungen umzusetzen. Eine Maßnahme hierfür ist, zu bestimmten The-

men Arbeitsgruppen einzusetzen.  

Ganz konkret wird sich eine Arbeitsgruppe mit der "Verpflegung in Kindertageseinrichtungen 

und Schulen" beschäftigen und in der nächsten Kommunalen Gesundheitskonferenz über die 

Ergebnisse berichten. 

Multiresistente Erreger  

Aus der Runde der Mitglieder der Kommunalen Gesundheitskonferenz kam der Wunsch, sich 

mit dem Thema "Multiresistente Erreger im Landkreis" zu beschäftigen. Insbesondere wird 

angemerkt, dass die Zunahme dieser Erreger in den verschiedenen Einrichtungen des Ge-

sundheitswesens erhebliche Kosten verursacht. Es wurde deutlich, dass über die Vergütungs-

regelungen in den Kliniken Gesprächsbedarf besteht. Deshalb wurde vereinbart, dass in einer 

kleineren Gesprächsrunde zwischen Kostenträgern und Anbietern von Gesundheitsleistungen 

weitere Abstimmungsgespräche stattfinden. 

Gesunde Schulverpflegung/Prästationäres Screening Multiresistenter Erreger 

(MRE) 

In der 11. Kommunalen Gesundheitskonferenz am 13.6.2018 wurde aus den Arbeitsgruppen 

zu den Themen „Prästationäres Screening Multiresistenter Erreger (MRE)“ und „Gesunde 

Schulverpflegung“ berichtet.  

AG zu „Gesunde Schulverpflegung“:  

In einem Gemeinschaftsprojekt zwischen Gesundheitsamt und Landwirtschaftsamt erhielten 

Kommunen des Landkreises das Angebot, die Speisepläne ihrer Schulen und Kindertagesein-

richtungen durch Ernährungsberaterinnen des Landwirtschaftsamtes überprüfen zu lassen. 

Grundlage waren die Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das Thema ge-

sunde Ernährung und Verhinderung von Übergewicht soll bei weiteren Projekten der beiden 

Ämter eine Rolle spielen. Die Sensibilität für die Thematik wird bei den Kommunen und Trä-

gern weiterhin gefördert werden. 

AG zu „Prästationäres Screening Multiresistenter Erreger (MRE)“:  

Der Versuch, ein prästationäres Screening von Patienten vor einer geplanten Klinikaufnahme 

im Landkreis zu etablieren, scheitert bisher an der Frage der Kostenübernahme der Sach- und 

Laborkosten. Die Krankenkassen lehnen eine Übernahme der Kosten ab. Seitens der Kreis-

ärzteschaft wurde angeboten, bei einem solchen Screening mitzuwirken. Das Screening wäre 

eine wirksame Maßnahme, bereits vor bzw. bei Aufnahme von Patienten in die Klinik eine 

Keimübertagung auf andere Patienten zu verhindern. Es sollen nun andere Möglichkeiten ei-

ner Finanzierung, z.B. über ein Modellprojekt geprüft werden. 

Symposium „Multiresistente Erreger“ des MRE-Netzwerkes 

Am 10. Oktober 2018 fand in Kooperation mit der 12. Kommunalen Gesundheitskonferenz das 

Symposium „Multiresistente Erreger“ des MRE-Netzwerks in der Rehaklinik Bad Boll statt. Das 

Symposium stand unter dem Motto „Herausforderungen beim Umgang mit MRE in verschie-

denen Bereichen der medizinischen Versorgung“. 
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 Mobilität und Gesundheit 

Die 13. Kommunale Gesundheitskonferenz fand am 14. November 2018 zum Thema „Mobilität 

und Gesundheit“ unter Federführung des Gesundheitsamts im Landratsamt Göppingen statt. 

Das Amt für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur des Landratsamts Göppingen hat diese The-

matik mit dem seit Ende 2016 laufenden Modellprojekt „Innovative Mobilität im ländlichen 

Raum“ weiterentwickelt. Ein wichtiges Schlüsselthema des Projekts ist die Vernetzung des 

regulären öffentlichen Nahverkehrs mit Krankenfahrten und sonstigen „sozialen“ Verkehren. 

Die Teilnehmenden der Kommunalen Gesundheitskonferenz sahen Vorteile in der Koppelung 

des öffentlichen Personennahverkehrs mit sogenannten Krankenfahrten, waren sich aber 

auch bewusst, dass vor der Umsetzung offene Fragen zu klären sind. Im Januar 2019 wurden 

aus diesem Grund hierzu weitere Gespräche geführt. Ergebnis: Aufgrund von verschiedenen 

Rahmenbedingungen ist das Vorhaben derzeit im Landkreis Göppingen nicht realisierbar. 

Entlassmanagement 

 
Die 14. Kommunale Gesundheitskonferenz fand am 20. November 2019 zum Thema Entlass-

management statt. Alle Krankenhäuser und Rehakliniken sind gesetzlich verpflichtet, für Pati-

enten nach voll- und teilstationärer Behandlung die ambulante Versorgung durch das Entlass-

management sicherzustellen. Hierbei ergibt sich für den stationär und ambulant versorgenden 

Bereich eine Reihe von organisatorischen, personellen und finanziellen Herausforderungen.  

Diese wurden im Rahmen der Kommunalen Gesundheitskonferenz aus Sicht der Krankenkas-

sen, der ALB FILS KLINIKEN, des Klinikums Christophsbad, der Rehakliniken, der niederge-

lassenen Ärzteschaft und der Pflegeberatung des Landratsamts Göppingen beleuchtet und 

anschließend unter Vorsitz von Herr Landrat Wolff diskutiert. Der konstruktive Austausch im 

Rahmen der Kommunalen Gesundheitskonferenz verspricht eine engere Zusammenarbeit der 

Krankenhäuser, Rehaeinrichtungen, Krankenkassen und der Pflegeberatung mit dem Ziel 

Doppelstrukturen zu vermeiden, Ressourcen besser einzusetzen und Hand-in-Hand zu arbei-

ten.  

 Prävention Diabetes Mellitus Typ 2 und kommunale GF-Strukturen  

In der 15. Kommunalen Gesundheitskonferenz am 22. Mai 2019 wurde eine Projektskizze zur 

Prävention von Diabetes Mellitus Typ 2 in Verbindung mit der Weiterentwicklung von kommu-

nalen gesundheitsförderlichen Strukturen vorgestellt. Daraufhin wurde im Januar 2020 ein Ge-

sundheitstag in einer Kommune im Landkreis Göppingen durchgeführt. Im Rahmen des Ge-

sundheitstages wurden die Besucher über die Risiken des Diabetes mellitus Typ 2 beraten 

und aufgeklärt. Weiter hatten sie die Möglichkeit, ihr individuelles 10-Jahres-Risiko für eine 

Erkrankung an Diabetes Mellitus Typ 2 bestimmen zu lassen. Bei erhöhtem Risiko konnten sie 

an begleiteten Angeboten mit dem Ziel einer Lebensstiländerung teilnehmen. Weiter präsen-

tierten sich in einem Gesundheitsforum lokale Anbieter aus dem Gesundheitsbereich und die 

Arbeitsgemeinschaft Gesundheit im Landkreis Göppingen. Zudem hatten die Besucher die 

Möglichkeit an einer Umfrage für die Bedarfsermittlung für gesundheitsförderliche Strukturen 

mit dem Fokus auf Bewegungsförderung teilzunehmen.  

Nach der geplanten Beendigung des Projekts im Jahr 2020 sollten die Ergebnisse der Umfra-

gen dem Gemeinderat der kooperierenden Stadt vorgestellt und in Zusammenarbeit mit den 

Kooperationspartnern Handlungsempfehlungen erarbeitet und umgesetzt werden. Aufgrund 

der Corona-Pandemie ist derzeit die Weiterarbeit an dem Projekt nicht möglich. 
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 Gesund aufwachsen im Landkreis Göppingen 

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die 16. Kommunale Gesundheitskonferenz am 

06.05.2020 abgesagt und auf den 12.11.2020 verschoben. An diesem Termin werden, falls es 

die Corona-Situation zulässt, die Ergebnisse der Auswertung der Daten aus den Einschu-

lungsuntersuchungen durch das Gesundheitsamt und der Stuttgarter Bewegungspass durch 

das Amt für Sport und Bildung des Landeshauptstadt Stuttgart vorgestellt.  

Auch die auf den 12.11.2020 verschobene 16. kommunale Gesundheitskonferenz konnte we-

gen der Corona Pandemie nicht durchgeführt werden und auch die Konferenz im Frühjahr 

2021 konnte nicht stattfinden. Es war geplant, im Herbst 2021 diese Aufgabe wiederaufzuneh-

men und eine Gesundheitskonferenz umzusetzen. 

Haus- und fachärztliche Versorgung im Landkreis Göppingen 
 
Seit dem Jahr 2023 findet die KGK wieder zweimal im Jahr statt. 

Die medizinische Versorgung, insbesondere in den ländlichen Regionen, wird zunehmend 
schwieriger und komplexer. Es wird zunehmend schwieriger für die Hausärzt*innen eine Nach-
folge zu finden. Gerade die jungen Ärzt*innen arbeiten vermehrt in Anstellung oder in Teilzeit.  
Zudem ist auch im Landkreis Göppingen die Hausärzteschaft überaltert. Dies ist aber ein bun-
desweiter Trend. 

 

Das Gesundheitsamt arbeitet eng zusammen mit der Kreisärzteschaft Göppingen, als auch 
mit den beiden Kliniken im Kreis Göppingen, dem ALB FILS KLINIKUM und dem Christophs-
bad sowie mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg und den Krankenkas-
sen. 
 
Auch die Kommunen sind beteiligt und haben einen wichtigen Part, weil die medizinische Ver-
sorgung zur allgemeinen Daseinsvorsorge gehört. Über Kleinraumkonferenzen werden daher 
in einem ersten Schritt die Ärzteschaft der Primärversorgung (Haus- und Frauenärzte) mit den 
Bürgermeister*innen unter Moderation des Gesundheitsamtes vernetzt. Ziel ist es, die Versor-
gungssituation auf kleinem Raum zu analysieren und Lösungen zu finden, den Herausforde-
rungen gemeinsam zu begegnen. Begonnen wird mit mehreren Kommunen aus dem Voralb-
gebiet sowie dem Oberen Filstal. 
 
Die Servicestelle „Ärztliche Versorgung“ ist seit November 2023 im Gesundheitsamt eingerich-
tet. Und erreichbar unetr www.lkgp.de/servicestelle-medizin. Dort können sich niederlassungs-
willige Ärzte hinwenden, und bekommen Unterstützung und Beratung. Darüber hinaus koordi-
niert die Servicestelle zusammen mit unserem Büro für Kreisentwicklung und Kommunikation 
Marketingmaßnahmen, um vor allem Nachwuchsmediziner für den Landkreis Göppingen zu 
begeistern.  
 
Auch unterstützt die Servicestelle die Koordinatoren des Weiterbildungsverbundes Allgemein-
medizin in der Vernetzungsarbeit. Der Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin (WBV 
AMED) bietet den Nachwuchsmediziner*innen eine strukturierte Weiterbildung bis zum Ende 
ihrer Ausbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin. Der WBV AMED wurde mit Unterstüt-
zung des Gesundheitsamtes eingerichtet und feiert im Oktober 2024 1-jähriges Bestehen. Un-
ter www.lkgp.de/weiterbildungsverbund finden die Nachwuchsmediziner*innen Informationen 
darüber.  
 
Zudem koordiniert die Servicestelle für den WBV AMED in enger Abstimmung mit den Marke-
tingprofis der beiden Kliniken (AFK und CB) sowie mit dem Büro für Kreisentwicklung und 
Kommunikation BKK, wie auch den beiden Koordinatoren des Weiterbildungsverbundes vom 
AFK sowie der Kreisärzteschaft, Marketingmaßnahmen.  

http://www.lkgp.de/servicestelle-medizin
http://www.lkgp.de/weiterbildungsverbund
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Neben Postkarten, die auf Messen für Medizinstudierende verteilt werden sollen, sind das 
auch für Social Media optimierte Videos aller am WBV ANED Beteiligten in Planung. Ziel ist, 
die Servicestelle bekannter zu machen. Erste Werbemaßnahmen sollen zu Beginn des Win-
tersemester 24/25 starten. 
 
Auch gibt es seit November 2023 eine neue Online-Vernetzungsseite zum Thema Gesundheit. 
Das Gesundheitsamt stellt die Aktualität künftig sicher. Erreichbar ist die Seite unter 

www.lkgp.de/gesundheit.   
 
Auch der KGK-Newsletter ist mittlere in seiner fünften Ausgabe erschienen. Er hält die Mit-

glieder der KGK sowie weitere Gesundheitsakteure im Kreis Göppingen auf dem Laufenden.  

Das Projekt Digitale Schnittstelle (vormals Projekt Telemedizin) soll die digitale Vernetzung 
zwischen den Notdiensten der Apothekerschaft sowie dem ärztlichen Bereitschaftsdienst mit 
dem Ziel verbessert werden, die Notfallambulanz zu entlasten. Ein Gespräch mit Softwareent-
wicklern hat mittlerweile stattgefunden. Leider gibt es rechtliche Probleme, daher wurde das 
Projekt zurückgestellt. 
 
Gesundheitsförderung  
 
Neben dem Gesundheitsamt.LOKAL steht der Bevölkerung seit November 2023 zudem der 
neue Gesundheitswegweiser des Landkreises Göppingens online. Unter www.lkgp.de/ge-
sundheitswegweiser finden sich knapp 2.300 gesundheitsbezogene Angebote im Landkreis 
Göppingen für ältere Menschen, Erwachsene sowie Kinder & Jugendliche. 
 
Gesundheitskompetenz  
 
Praktisches medizinisches Wissen für den Alltag oder wo und wie man es finden kann, um bei 
Beginn einer Erkrankung erst einmal ohne Ärzt*innen oder medizinisches Personal auszukom-
men, nimmt immer mehr ab in der Bevölkerung. Dies zeigen Studien und Erfahrungsberichte 
medizinischer Leistungserbringer. 
 
Mittels eines Kurzworkshops bei der 20. Kommunalen Gesundheitskonferenz wurden erste 
praktische Ideen gesammelt, wie die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung des Land-
kreises gestärkt werden kann. Die Ergebnisse sollen in der nächsten Kommunalen Gesund-
heitskonferenz vorgestellt werden. 
 
Zudem hat das Gesundheitsamt zusammen mit der Kommunalen Pflegekonferenz und dem 
Kreisseniorenrat Anfang Juli in Göppingen die Einführungsveranstaltung des Projektes gesund 
und digital @Ländlicher Raum für Multiplikator*innen in der Seniorenarbeit organisiert. 
Durchgeführt wurde die Veranstaltung durch die Landesanstalt für Kommunikation, den Volks-
hochschulverband Baden-Württemberg sowie dem Landesmedienzentrum Baden-Württem-
berg. Ziel ist es unter anderem, älteren Menschen die Teilhabe an der elektronischen Patien-
tenakte, anderen digitalen Anwendungen oder der Telemedizin zu ermöglichen. 
 

 

  

http://www.lkgp.de/gesundheit
http://www.lkgp.de/gesundheitswegweiser
http://www.lkgp.de/gesundheitswegweiser
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4. VERKEHRSINFRASTRUKTUR und UMWELTGERECHTE MOBI-
LITÄT 

 
VERKEHRSINFRASTRUKTUR 

 
LEITGEDANKE 

Der Landkreis entwickelt für den Personen- und Güterverkehr zukunftweisende Kon-

zepte. Darin wird Mobilität mit verschiedenen Mitteln für alle gewährleistet. Das Konzept 

ist integrativ, weil alle Formen der Mobilität berücksichtigt werden. Es ist kollektiv, weil 

ÖPNV und alternative Mobilitätsformen eine Rolle spielen. Die Mobilität der Zukunft im 

Landkreis umfasst nachhaltig ökologische Ansätze und fördert daher insbesondere 

auch den Radverkehr. 

ZIELE/STRATEGIEN IM LANDKREIS GÖPPINGEN 

Mobilitätskonzept mit den Bestandteilen 

 Infrastruktur Straße 

o B 10: Einleitung des Planfeststellungsverfahrens für den Abschnitt Gin-

gen/Ost – Geislingen/Ost  

o 6-streifiger Neubau Albaufstieg A 8  

o Abschluss der Planfeststellung der L 1214 

(OU Jebenhausen) 

o Straßenerhaltungsprogramm (Dezernat 3) 

 Infrastruktur Schiene 

o Leistungsverbesserungen SPNV (> MetropolExpress halbstündig bis 

Ulm)  

o Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung ehemaliger Nebenbahnen 

 Infrastruktur Radwege 

o Aufstellung und Umsetzung eines Radverkehrskonzepts inkl. Maßnah-

menförderung für Kommunen 

o Planung des Radschnellwegs im Filstal („RS14“) 

Infrastruktur Straße  

Der Landkreis Göppingen wird zentral durch die Achse der B 10 im Verlauf des Filstals er-

schlossen. Sie ist zugleich Verteiler in die angrenzenden Talschaften, die durch wichtige Bun-

des- und Landesstraßen erschlossen werden. Der Aus- bzw. Neubau der B 10 erfolgt seit in-

zwischen vier Jahrzehnten und kam immer nur schrittweise voran. Sie stellt jedoch einen ent-

scheidenden Standortfaktor für die gesamte Raumschaft von Ebersbach an der Fils bis Geis-

lingen/Steige dar.  
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Die Attraktivität des Landkreises als Wohn- und Wirtschaftsstandort definiert sich insbeson-

dere in der Filstalachse über die Gunst seiner Verkehrsinfrastruktur. Der letzte planfestge-

stellte Bauabschnitt bis Gingen/Ost ging im Juli 2018 in Betrieb. 

Die weitere Planung bis Geislingen/Ost befindet sich noch immer im RE-Vorentwurf. Der Land-

kreis und die betroffenen Städte und Gemeinden drängen wiederholt auf die zeitnahe Einlei-

tung des Planfeststellungsverfahrens durchgehend bis Geislingen/Ost. Der Zeitpunkt ist nach 

wie vor unklar, nachdem zuletzt weitere Änderungen an der Entwurfsplanung erfolgten und 

diese erneut durch das Bundesverkehrsministerium mit Sichtvermerk freizugeben sind. Diese 

wurden zunächst im Rahmen einer digitalen Bürgerinformation im 2. Quartal 2021 vorgestellt. 

Eine weitere Informationsveranstaltung in Präsenz konnte im 2. Quartal 2022 erfolgen. Im 

Sommer 2023 wurde eine erneute Verschiebung um rund ein Jahr bekannt. Aktuell wird mit 

dem Gesehenvermerk aus Berlin im Jahr 2025 gerechnet. 

Mit der Einleitung des Planfeststellungsverfahrens wird vor diesem Hintergrund nicht vor 

2025/26 gerechnet. Der neue Bundesverkehrswegeplans 2030 listet den nächsten Abschnitt 

bis Geislingen/Mitte im vordringlichen Bedarf.  

Der Folgeabschnitt bis Geislingen/Ost (Schildwachttunnel) befindet sich dagegen nur im wei-

teren Bedarf, aber mit Planungsrecht. Die Planfeststellung soll in einem gemeinsamen Verfah-

ren eingeleitet werden. 

Die Bundesautobahn A 8 erschließt den Landkreis in der nationalen und internationalen An-

bindung und genießt daher vergleichbar hohe Bedeutung für die Infrastruktur.  

Der bestehende Albaufstieg zwischen Mühlhausen und Hohenstadt entwickelte sich nach dem 

sechsstreifigen Ausbau auf der Albhochfläche endgültig zum letzten Flaschenhals auf der 

Achse Karlsruhe-Stuttgart-München. Das bisherige ÖPP-Mautprojekt für die Neutrassierung 

wurde verworfen. 

Die Raumschaft leidet extrem unter den häufigen Ausweichverkehren im Staufall, die über das 

Netz der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen erfolgen. Deshalb ist vorrangiges Ziel, die Finan-

zierung der nach bisherigen Prognosen rd. 500 Mio. Euro teuren Baumaßnahme sicherzustel-

len. Der neue Albaufstieg wurde in den Bundesverkehrswegeplan 2030 als „gesetzte“ Maß-

nahme im vordringlichen Bedarf berücksichtigt und soll im Rahmen des regulären Bundes-

haushalts finanziert werden. Die verfügbaren Mittel im Verkehrsbereich wurden deutlich auf-

gestockt. Ein zeitnaher Baubeginn wäre demnach möglich, sobald ein rechtskräftiger Planfest-

stellungsbeschluss vorliegt. Planänderungen lagen im Sommer 2018 öffentlich aus (Wieder-

aufnahme des Planfeststellungsverfahrens). Der Landkreis hat dazu im September 2018 eine 

umfangreiche Stellungnahme abgegeben. Die Erörterungsverhandlung fand im Herbst 2019 

statt. Es erfolgten Verbesserungen bei der Gestaltung der Gosbachtalbrücke und bei der Bau-

logistik. Der Landkreis hat erreicht, dass die historische Albabstiegstrasse (Drackensteiner 

Hang), die unter Denkmalschutz steht, künftig als Radweg in der Baulast des Landes genutzt 

werden soll. 

Im Sommer 2023 erfolgte entgegen der bisherigen Erwartung eine 5. Planänderung. Damit 

verschiebt sich der Abschluss des Planfeststellungsverfahrens in das Spätjahr 2024. Im Au-

gust 2024 wurde der Planungsstand bei einem Vororttermin mit dem Parlamentarischen 

Staatssekretär Michael Theurer bestätigt.  
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Mit der Fertigstellung der Maßnahme wird nicht vor 2032 gerechnet. Über Interimsmaßnahmen 

sollen Entlastungen für die durch Ausweich- und Umleitungsverkehre stark belasteten Ge-

meinden bereits im Vorfeld und während der Bauphase erreicht werden. 
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Straßenerhaltungsprogramm 

2022 fand die dritte standardisierte Zustandserfassung unserer Kreisstraßen statt. Auf dieser 

Basis wurde das Bauprogramm Kreisstraßen für die Jahre 2024 bis 2027 aufgelegt, welches 

im Dezember 2023 dem UVA vorgestellt wird. Das Bauprogramm selbst besteht aus einem 

Erhaltungs- und einem Um- und Ausbauprogramm. Hier sind auch Maßnahmen zur Verbes-

serung der Radverkehrsinfrastruktur in der Baulast des Landkreises enthalten. Auch das neue 

Programm wird Schritt für Schritt umgesetzt. Der Gesamtzustand unserer Kreisstraßen hat 

sich seit der ersten Messkampagne 2014 kontinuierlich verbessert.  

Das neue Bauprogramm 2024 - 2027 weist ein Gesamtvolumen in Höhe von rund 29,1 Mio. € 

auf. Darin ist auch die seit Jahren umfangreichste Maßnahme, die grundhafte Sanierung bzw. 

der Ausbau der Oberböhringer Steige mit rund 8,9 Mio. Euro, enthalten. Mit der Zustandser-

fassung setzt sich der Landkreis zum Ziel, den notwendigen Sanierungsbedarf von insgesamt 

aktuell rund 49,6 Mio. € bei Kreisstraßen sukzessive abzubauen. 

Mit der standardisierten Erfassung des Straßenzustands steht der Bauverwaltung eine elekt-

ronische Datenbank zur Verfügung, die den Straßenzustand nachvollziehbar darstellt und sich 

mit den Zustandsmerkmalen der Landes- und Bundesstraßenbewertung vergleichen lässt. 

Dadurch wird eine bessere Nachvollziehbarkeit der Entwicklung der Straßenzustände ermög-

licht und die Planungssicherheit, auch in Abstimmung mit anderen Maßnahmenträgern, ver-

bessert.  

Es zeigt sich, dass die mittlerweile vor 12 Jahren gesetzte Zielgröße von jährlich rund 20.000 

Euro je Kilometer Kreisstraße zum Erhalt und zur Verbesserung des Gesamtzustands gut ge-

wählt war. Durch die erheblichen Preissteigerungen der vergangenen Jahre - der aktuelle Bau-

preisindex im Brücken- und Straßenbau liegt bei rund 160 % bezogen auf die Preise 2015 – 

ist es geboten, diese strategischen Ansätze anzupassen und künftig auf rund 25.000 Euro 

fortzuschreiben. Damit wird die Pflicht erfüllt, die für den Wirtschaftsstandort Landkreis Göp-

pingen wichtige Straßenverkehrsinfrastruktur in einem dem Verkehrsbedürfnis ordentlichen 

Zustand zu bauen, zu unterhalten und zu erhalten. Für weitere 4 Jahre wird mit dieser konti-

nuierlichen Mittelbereitstellung ein Zeichen an unsere mittelständische Bauwirtschaft gesetzt. 

Wir sind für die Bauwirtschaft ein verlässlicher Partner trotz der gerade ungewissen Zukunft. 

Im Straßenbetriebsdienst auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen setzen wir bewusst alterna-
tive Treibstoffe (Biodiesel) und Antriebsarten (Elektro- und Brennstoffzellen-LKW) ein. 

 
Infrastruktur Schiene 

Leistungsverbesserungen SPNV im Filstal („MetropolExpress“) 

Im Filstal zwischen Plochingen und Geislingen verläuft die zentrale Südachse der Verbindung 

Karlsruhe-Stuttgart-München mit zwei Hauptgleisen. Die S-Bahn-Verkehre in der Region Stutt-

gart werden bis Plochingen auf zwei eigenen Gleisen separat vom Fern- und Güterverkehr 

abgewickelt. Überlegungen zu einem dreigleisigen Ausbau bis Göppingen/Süßen wurden be-

reits in den 80er Jahren aus Kostengründen verworfen.  

Durch die Schnellbahntrasse zwischen Wendlingen und Ulm, welche im Dezember 2022 in 

Betrieb ging, soll der Fernverkehr der DB mit Fertigstellung des Gesamtprojekts S21/Neubau-

strecke künftig aus dem Filstal herausgenommen werden.  
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Faktisch halten im Filstal seitdem keine Fernverkehrszüge mehr. Dennoch wird die Strecke 

bis zur Vollinbetriebnahme der Schnellbahntrasse und des Stuttgarter Tiefbahnhofs (frühes-

tens zum Dezember 2026) weiterhin mit durchfahrenden IC- und ICE-Zügen belastet. Dies 

steht einem stabilen RE- und MEX-Takt weiterhin entgegen. 

Dadurch ergeben sich zusätzliche Kapazitäten für den Regionalverkehr. Insbesondere die Ver-

spätungsanfälligkeit durch die oft unkalkulierbaren Einflüsse des Fernverkehrs wird sich ver-

mindern.  

Der Landkreis fordert seit Jahren eine bessere Einbindung in das regionale Schienenverkehrs-

system der Region Stuttgart.  

Für die schnelle Erreichbarkeit aller Teile des Landkreises zu den Oberzentren Stuttgart und 

Ulm ist der Fortbestand beschleunigter Verkehrsangebote, wie des RE (früher als IRE verkeh-

rend), ein wesentlicher Bestandteil des Schienenverkehrskonzepts im Filstal. Diese erlangen 

nach Wegfall des IC-Verkehrs, der mit Eröffnung der ICE-Schnellbahntrasse und des Tunnel-

bahnhofs Stuttgart 21 noch größere Bedeutung.  

Bei den Überlegungen zu einer S-Bahn-Verlängerung in das Filstal wurden diese Überlegun-

gen entsprechend berücksichtigt. Im Rahmen einer Studie des Verbands Region Stuttgart 

wurde die Verlängerung der S 1 bis Geislingen a.d.S. zuletzt als wirtschaftlich machbar be-

wertet. Ebenso wurden Möglichkeiten eines S-Bahn-Seitenastes nach Bad Boll aufgezeigt. 

Der Landkreis begrüßt diese Entwicklungsmöglichkeiten und unterstützt die Partner bei einer 

möglichst raschen Realisierung der aufgezeigten Möglichkeiten. 

Land, Region und Landkreis haben auf Basis der SPNV-Zielkonzeption 2025 des Landes die 

Kosten für ein halbstündig verkehrendes Regionalbahnangebot mit S-Bahn ähnlichem Quali-

tätsprofil („MetropolExpress“) entwickelt und dieses zur Umsetzung ab dem Jahresfahrplan 

2019/20 vereinbart. Bis zur Inbetriebnahme S21 werden weiterhin Restriktionen im betriebli-

chen Ablauf verbleiben, die zu längeren Systemhalten (z.B. in den Bahnhöfen Plochingen und 

Geislingen) führen. Der RE-Stundentakt, der bereits ab dem Jahresfahrplan 2017 eingeführt 

wurde, und der Halbstundentakt des MetropolExpress (MeX) bis Geislingen (mit Weiterführung 

bis Ulm im Stundentakt) ergänzen sich zu einem Gesamtangebot in S-Bahn ähnlicher Qualität. 

Dieser wird seit 15.12.2019 durch den Mobilitätskonzern GoAhead (seit Mitte 2024 „Arverio“, 

einer Tochter der ÖBB) betrieben, der RE weiterhin durch DB Regio bedient.  

Der Landkreis beteiligte sich am MeX im ersten Betriebsjahr mit einem reduzierten Beitrag von 

rd. 0,7 Mio. €. Notwendige Anpassungen der Gleisinfrastruktur im Bahnhof Geislingen wurden 

geprüft und im Entwurf geplant. Nach aktuellen Informationen wird das für den Betrieb des 

MetropolExpress benötigte Abstellgleis im Bahnhof Geislingen in Verlängerung von Gleis 1 

(Tälesbahntrasse) nicht benötigt. Die Kosten für die bisherige Planung trägt das Land.  

Im ersten Umsetzungsschritt des MeX nach der Übernahme durch GoAhead (Dezember 2019) 

litt die Betriebsqualität stark unter den Anlaufschwierigekiten der neuen Stadler-Fahrzeuge 

und unter personellen Engpässen. Diese führten zu heftigen Protesten der Fahrgäste aufgrund 

hoher Verspätungen und massiver Zugausfälle. Nachbesserungen kamen nur zögerlich in 

Gang. Daher reduzierte sich der zunächst auf 1,2 Mio. vereinbarte Finanzierungsanteil des 

Landkreises auf 65%. Seit dem 4. Quartal 2020 liegt die Zuverlässigkeit des Angebots deutlich 

höher. Im Frühsommer 2021 gingen schließlich auch die vereinbarten Nachtverkehre (Wo-

chenende und vor Feiertagen) auf der Filstalbahn in Betrieb. Die Finanzierung liegt seit der 

Vollintegration in den VVS ab 2021 beim Verband Region Stuttgart. 
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Der Landkreis erwartet eine künftig erhöhte Betriebsstabilität. Mit der Inbetriebnahme der Neu-

baustrecke zwischen Wendlingen und Ulm wurden die Fahrplanlagen ab Ende 2022 verändert. 

Solange die Fernverkehre aus ICE und IC/EC weiterhin in Teilen über das Filstal verkehren ist 

allerdings weiterhin mit eingeschleppten Verspätungen zu rechnen.  

Ein durchgängig einheitlicher Halbstundentakt ohne Überholungen/Wartzeiten in einzelnen 

Stationen wird erst mit Inbetriebnahme des Tiefbahnhofs 2026+ möglich. Über die halbstün-

dige Durchbindung des MEX bis Ulm Hbf werden weitere Gespräche mit dem Land und dem 

Alb-Donau-Kreis geführt. 

Im Dezember 2022 ging im Zuge der ICE-Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm auch 

der neue Albbahnhof in Merklingen in Betrieb. Auf der Verbindung wird ein RE-Stundentakt 

eingerichtet. Die Gemeinden im Oberen Filstal profitieren von einem neuen Buskonzept, das 

Verbindungen zum Albbahnhof ebenfalls im Stundentakt vorsieht. Der Landkreis wendet dafür 

jährlich schätzungsweise rd. 300.000 Euro auf. Zugleich wurden IC-Züge, die bisher in Göp-

pingen hielten, mit dem Fahrplanwechsel auf ICE-Garnituren umgestellt. Diese erhalten keine 

Bedienungsgenehmigung aufgrund der nicht ausreichenden Bahnsteiginfrastruktur. Der Fern-

verkehr ist seitdem mit wenigen Ausnahmen im Filstal Geschichte. Gespräche mit DB Fern-

verkehr, die auf eine Bedienung in den Tagesrandlagen und am Mittag zielten, brachten keine 

Ergebnisse. 

Machbarkeitsstudie Reaktivierung ehemaliger Nebenbahnen 

Im November 2020 hat das Verkehrsministerium Baden-Württemberg ein Förderprogramm zur 

Reaktivierung ehemaliger Nebenbahnen vorgestellt. Zu den aussichtsreichen Strecken zähl-

ten auf Basis einer Expertise der beauftragten PTV die ehemalige Boller Bahn, die Hohenstau-

fenbahn Göppingen-Schwäbisch Gmünd sowie die Kleine Teckbahn Kirchheim/T.-Weilheim/T. 

Die Förderquote für Machbarkeitsstudien liegt bei 75%, Reaktivierungen werden durch Bund 

und Land bis zu 94% gefördert, auch im laufenden Betrieb. 

Aufgrund des Beschluss des UVA vom Dezember 2020 organisierte der Landkreis Göppingen 

federführend für die Landkreise Esslingen, Göppingen und Ostalb sowie den Verband Region 

Stuttgart eine gemeinsame Machbarkeitsstudie. Dafür wurden durch das Land Zuschüsse in 

Höhe von 200.000 Euro bewilligt. Den Zuschlag hierzu erhielt Ende 2021 das Verkehrswis-

senschaftliche Institut Stuttgart (VWI) gemeinsam mit der DB Engineering & Consulting. 

Erste Ergebnisse wurden im Frühjahr 2023 vorgestellt. Demnach erhalten die ehemaligen 

Stichstrecken Göppingen – Bad Boll und Kirchheim u.T. – Weilheim T. positive Nutzen-Kosten-

Faktoren > 1,0, nicht jedoch die Hohenstaufenbahn Göppingen – Schwäbisch Gmünd. Für die 

Durchbindung Göppingen – Kirchheim u.T. wurde bisher keine förderfähige Wirtschaftlichkeit. 

Der Kreistag hat daher entschieden, für diesen Planfall nochmals vertiefende Untersuchungen 

beim VWI zu beauftragen. 

Im Frühjahr 2024 wurde der abgeschlossene Untersuchungsbericht im Kreistag vorgestellt. 

Dabei konnten die Aussichten auf eine wirtschaftlich tragbare durchgebundene Schienen-

achse von Göppingen über Bad Boll hinaus nach Kirchheim u.T. nicht belastbar verbessert 

werden. Der 2024 neu gewählte Kreistag wird auf Basis der Machbarkeitsstudie sowie weiterer 

Untersuchungen des Verbands Region Stuttgart über das weitere Vorgehen zur Reaktivierung 

der Voralbbahn, sowie möglichen S-Bahn-Varianten im Filstal zu entscheiden haben.  



Büro für Kreisentwicklung und Kommunikation – Kreisentwicklung (Stand 09/2024) BU VA 2024/146 Anlage 1 33 

 

UMWELTGERECHTE MOBILITÄT 
 

LEITGEDANKE 

Die öffentlichen Mobilitätsangebote und nichtmotorisierte Verkehre sollen den Motori-

sierten Individualverkehr (MIV) sukzessive auf ein notwendiges Maß begrenzen. Das 

optimierte Gesamtangebot soll abgestimmte Wegeketten ermöglichen und durch bes-

sere Vertaktung, Vernetzung sowie höheren Komfort im ÖPNV die ambitionierten Kli-

maschutzziele des Landkreises unterstützen. Dabei soll auch in den weniger stark ver-

dichteten Räumen durch die Förderung kollektiver Nutzungsformen und alternativer 

Mobilitätsangebote eine flächendeckende öffentliche Mobilität sichergestellt werden. 

Der Einsatz alternativer Antriebsformen, wie e-mobile Flotten, wird durch gesetzliche 

Vorgaben zur Beschaffung emissionsarmer und -freier Fahrzeuge verstärkt in den Fo-

kus gerückt. 

ZIELE/STRATEGIEN IM LANDKREIS GÖPPINGEN 

Mobilitätskonzept mit den Bestandteilen 

 Ausbau und Vernetzung des Nahverkehrsangebots 

 Tarifliche Integration und Erschließung neuer Nutzerkreise 

 Umrüstung auf klimafreundliche Antriebsformen im Rahmen von Neuvergaben 

im Busverkehr (gesetzliche Vorgabe CVD/SaubFahrzeugBeschG) 

 Umweltfreundliche Alternative: Radverkehr 

Ausbau und Vernetzung des Nahverkehrsangebots 

Grundlage des öffentlichen Verkehrs ist die zentrale Schienenachse im Filstal. In den wichti-

gen Umsteigebahnhöfen soll das regionale Busangebot auf die Schiene, nach Möglichkeit in 

einem System mit S-Bahn-Qualität (hier: MeX), abgestimmt und dadurch bessere Erreichbar-

keiten in der Fläche sichergestellt werden. Der Landkreis ist Aufgabenträger für den Busver-

kehr und vergibt das Verkehrsangebot in 10 Linienbündeln. Seit 1.1.2019 hat der Landkreis 

Göppingen sein ÖPNV-Konzept grundlegend überarbeitet und mit einem umfassenden mo-

dernen Taktsystem (Bus19+) auf eine neue Qualitätsstufe gehoben. 

Durch stärkere Integration der Schülerverkehrsbeziehungen in das standardisierte und vertak-

tete Grundangebot des Bus19+ Angebots entstand ein für alle Nutzerkreise attraktives Bus-

netz mit deutlich ausgeweiteten Bedienungszeiten und –intervallen am Abend und an den Wo-

chenenden. Dies gilt insbesondere für die Abbildung neuer Verkehrsbeziehungen im Raum, 

die durch die stark veränderte Schullandschaft erforderlich wurden.  

Die bisherige Bedienung zur 1. Stunde, die auch zahlreiche Direktbedienungen von Schulen 

vorsehen, wurde weitgehend aufrechterhalten. Modifizierte Linienführungen und verbesserte 

Umläufe führten zu einer grundsätzlichen Verbesserung der Kostensituation bei den Unter-

nehmen. Hinsichtlich der Fahrzeiten wurde durch die Trennung der langlaufenden Linien vom 

Stadtverkehr (u.a. neue Citybus-Linie 906 Jebenhausen) eine deutliche Optimierung erreicht.  

Außerdem werden alternative Bedienungsformen (Anrufsammeltaxis, Bürgerbusse) verstärkt 

eingesetzt.  
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Seit 2019 bestellt der Landkreis im Rahmen der bisher noch eigenwirtschaftlichen Konzessio-

nen Leistungen im Umfang von rd. 1,7 Mio. Fahrplankilometer hinzu. Der jährliche Zuschuss-

bedarf liegt bei rd. 5 Mio. € p.a. Dank der Förderung des Landes konnte im Nachgang zum 

15.06.2019 ergänzend der Betrieb der Regio-Schnellbuslinie X93 Göppingen-Lorch, die Fils- 

und Remsbahn direkt verbindet, aufgenommen werden. Dieser entlastet die starke Nachfrage 

im Bereich Göppingen-Nord/Schurwald. Seit dem 01.01.2021 wird diese in der Aufgabenträ-

gerschaft des Verbands Region Stuttgart geführt. 

Durch eine beschaffte Software für Bestellung, Verteilung und Abrechnung der Anrufsammel-

verkehre wird die Organisation deutlich effizienter und vor allem fahrgastfreundlicher gestaltet 

und gleichzeitig ein verbessertes Controlling der angebotenen Leistungen ermöglicht. Das Be-

stellsystem ist sowohl persönlich über das Callcenter im telefonischen Kontakt als auch durch 

eine Web-App verfügbar. Seit Dezember 2023 wurden die Anruf-Sammelverkehr im Geislinger 

Raum auf ein modernes „On-demand-Verkehrssystem“ unter der Marke „VVS Rider“ umge-

stellt, das Rufverkehre effizienter organisiert und in Bezug auf die Raumschaft um einen direk-

ten „Klinik-Shuttle“ im On-demand-System ergänzt. Hierfür hat der Kreistag Mehrkosten in 

Höhe von rd. 450.000 Euro bewilligt. Das System erfreut sich von Beginn an hoher Nachfrage. 

Die Verfügbarkeit im Rahmen der dafür vorgesehenen Einsatzbereiche ist bisher nur unzu-

reichend gegeben, weil die Software Fahrten zulässt, die im Einsatzgebiet nicht für den VVS 

Rider buchbar sein sollten. Nachjustierungen sollen das System stabilisieren und nach Anlauf-

schwierigkeiten zum Erfolg führen.  

Mit Blick auf die Ausschreibungswelle 2025-27 wurde der Nahverkehrsplan des Landkreises 

2022/23 neu aufgestellt und im Mai 2023 verabschiedet. Dabei flossen insbesondere die Er-

fahrungen aus den anderen Verbundlandkreisen im VVS mit ein. Die verbundweit geltenden 

Bedienungsstandards wurden auf die spezifischen Voraussetzungen im Landkreis Göppingen 

(MeX-Grundtakt) übertragen. Ergebnis des Nahverkehrsplans und Ausschreibungsgrundlage 

ist ein entsprechend angepasstes Linienbündelungskonzept mit neu zehn statt bisher fünf Li-

nienbündeln. Dies ist wichtig, um auch regionalen Busverkehrsunternehmen weiterhin eine 

grundsätzliche Marktchance zu eröffnen. Der neue NVP wurde ebenfalls, wie in allen anderen 

Verbundlandkreisen und der Landeshauptstadt, durch die VVS GmbH bearbeitet. Er berück-

sichtigt die Vorgaben der Clean Vehicle Directive (CVD), auf deren Grundlage die Busflotte 

auf emissionsarme bzw. emissionsfreie Fahrzeuge umzurüsten sein wird. Diese verursachen 

deutlich höhere Fixkosten als bisher, die generell auf die Finanzierung des ÖPNV durchschla-

gen werden. Diese kann nicht durch die Nutzer über Fahrpreisanpassungen generiert werden. 

Für die künftige ÖPNV-Finanzierung zu prüfen sind die neu vorgesehenen Möglichkeiten der 

Drittfinanzierung (Nahverkehrsabgabe, Mobilitätspass usw.). 

Hierzu sind noch keine abschließenden Entscheidungen gefallen. Bestandteil des neuen Nah-

verkehrsplans ist außerdem die Einführung von flexiblen On-demand Verkehren, welche mit 

einem flächigen Angebot die bisherigen Rufbusse teilweise ersetzen und ergänzen sollen. 

Der neue Nahverkehrsplan 2023 wurde Ende Mai beschlossen. In der Zielstellung sieht er die 

Umsetzung einer „Ausreichenden Verkehrsbedienung“ vor. Diese umfasst die Leistungen im 

Status quo und berücksichtigt die Mindeststandards des VVS, die auf zentralen Linien im Land-

kreis den Halbstundentakt als gesicherte MEX-Zubringer umfasst. Dieses Angebot würde eine 

Mehrleistung von rd. 1,5 Mio. Betriebskilometer benötigen und zu einer guten Verkehrsbedie-

nung führen, die in wesentlichen Teilen den Richtlinien einer Mobilitätsgarantie im Sinne der 

ÖPNV-Strategie des Landes entspräche. Im Rahmen der ersten Vorabbekanntmachungen zu 



Büro für Kreisentwicklung und Kommunikation – Kreisentwicklung (Stand 09/2024) BU VA 2024/146 Anlage 1 35 

 

Vergaben im Jahr 2025 wurde, ausgehend von der finanziellen Entwicklung des Kreishaus-

haltes, zunächst ein Fahrplankonzept mit einem Volumen im Sinne des verkehrlichen Mindest-

niveaus (= „VVS-Standard“) berücksichtigt. Abschließend wird der neue Kreistag bis zum Jah-

resbeginn 2025 über das auszuschreibende Leistungsniveau zu entscheiden haben. 

Mit der Vernetzung auf den neuen Albbahnhof in Merklingen erhielten die Gemeinden im Obe-

ren Filstal ab Dezember 2022 attraktive Verbindungen insbesondere zum Oberzentrum Ulm.  

Tarifliche Integration und Erschließung neuer Nutzerkreise 

Mit der Gründung des Filsland Mobilitätsverbundes zum 1.1.2011 hat der Landkreis die tarifli-

che Integration im Landkreis auf eine neue Grundlage gestellt. Bus und Schiene konnten seit-

dem mit einem gemeinsamen Verbundticket genutzt werden. Zum 1.8.2013 bzw. 1.1.2014 

wurde darüber hinaus die Teilintegration der Stadt Geislingen in den DING-Verbund Ulm/Neu-

Ulm und den VVS auf der Schiene zwischen Ebersbach und Geislingen erreicht. In Form des 

StudiTickets, der VVS-Tageskarte Netz und bei den Veranstaltungs-Kombi-Tickets wurde be-

reits eine Vollintegration unter Einbezug der kompletten Busanschlüsse im Filsland-Bereich 

vollzogen. Verkehrspolitisches Ziel des Landkreises blieb der Vollbeitritt zum VVS mit regulä-

rem Gesellschafterstatus. 

Mit einem angepassten Finanzierungsschlüssel, der den tatsächlichen Verkehrsbeziehungen 

des Landkreises Göppingen zum Kernraum Rechnung trägt, wurden die Finanzierungsver-

handlungen mit den kommunalen Partnern im VVS im Herbst 2017 zunächst abgeschlossen. 

Für den größten Finanzierungsposten (Verkehrsumlage) wurde eine Reduzierung des Ein-

wohnerschlüssels auf 60 % erreicht. In der Folge waren weitere Details zur Ausgestaltung des 

Vollbeitritts und der finanziellen Folgen für den Landkreis zu klären. Dabei war darauf zu ach-

ten, dass die Mittel, die derzeit für den Betrieb des Busverkehrs im Landkreis Göppingen zur 

Verfügung stehen, auch künftig bei den Busunternehmen ankommen. Offen blieben zunächst 

noch die finanziellen Wirkungen neuer Investitionen in die S-Bahn Stuttgart (Fahrzeugbeschaf-

fung), in die Verkehrsleittechnik (ETCS) sowie die Kosten für die große Tarifzonenreform des 

VVS, die zum 1.4.2019 umgesetzt wurde. Mit einem veranschlagten Kostenrahmen von rd. 5 

Mio. € p.a. (mit Indexanpassung), der im Finanzkonzept 2030 berücksichtigt wurde, hat der 

Kreistag am 1.2.2019 den weitreichenden, in Anbetracht der jahrzehntelangen Diskussion „his-

torischen“ Beschluss gefasst dem VVS zum 1.1.2021 vollumfänglich beizutreten. Damit treten 

die Regelungen des Gesetzes über die Errichtung des Verbands Region Stuttgart und die 

Einbindung in dessen Finanzierungsregularien bezüglich des VVS in Kraft. Die Vollintegration 

wurde planmäßig zum 1.1.2021 vollzogen. 

Unsicher ist derzeit, welche finanziellen Auswirkungen die pandemiebedingten Nachfrage-

rückgänge im ÖPNV ab dem Jahr 2023 haben werden. Die Unternehmen haben einen An-

spruch auf finanziellen Ausgleich auf dem Niveau 2019 mit Indexanpassung, um auf dieser 

Grundlage das bestehende Verkehrsangebot aufrechterhalten zu können.  

Dieser wurde im sog. „November-Vertrag“ (2020) geregelt. Für die Jahre 2020 bis 2022 ist 

aufgrund der Rettungsschirme Bund/Land von keinen gravierenden Mehrkosten für den Land-

kreis auszugehen. Für die Jahre 2023 ff. kann dagegen aktuell noch keine Prognose für etwa-

ige Mehrkosten abgegeben werden. Soweit keine neuen Rettungsschirme aufgespannt wer-

den, was aktuell von Bund und Land so mitgeteilt wird, ist von einem erhöhten Finanzierungs-

aufwand für den Landkreis auszugehen.  
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Die Neuregelung der ÖPNV-Zuweisungen aus §45a PBefG (neu: § 15 ÖPNVG) wurde zwi-

schenzeitlich geklärt. Der Landkreis erhält seit 2018 4,9 Mio. € p.a. die durch eine Allgemeine 

Vorschrift auf die Busunternehmen unter Einhaltung der EU-Richtlinien und des Vergaberechts 

zu transferieren sind. Hierzu hat der Kreistag am 4.5.2018 eine Allgemeine Vorschrift erlassen. 

Seit 2021 werden die kommunalisierten Mittel in einer zweiten Stufe neu berechnet. Diese 

zielen auf die Berücksichtigung der Busleistungen (berechnet nach beförderten Personen und 

Linienkilometer) ab. Eine Reduzierung des Leistungsangebots im Landkreis Göppingen hätte 

somit geringere Leistungen aus § 15 ÖPNVG zur Folge. 

Seit dem Schuljahr 2020/21 wurde das Schüler-Abo im Vorgriff auf die Vollintegration auf ein 

attraktives Filsland/VVS-Scool-Abo umgestellt. Damit konnte erstmals das komplette VVS-

Netz genutzt werden. Zum 01.03.2023 erfolgte die Einführung des JugendTicketBW. VVS-

Scool-Abos wurden automatisch auf das kostengünstigere, landesweit gültige Ticketangebot 

umgestellt. Der Tarif wurde auf 365,- Euro/Schuljahr abgesenkt. Der Kreistag bewilligte Mehr-

kosten von rd. 180.000 Euro p.a. Zum 01.12.2023 wurde das JugendTicketBW bei verbleiben-

dem Tarif auf die Konditionen des Deutschland-Tickets erweitert. 

Im Jahr 2022 erfolgte auf Bundesebene der Testlauf eines rabattierten, deutschlandweit gülti-

gen Monatstickets („9-Euro-Ticket“). Die Erfahrungen zeigten, dass das Angebot viele Mitnah-

meeffekte erzielte und das Betriebsangebot bei Bus und Bahn zeitweise nicht ausreichte. 

Vielerorts kam es zu chaotischen Bedingungen. Aus diesen Erfahrungen heraus ging zum 

01.05.2023 das neue D-Ticket zum Startpreis von 49,- Euro an den Start. Der ÖPNV erhielt 

dadurch abermals eine größere Aufmerksamkeit als bisher. Der Neukundenanteil steigt der-

zeit. Noch immer ist die Finanzierung (je 1,5 Mrd. Euro p.a. durch Bund und Länder bis 2025) 

nicht dauerhaft gesichert. Vor allem ist unklar, ob die Mittel hierfür ausreichen. Der Bund hat 

eine Nachsteuerung bisher lediglich für 2023 zugesagt. Durch das D-Ticket wurden die großen 

Fahrgastrückgänge während er Corona-Zeit weitgehend wieder ausgeglichen. Auch im Land-

kreis Göppingen sind Fahrgastzuwächse zu verzeichnen. 

Zum Jahreswechsel 2020/21 erfolgte im Zusammenhang mit der Vollintegration außerdem 

eine umfangreiche Anpassung sämtlicher rd. 1.000 Bushaltestellen im Landkreis auf das VVS-

Niveau und die neue Liniennummerierung. Diese werden über das LGVFG hälftig gefördert. 

Zentrales Thema bei der Ausgestaltung des ÖPNV wird in den nächsten Jahren die Herstel-

lung der Barrierefreiheit sowohl in den Fahrzeugen als auch an der Haltestelleninfrastruktur 

sein. Hierzu wurde der gültige Nahverkehrsplan 2021 teilfortgeschrieben. Der Landkreis kann 

hierbei nur koordinierend tätig sein und ist auf die aktive Mitarbeit auf Seiten der Unternehmen 

sowie der Städte und Gemeinden angewiesen. Die Teilfortschreibung 2021 war notwendig, 

um Rechtssicherheit für die Kommunen zu schaffen, soweit die erforderlichen Maßnahmen bis 

01.01.22 nicht umgesetzt werden konnten.  
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E-Mobilität 

Auch im Landkreis Göppingen bestehen Defizite bei der Ladeinfrastruktur. Hierzu liegt eine 

Studie des Mobilitätswerk Dresden vor, die den notwendigen Ausbau aufzeigt. Der Landkreis 

hat bisher noch keine Positionierung vorgenommen, ob und in welchem Umfang er sich enga-

gieren wird. Verwaltungsintern wird die Fahrzeugflotte sukzessive auf E-Betrieb umgestellt. 

Außerdem wurden 2021 zwei Fahrzeuge des E-Carsharing-Modells „deer“ an der Eber-

hardstraße über eine Ankermiete anteilig auch der Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Seitens 

der Öffentlichkeit besteht ein hohes Interesse am Angebot. Im Zuge der Umsetzung der Clean 

Vehicle Directive bei der Fahrzeugausstattung des ÖPNV wird der Ausbau der E-Mobilität im 

Busverkehr ebenso geprüft, wie der Einsatz von Brennstoffzellenfahrzeugen, die mit Grünem 

Wasserstoff betrieben werden. Um die offenen rechtlichen, organisatorischen und technischen 

Fragestellungen zu klären bemühte sich die Verwaltung auf verschiedenen Ebenen um Exper-

tisen. Auf Basis der bisherigen Erkenntnisse wurde bei den bisher erfolgten Vorabbekanntma-

chungen zu Bündelvergaben im Busverkehr ein technologieoffener Ansatz gewählt. 

Umweltfreundliche Alternative: Radverkehr 

Der Landkreis fördert den Ausbau des Radverkehrs. Mit der 2011 verabschiedeten Radver-

kehrskonzeption wurden gänzlich neue Wege beschritten und das Radverkehrsnetz systema-

tisch aufgearbeitet. Mit einem Streckennetz von rd. 850 km und insgesamt rd. 450 Einzelmaß-

nahmen zur Verbesserung der Infrastruktur galt die Konzeption landesweit als beispielhaft. 

Um stets auf aktuelle Veränderungen eingehen zu können, wurde die Konzeption im Laufe 

des Jahres 2018 evaluiert. Im Jahr 2022 wurde mit einer Fortschreibung/Neukonzeption be-

gonnen. Eine Förderung durch das Land wurde antragsgemäß beschieden. 

Die Konzeption bildet die Grundlage/einen Handlungsleitfaden für Verbesserungen der Rad-

infrastruktur auf gemeindlicher Ebene, durch den Landkreis selbst und als Planungsgrundlage 

für Maßnahmen an Bundes- und Landesstraßen. Ziel bleibt, den Radverkehrsanteil am Modal 

Split mittel- und langfristig wesentlich zu steigern. Dabei können technische Entwicklungen wie 

das Pedelec unter Berücksichtigung der bewegten Topographie des Landkreises eine zuneh-

mende und entscheidende Rolle spielen. Eine in 2018 durchgeführte Haushaltsbefragung zur 

Ermittlung des Modal-Splits brachte erfreulich positive Ergebnisse und stellte den Radver-

kehrsanteil (einschließlich Pedelecs/E-Bikes) mit rd. 14% fest. Damit wurde das Ziel der Rad-

verkehrskonzeption, eine Verdoppelung der Nutzerzahlen bis 2020 anzustreben, erreicht. 

Dennoch werden vor allem im Alltagsverkehr noch große Potenziale gesehen, sodass sich die 

Nutzerzahlen gerade in diesem Bereich weiter steigern lassen. Deshalb genießt der Ausbau 

und die Sanierung der Infrastruktur in diesem Bereich künftig Vorrang und ist entsprechend im 

neuen Radverkehrskonzept zu gewichten. 

Immer stärker in den Fokus der Politik sowie der Öffentlichkeit rücken auch die aus den Nie-

derlanden stammenden Radschnellverbindungen, die den Alltagsradverkehr fördern sollen.  

In einer Machbarkeitsstudie wurden 2019 das Potential und die Realisierbarkeit einer Rad-

schnellverbindung entlang des mittleren und unteren Filstals, von Geislingen bis Plochingen, 

geprüft. Das Ergebnis stellte mit einer Vorzugstrasse fest, dass dieses Ziel grundsätzlich im 

Rahmen der Normen erreicht werden kann.  

Nach der Priorisierung des Landes fällt eine Radschnellverbindung im Filstal jedoch nicht in 

die Zuständigkeit und vollständige Finanzierung des Landes. 
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Die dafür erforderliche Nutzerzahl von 2.500 Radfahrenden/Tag lässt sich im Abschnitt Ebers-

bach-Geislingen vorerst nicht erreichen. Das Land hat ein Fördermodell aufgezeigt, das eine 

Realisierung in kommunaler Trägerschaft mit Unterstützung des Bundes mit 87,5 % bezu-

schusst. Planungsleistungen sind darin ausdrücklich eingeschlossen. Durch die Absage ein-

zelner Anliegerkommunen für eine kommunale Mitfinanzierung und generellen Zweifeln an 

einer geeigneten Trassenführung im Bereich Gingen/Kuchen wurde das Projekt in der Folge 

bis nach Süßen verkürzt. Entsprechend hat der Landkreis in Zusammenarbeit mit der Stadt 

Göppingen, die eigenständige Zuständigkeit besitzt, eine abgestimmte Planung als Kommu-

naler Radschnellweg in der Baulast des Landkreises für den Abschnitt von Ebersbach/Kreis-

grenze bis Eislingen/Ost zur Förderung vereinbart. Bund und Land haben dem im 2. Quartal 

2021 zugestimmt. Der kommunale Selbstbehalt wird durch den Landkreis getragen. Von einer 

Förderquote bis zu 90% wird ausgegangen. Die Projektsteuerung wurde im 3. Quartal 2021 

beauftragt. Die ersten Planungsleistungen für die Verkehrswege und Bauwerke wurden im 2. 

Quartal 2022 vergeben. Die Vorplanung konnte im Sommer 2023 vorgestellt und in den be-

troffenen Kommunen beraten werden. Mit der Entwurfsplanung wurde im direkten Anschluss 

begonnen. Ausnahme bildet die Stadt Uhingen, in deren Gemeinderat die Planungen grund-

sätzlich abgelehnt werden. Im Zuge des Rückbaus der B10 alt zwischen Eislingen/Ost und 

Süßen wird ein weiterer Abschnitt als integrativer Teil des RS14 seit Frühjahr 2024 bereits 

umgesetzt. Bauträger ist in diesem Fall der Bund. 

Seit 2009 wurden insgesamt 12 Radrouten neu konzipiert und auf bundeseinheitlichem Stan-

dard (FGSV) in der Regie des Landkreises komplett neu ausgeschildert. Mit dem neuen tou-

ristischen Radroutennetz konnte der Landkreis seine Attraktivität als Freizeitziel wesentlich 

steigern. Insgesamt zwei der zwölf Routen sind komplett barrierefrei und bieten somit einer 

weiteren Zielgruppe eine eigenständige Mobilität im Freizeitbereich. Mit einem Lückenschluss 

zwischen dem Albvorland (Aichelberg) und dem Oberen Filstal (über Deutsches Haus, Grui-

bingen und Mühlhausen) ist eine weitere Ergänzung des Netzes geplant. Der Landkreis hat 

hierzu gemeinsame Fördermittel mit den Gemeinden beim Land (LGVFG) und dem Verband 

Region Stuttgart (Landschaftsparks) beantragt. Die Route soll thematisch aufbereitet werden. 

Dem Antrag auf Förderung durch den Verband Region Stuttgart wurde entsprochen. 

Zahlreiche Veranstaltungen für den Radverkehr (u.a. der Radaktionstag 2012 und 2016 auf 

der gesperrten B 10) haben das umweltfreundliche Verkehrsmittel vermehrt in den Fokus der 

Öffentlichkeit gerückt. Für 2020 war eine weitere Großveranstaltung im Rahmen der „Radkul-

tur Baden-Württemberg“ vorgesehen, die aus Personalmangel und Gründen der Corona-Pan-

demie jedoch abgesagt werden musste. Für 2023/24 konnten im Rahmen des Förderprogram-

mes RadKULTUR vom Land Mittel generiert werden, die eine erneute Durchführung eines 

Radaktionstages ermöglichen. Geplant wurde die Veranstaltung im Herbst 2024 in Zusam-

menarbeit mit der Stadt Eislingen/Fils. 

Der Landkreis hat 2012 ergänzend ein zunächst auf 10 Jahre angelegtes Förderprogramm für 

Radverkehrsmaßnahmen in Eigenregie und für die Bezuschussung kommunaler Projekte auf-

gelegt, das zusätzliche Mittel für die Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur auf kommu-

naler Ebene generiert. Dieses soll im Rahmen der aktuellen Fortschreibung des Radverkehrs-

konzeptes erneuert werden. 

Die weitreichende Gesamtkonzeption aus Planung, Umsetzung und Förderanreizen hat 2013 

die Zertifizierung als erster „fahrradfreundlicher Landkreis“ durch das Land Baden-Württem-

berg ermöglicht. Im Jahr 2018 stand die Rezertifizierung dieser Auszeichnung an, die im Som-

mer 2019 erfolgreich abgeschlossen werden konnte.  
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2015 wurden in einem bis 2017 laufenden Modellversuch in Zusammenarbeit mit dem Land-

kreis Esslingen zwei eigenständige RadWanderBus-Linien von Göppingen ZOB und Kirch-

heim/Teck eingerichtet, die den Reußenstein an Sonn- und Feiertagen jeweils im 2-Stunden-

Takt erschließen. Das Angebot wurde anschließend mit einem leicht abgeänderten Routen-

verlauf auf einen Stunden-Takt am Vormittag verstetigt. Das RadWanderBus-Konzept auf 

Göppinger Seite wurde mit Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Verkehr am 

22.10.2024 aus Gründen der Haushaltskonsolidierung eingestellt.   
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5. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 
 

LEITGEDANKE 

Der Landkreis Göppingen ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort für innovative Unter-

nehmen. Traditionelle Marken ebenso wie zahlreiche kleine, mittelständische und hoch 

spezialisierte Betriebe schätzen die Wirtschaftsstruktur im Landkreis Göppingen, den 

ein hohes Innovationspotenzial, eine hervorragende Mitarbeiterqualifikation und die 

Nähe zu Forschungseinrichtungen und Unternehmensnetzwerken auszeichnet. Zudem 

bieten eine beeindruckende Landschaft mit vielfältigen Freizeit- und Erholungsmöglich-

keiten sowie ein für die Region Stuttgart einzigartiges Angebot an Gesundheits-/Kur-

einrichtungen hervorragende Voraussetzungen, um den Landkreis als idealen Wohn- 

und Arbeitsort zu profilieren. 

ZIELE/STRATEGIEN IM LANDKREIS GÖPPINGEN 

Strukturen der Wirtschaftsförderung 

Auf der Basis der Kreisentwicklung mit den Beschlüssen des Kreistags in 2010 wurden 2011 

neue Strukturen in der Wirtschafsförderung des Landkreises Göppingen geschaffen. 

 Kooperationsvereinbarung mit der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH 
(WRS); finanzielle Unterstützung durch die KSK GP, Anstellung einer Stelle Kreiswirt-
schaftsförderung bei der WRS und Abordnung in den Landkreis Göppingen analog al-
ler Landkreise der Region Stuttgart.  
 

 Fokus der Wirtschaft- und Innovationsförderungsgesellschaft des Landkreises Göppin-
gen mbH (WIF) auf die einzelbetriebliche und Innovationsberatung; der Geschäftsfüh-
rer ist Innovationscoach im Landkreis Göppingen. Er wird im Rahmen einer Kooperati-
onsvereinbarung von Steinbeis abgeordnet. 
 

Die Zusammenarbeit zwischen Kreiswirtschaftsförderung und WIF konnte in den letzten Jah-

ren intensiviert werden. Im Rahmen eines Boxenstopps im Sommer 2022 wurde die Zusam-

menarbeit und die einzelnen Arbeitsgebiete evaluiert. Es konnte festgestellt werden, dass die 

Wirtschaftsförderung des Landkreises Göppingen sehr gut aufgestellt ist und in ihrer Wirksam-

keit und Außenwirkung optimal arbeitet.  

Breitbandausbau 

Der Landkreis Göppingen beteiligt sich gemeinsam mit den anderen Landkreisen der Region 

Stuttgart sowie der Landeshauptstadt Stuttgart am Projekt „Stern“, einem kooperativen Glas-

faserausbau gemeinsam mit der Deutschen Telekom. Im Rahmen des am 24.05.2019 ge-

schlossenen Kooperationsrahmenvertrags zwischen der Region Stuttgart bzw. der neu ge-

gründeten Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS) und der Telekom sollen insgesamt 1,6 Milli-

arden Euro, d.h. 0,6 Milliarden von der Telekom eigenwirtschaftlich und jeweils 500 Mio. sei-

tens des Providers sowie von den Städten und Gemeinden in den Bau eines FTTH-basierten 

Glasfasernetzes mit einem Versorgungsgrad von 90 % aller Haushalte und Gewerbebetriebe 

bis 2030 fließen. Voraussetzung für diesen Vertrag war die Gründung von Zweckverbänden 

auf Landkreisebene.  

Der Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen wurde am 18.03.2019 gegründet. Die Kreis-

wirtschaftsförderung war bisher in Personalunion auch Geschäftsführung des Zweckverbands. 
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Durch die in 2024 eingetretene Fluktuation bei der Stelle Kreiswirtschaftsförderung muss die 

Frage der Geschäftsführung des Zweckverbands sowie dessen personelle Ausstattung mit 

den Mitgliedern besprochen und optimiert werden. 

Seit dem 02.12.2019 zählt der Zweckverband, durch den Beitritt der Gemeinde Wangen, 38 

Mitglieder, 37 Städte und Gemeinden ohne die Stadt Göppingen und der Landkreis selbst.  

Der Zweckverband vertritt bei diesem Projekt gegenüber der Telekom sowie der GRS die In-

teressen seiner Mitglieder. Zusätzlich unterstützt der Zweckverband seine Mitglieder durch die 

Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben wie beispielsweise die Antragsstellung im Rahmen 

der Bunds- und Landesförderungen für den Breitbandausbau sowie die Koordination und 

Durchführung von Ausschreibungen der bewilligten Fördermaßnahmen. Als erstes Pilotprojekt 

in der Region Stuttgart im Jahr 2019 hat die Deutsche Telekom mit einem Ausbau des Glas-

fasernetzes im Degginger Ortsteil Reichenbach im Täle gestartet. Der geförderte Breitband-

ausbau in den Gemeinden Hohenstadt und Drackenstein durch die Deutsche Telekom ist 

Ende 2021 fertiggestellt worden.  Zusätzlich wurden im Jahr 2021 die Gewerbegebiete „Zie-

gelhau“ in der Gemeinde Adelberg, „Wilmet“ in Wäschenbeuren, „Unteres Ried“ in Dürnau und 

weitere 170 Gewerbestandorte in der Stadt Eislingen/Fils mit einem glasfaserbasierten Inter-

netschluss erschlossen. Im Jahr 2022 wurden weitere 50 Haushalte in Deggingen im Rahmen 

eines geförderten Breitbandausbaus an die Glasfaserinfrastruktur angeschlossen und die 

Deutsche Telekom hat in Geislingen an der Steige mit dem eigenwirtschaftlichen Glasfaser-

ausbau von 8000 Haushalten sowie weiteren 3000 Haushalten in Eislingen/Fils begonnen.  

Bereits im Jahr 2021 hat ein weiteres Telekommunikationsunternehmen, die Deutsche Glas-

faser Wohlesale GmbH, Ausbauabsichten in mehreren kreisangehörigen Städten und Ge-

meinden bekannt gegeben und Kooperationsgespräche mit Kommunen aufgenommen. Bisher 

haben dreiundzwanzig Kommunen Kooperationsvereinbarungen mit der Deutschen Glasfaser 

geschlossen. Im Rahmen der Kooperation erfolgt der Glasfaserausbau durch die Deutsche 

Glasfaser, wenn im Zuge der sogenannten Nachfragebündelung mindestens 33% der Haus-

halte im Ausbaugebiet einen glasfaserbasierten Anschluss buchen.  

In Albershausen hat der Glasfaserausbau im Mai 2023 gestartet. Die Kommunen Börtlingen, 

Wangen und Schlierbach waren mit Baubeginn Ende des Jahres 2023 dabei. 

Für Ende 2024/Anfang 2025 sind dann mit Hattenhofen, Birenbach und Rechberghausen drei 

weitere Kommunen vorgesehen.  

Im 2. Quartal 2024 hat die Deutsche Glasfaser in einer Videokonferenz dreizehn Kommunen 

informiert, dass sie erst 2026 ff. oder später ausgebaut werden, wann genau ist derzeit noch 

nicht bekannt, eine Kommune wurde ganz abgesagt (Mühlhausen im Täle), die schriftliche 

Information dazu erfolgte Anfang Juli 2024. 

Mitte 2024 ist mit der Unsere Grüne Glasfaser (UGG) ein weiteres TKU am Markt bzw. im LKr. 

aufgeschlagen und hat mit den Kommunen Kuchen, Gingen a.d.F., Deggingen, Donzdorf und 

Salach erste intensive Gespräche geführt, wobei Kuchen und Gingen a.d.F. am weitesten ge-

diehen sind. 

Das verschafft zum einen mehr Wettbewerbsdruck und zum anderen die Chance die Ausbau-

quote im Landkreis schneller zu erreichen und zu erhöhen. 

Das kreisweite Ausschreibe- und Vergabeverfahren für 19 Breitbandprojekte in 13 Mitglied-
kommunen ist Anfang des Jahres 2023 abgeschlossen worden. Die Verbandskommunen 
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warten aktuell auf die Zusendung der finalen Zuwendungsverträge durch die beizuschlagen 
Bieterinnen, die Deutsche Telekom und die NGN Fiber Network.   
  
Bisher sind sieben Zuwendungsbescheide in endgültiger Höhe eingegangen. 
  
Der Zweckverband Gigabit hat Mitte des Jahres eine neues Markterkundungsverfahren im 

Landkreis durchgeführt und die Abstimmungen mit den Verbandskommunen zur Förderan-

tragsstellung im Rahmen des „Graue-Flecken-Förderprogramms“ sind zeitnah vorgesehen.  

Es wurden Förderanträge in drei Clustern zum 30.09.2024 gestellt.   

Messeauftritte/Gewerbeflächenmarketing/Flächenmanagement 

Im Jahr 2022 hat die Kreiswirtschaftsförderung gemeinsam mit der Wirtschaftsförde-

rung Region Stuttgart GmbH (WRS), dem Verband Region Stuttgart (VRS) und dem 

Institut für Stadt- und Regionalentwicklung (IfSR) eine kreisweite Erfassung von Ge-

werbe- und Brachflächenpotenzialen durchgeführt. Die Ergebnisse der Bestandsauf-

nahme wurden im VA am 02.12.2022 vorgestellt und die Abstimmung zum weiteren 

Vorgehen bei der Gewerbeflächenentwicklung erfolgte im VA am 07.07.2023.  

Wichtigstes Ergebnis der Untersuchung ist, dass es im Landkreis Göppingen weder 

im Bestand noch auf der grünen Wiese ausreichend Gewerbeflächenpotenziale gibt. 

Ein Großteil der regionalplanerisch bzw. bauleitplanerisch gesicherten Gebiete hat 

zum Zeitpunkt der Erhebung keine Realisierungsperspektive oder steht nach erfolgter 

Veräußerung für flächensuchende Betriebe nicht mehr zur Verfügung. Knapp die 

Hälfte der „Brachflächenverdachtsfälle“ ist für neue gewerbliche Nutzungen nicht ver-

fügbar oder befindet sich bereits in der Aktivierung. Dabei ist die Mehrzahl sowohl der 

gewerblichen Bauflächen außerhalb des Siedlungsbestandes als auch der gewerbli-

chen Innenentwicklungsflächen kleinteilig strukturiert. Flächen, die größer als 10 ha 

sind, stehen im Landkreis Göppingen absehbar weder als baureife Gewerbeflächen 

noch im Bestand zur Verfügung. Lediglich ein kleiner Teil der gewerblichen Bauflächen 

sowie der gewerblichen Innenentwicklungsflächen im Landkreis Göppingen ist zeitnah 

verfügbar. Zudem sind diese aufgrund ihrer kleinteiligen Struktur für größere „strategi-

sche“ Gewerbeflächenbedarfe nur von eingeschränktem Wert. Einen deutlichen Hin-

weis auf die inzwischen problematische Gewerbeflächensituation im Landkreis geben 

die Daten des Statistischen Landesamtes zur tatsächlichen Flächennutzung: Aufgrund 

des Verlustes von Gewerbeflächen zugunsten von Mischgebiets- und Wohnbauflä-

chen ist in den letzten Jahren die Gesamtsumme der genutzten Gewerbeflächen im 

Landkreis zurückgegangen. Die östlich angrenzenden Landkreise hatten dagegen 

sehr hohe Gewerbeflächenzuwächse mit dreistelligen Hektarzahlen zu verzeichnen. 

Dies stellt für den Landkreis eine besorgniserregende Entwicklung dar.  

Ausgehend vom erwarteten Gewerbeflächenbedarf kann das kurzfristige Gewerbeflä-

chenangebot im Landkreis Göppingen aus quantitativer Sicht derzeit nicht als hinrei-

chend auskömmlich erachtet werden. Dies gilt insgesamt sowohl für die Flächenpo-

tenziale bei gewerblichen Bauflächen außerhalb des Siedlungsbestandes als auch für 

die Innenentwicklungsflächen.  
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Aus qualitativer Sicht, z.B. hinsichtlich zeitlicher Verfügbarkeit, Flächengröße, infra-

struktureller Anbindung oder baurechtlich zulässiger Nutzung (z.B. GI-Anforderung bei 

Brennstoffzellen- oder Batterietechnologie), ist das Flächenangebot im Landkreis Göp-

pingen derzeit nur eingeschränkt mit den Gewerbeflächenbedarfen kompatibel. Damit 

ist der Landkreis insbesondere mit Blick auf aktuelle Flächenbedarfe der Transforma-

tion nur sehr eingeschränkt „lieferfähig“. Bei großen Bedarfen ab 5 ha ist der Landkreis 

auf absehbare Zeit praktisch nicht handlungsfähig. 

Die Suche nach neuen Flächenpotenzialen stellt sich im Landkreis Göppingen vor dem 

Hintergrund vieler geschützter Gebiete (Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzge-

biete und FFH-Gebiete) als sehr schwierig heraus. Es bietet sich deshalb an, in den 

Flächennutzungsplänen bzw. im Regionalplan gesicherte Standorte, die aus verschie-

denen Gründen bisher nicht umgesetzt wurden, erneut auf eine mögliche Umsetzung 

zu prüfen. Hierbei muss frühzeitig um die Akzeptanz für die Flächenentwicklung ge-

worben werden. Die WRS arbeitet gemeinsam mit dem Verband Region Stuttgart und 

der IHK Region Stuttgart an entsprechenden Argumentationshilfen. Vor Ort sollte bei 

allen Neuausweisungen eine dialogische Bürgerbeteiligung (möglichst unter Einbezie-

hung von Zufallsbürgern) durchgeführt werden. Hierbei erhalten die Kommunen Un-

terstützung von der Servicestelle Bürgerbeteiligung des Landes Baden-Württemberg 

und von der Region Stuttgart.  

Bei der Bestandsentwicklung steht im Mittelpunkt, die vorhandenen Potenziale in der 

Innenentwicklung tatsächlich in die Aktivierung zu bekommen. Dies hat sich in der Ver-

gangenheit als große Herausforderung herausgestellt, weil vielfach der Zugriff auf die 

Flächen z.B. wegen fehlender Verkaufsbereitschaft fehlt. Aber auch fehlende perso-

nelle und finanzielle Ressourcen bei den Kommunen und fehlendes Knowhow sind 

häufige Hindernisse. Auf der Basis der Ergebnisse der Brachflächenerhebung hat die 

WRS 2023 die von den Kommunen zurückgemeldeten Brachen nach Größe und Akti-

vierungshemmnissen bewertet und priorisiert und die jeweiligen Standortkommunen 

angesprochen (insbesondere auch die beiden Mittelzentren). In den Gesprächen mit 

den Kommunen haben sich aufgrund der spezifischen vor Ort gegebenen Ausgangs-

konstellationen bislang jedoch noch keine unmittelbaren Handlungsansätze auf der 

Landkreis- bzw. auf der regionalen Ebene ergeben. 

Mit dem derzeit anlaufenden regionalen Projekt „Nachhaltige Gewerbegebiete im Be-

stand“ verfolgen der VRS und die WRS die Zielsetzung, die Städte und Gemeinden 

der Region Stuttgart durch Wissensvermittlung, die Vernetzung und den Erfahrungs-

austausch zwischen den Kommunen und die Begleitung kommunaler Projektansätze 

als „Regionale Testlabore“ zu unterstützen. Im Rahmen der bestehenden regionalen 

Förderprogramme, insbesondere des „Kofinanzierungsprogramms Gewerbeflächen-

aktivierung“ können kommunale Modellprojekte finanziell unterstützt werden. Diese 

Möglichkeiten sollen auch im Landkreis Göppingen noch konsequenter als bisher kom-

muniziert werden.  
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Aufgrund der geringen Gewerbeflächenverfügbarkeit im LK Göppingen war die Kreis-

wirtschaftsförderung im letzten Jahr nicht auf der Expo Real präsent. Die aktuell ver-

fügbaren Gewerbegrundstücke aber auch die angebotenen Bestandsobjekte sind im 

Immobilienportal der Region Stuttgart, das direkt über die Homepage des Landkreises 

einzusehen ist, eingepflegt. Die im Immobilienportal eingepflegten Grundstücke und 

Objekte aus dem Landkreis Göppingen wurden von den Kolleg*innen der WRS auf der 

Messe in München vertreten. 

Fachliche Begleitung der Fachkräfteallianz  

Die Kreiswirtschaftsförderung beteiligt sich – unter der Federführung der Agentur für 

Arbeit - sowohl in den operativen als auch strategischen Arbeitskreisen der Fachkräf-

teallianz.   

Das HerbstCamp-Konzept wurde 2019 komplett überarbeitet und präsentiert sich seit-

her digital: www.herbstcamp.goeppingen.de. Auch 2023 fand das HerbstCamp wie ge-

wohnt statt. Die Beteiligung der Unternehmen aus dem Landkreis ist gut und die Initi-

ative wird positiv bewertet.  

Q-Guide Region Stuttgart 

Der Q-Guide Region Stuttgart wurde im Rahmen des 2021-2024 vom Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales geförderten Projekts „Plattform Weiterbildung Region 

Stuttgart in Automobilwirtschaft und Maschinenbau“ von den Partnern der Fachkräfte-

allianz Region Stuttgart und einem erweiterten Kreis von Akteuren aus den Bereichen 

Weiterbildung und Innovationsförderung, die sich zum Weiterbildungsverbund Region 

Stuttgart (WBV) zusammengeschlossen haben, gemeinsam entwickelt und seit 2022 

schrittweise umgesetzt. Der Q-Guide fungiert als zentrale regionale Anlaufstelle und 

Informations-, Austausch- und Vernetzungsplattform, die Weiterbildungsangebote der 

insgesamt 15 regionalen Verbundpartner bündelt und digital und analog zugänglich 

macht. Damit bietet er insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen der 

Region aus den Branchen Automobilwirtschaft und Maschinenbau Orientierung, Un-

terstützung und Zusammenarbeit im Strukturwandel bietet.  

Nach dem Launch der digitalen Plattform 2022 und einer kontinuierlichen Weiterent-

wicklung in enger Zusammenarbeit mit den Nutzer*innen, ging der Q-Guide 2023 in 

den Roll-out seines analogen Angebotes Q-Guide live. Das Angebot umfasst verschie-

dene themenspezifische Veranstaltungen unter dem Motto „Fachkräftesicherung 

durch Weiterbildung“ und richtet sich insbesondere an Geschäftsführungen, Persona-

ler*innen, Führungskräfte und Betriebsratsmitglieder aus den Automobil- und Maschi-

nenbaubranchen.  

Im Februar dieses Jahres machte Q-Guide live im Landkreis Göppingen in Eislingen 

Station zum Thema Zukunftskompetenzen mit dem Titel „Was die Zukunft schon heute 

fordert: Kompetenzen für ein erfolgreiches Morgen. Damit kam das analoge Q-Guide 

Angebot direkt zu den Unternehmen im Landkreis Göppingen und förderte so auch die 

Sichtbarkeit der digitalen Angebote bei den Unternehmen auf Kreisgebiet.  
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Welcome Büro 

Das Welcome-Center verzeichnet kontinuierlich Besucher. Seit 2015 gibt es eine regi-

onale Sprechstunde des Welcome Service Region Stuttgart für Firmen und Fachkräfte 

aus dem Ausland in Göppingen. Seit 2023 findet diese wieder in Präsenz in der IHK 

Bezirkskammer statt (rd. 7-10/Jahr). In den Jahren 2021 wurden (8), 2022 (13), 2023 

(12) Fachkräfte beraten.  In 2024 wurden bisher (Stand 10.9.24) 15 Personen erreicht.  

Eine Sonderveranstaltung für die Zielgruppe Migrantinnen zur Arbeit und Wiederein-

stieg „Migrantinnen Spezial“ fand von 2018 bis 2021 statt und hatte großen Zulauf. Die 

mit der Kontaktstelle Frau und Beruf, der BCA des Jobcenter und der Agentur für Arbeit 

Göppingen angebotene Veranstaltung musste im Jahr 2022 kurzfristig – auf Grund 

mangelnder Anmeldungen – abgesagt werden. Im Jahr 2023 konnte die Veranstal-

tungsreihe aufgrund personeller Veränderungen bei den Veranstaltern nicht wiederbe-

lebt werden. Für das Jahr 2024 ist eine Teilnahme am Beratungstag zur Vernetzung 

geplant.   

 

Gesundheitsnetzwerk/Betriebliche Gesundheitsvorsorge 

Im Jahr 2019 hat sich der Landkreis Göppingen in die Überarbeitung der Netzwerk-

plattform „Benefit“  (http://benefit-datenbank.region-stuttgart.de) mit eingebracht, die 

von einer Vielzahl an Betrieben aus dem Landkreis Göppingen genutzt wird.  

WIF GmbH 

Die Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft mbH des Landkreises Göppingen 

(WIF) ist eine Tochtergesellschaft des Landkreises Göppingen, die dieser mit jährlich 28.122 

Euro jährlich unterstützt. Durch die Fokussierung der WIF auf die einzelbetriebliche und Inno-

vationsberatung ist ein wesentliches Defizit in der Kreisentwicklung 2008 ff., das Innovations-

management, organisatorisch verantwortlich verankert. Dazu besteht eine Kooperationsver-

einbarung mit Steinbeis. 

Innovationsförderung 

Neben dem klassischen Wissenstransfer von F+E-Einrichtungen (Hochschulen, Forschungs-

einrichtungen, Ingenieurbüros etc.) zu Unternehmen bei Themen wie Technologie, Manage-

ment, Organisation etc. in Form von einzelbetrieblicher Beratung und Veranstaltungen wird es 

immer wichtiger, dass sich auch Unternehmen untereinander vernetzen, bei unterschiedlichen 

Themen austauschen und bei Bedarf kollegial beraten. Die WIF hat dafür verschiedene For-

mate entwickelt, die sich an unterschiedliche Zielgruppen in Unternehmen richten oder örtliche 

Bedürfnisse aufgreifen. Eine Moderation der jeweiligen Gruppe ist dabei zwingend.  

Der Innovations- und Unternehmerpreis des Landkreises wird alle 2 Jahre von der Kreisspar-

kasse und der WIF in Kooperation mit der IHK und der Kreishandwerkerschaft ausgeschrie-

ben, um innovative Unternehmen und Unternehmer (Lebenswerk) zu würdigen. 2019 wurde 

erstmals eine Komponente „Nominierung“ geschaffen, d.h. Intermediäre wie z.B. Bürgermeis-

ter, Wirtschaftsförderer und Kammern etc. können innovative Unternehmen für den Preis vor-

schlagen. Nach der Durchführung in 2023 erfolgt die nächste Ausschreibung in 2025. 

http://benefit-datenbank.region-stuttgart.de/
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Wirtschaft 4.0 

Die Digitalisierung der Prozesse, Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bis zu Veränderung 

ganzer Geschäftsmodelle sind die Schlüsselthemen, aber auch die Herausforderungen für die 

Unternehmen. Der Landkreis verfügt über verschiedene Einrichtungen und somit Kompeten-

zen, um den Unternehmen Hilfestellung zu geben.  

Somit ist es wichtig, dass sich die Akteure untereinander abstimmen, ihre Kräfte bündeln und 

sichtbar sind. Dafür agiert die WIF als Kümmerer und Lotse zu den Unternehmen. 

 Ziele: 

- Sensibilisierung der Unternehmen für Chancen und Risiken der Digitalisierung, KI 
- Stärkung der Kompetenzen des Wirtschaftsstandortes  
- Vernetzung unterschiedlicher Akteure Wirtschaft 4.0  
- Unterstützung von KMU bei der Entwicklung neuer Lösungsansätze  

 
Umsetzungsmaßnahmen: 

- Aufbereitung der Informationsmaterialien  
- Bildung regionaler Digitalisierungsnetzwerke zum Erfahrungsaustausch  
- Best-Practice Beispiele  
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen  
- Einstiegsberatung und Vermittlung von Kontakten  

 

Der entwickelte „Innovation Accelerator“, der den Unternehmen methodische Unterstützung 

bietet, Kompetenzaufbau ermöglicht und strategische Kooperationen aufzeigt, wird bei Unter-

nehmen im Landkreis eingesetzt. 

Gründerförderung 

Landkreis und KSK bezuschussen das Gründer- und Startup-Center in Geislingen G-INNO, 

das seit 2024 über keine eigenen Räumlichkeiten mehr verfügt. Die WIF hat eine Anschubfi-

nanzierung von 40.000 EURO geleistet.  

Für die weitere wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis in punkto Fortschritt, Wachstum und 

Wettbewerbsfähigkeit sind Gründer ein wichtiger Faktor. Gerade für Startups aus den Hoch-

schulen heraus bestehen große Entwicklungspotentiale. Das Thema Digitalisierung bietet 

große Chancen für eine berufliche selbständige Tätigkeit. 

Mit Göppingen, Salach hat der Landkreis in Summe 2 Gründer- und Startup-Center, die Flä-

chen für unternehmerisches Handeln in Form von Co-Working, Büroanmietung, Meeting-

Points und Beratung anbieten. 

Neben dem Angebot an Räumlichkeiten gibt es darüber hinaus Netzwerktreffen für Gründer in 

Form von Gründer(Netzwerk)frühstück, Gründergrillen und Gründertage. 

Aus Kreissicht gilt es, diese Angebote transparent zu machen, zu vernetzen, Synergien aber 

auch Differenzierung herauszuarbeiten und bei der Vermarktung zu unterstützen. Die WIF hat 

den Dialog zwischen den Gründer- und Startup-Center initiiert. Dadurch sollen Impulse für 

regelmäßigen Austausch, Abstimmung untereinander und gemeinsame Vermarktungsmög-

lichkeiten gesetzt werden. 
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In Schlat ist darüber hinaus der HyLab Tec-Inkubator entstanden. Dies ist eine rein privatwirt-

schaftliche Initiative, die Beteiligungskapital und Räumlichkeit anbietet. In Geislingen und 

Ebersbach werden zusätzlich noch Co-Working Arbeitsplätze von privatwirtschaftlichen Inves-

toren angeboten. Sie runden die bestehenden Angebote ab und es erfolgt eine enge Abstim-

mung und Bündelung der Kräfte untereinander. 

Die 2 Zentren mit öffentlicher Beteiligung (Göppingen, Salach) sowie Schlat sind neben einem 

individuellen Webauftritt auch in der Datenbank „Start-Up der Region Stuttgart“ aufgeführt. 

Unter dem Aspekt des bereits engen Austausches aller Akteure wurde erfolgreich ein gemein-

samer Förderantrag zur Gründerförderung im Landkreis bei der Region Stuttgart gestellt. Der 

bewilligte Antrag wurde bis Mitte 2024 umgesetzt und wird für weitere 2 Jahre ohne Förderung 

weitergeführt.  

Unter dem Namen „Starter Valley“ werden dabei die Aktivitäten gebündelt und ein  

gemeinsamer Webauftritt wurde unter www.startervalley.de ins Internet gestellt. 

Im Rahmen einer Evaluierung des G-INNO in Geislingen wurde auch das gesamte Grün-

dungsökosystem im Landkreis Göppingen untersucht. Die Erkenntnisse und Ergebnisse dar-

aus sowie die Aspekte einer weiteren Intensivierung der Gründungsförderung wird mit allen 

Beteiligten im Gründergeschehen im 2. HJ 2024 diskutiert.  

Energie und Umwelt 

Unternehmen werden über verschiedene Maßnahmen sensibilisiert, im Bereich Energie- und 

Umwelt in Technologie und Management zu investieren. Dadurch entstehen auch positive wirt-

schaftliche Effekte in den Unternehmen, die auch zum Klimaschutz beitragen. 

Unter dem organisatorischen Dach der Initiative EnergieEffizienz für Unternehmen des Land-

kreises Göppingen (iEnEff) als Bestandteil der Klimaschutz-Initiativen des Landkreises werden 

Projekte wie das ECOfit-, KLIMAfit- und das KEFF-Projekt durchgeführt (siehe auch Schlüs-

selthema Klimaschutz). 

Im Rahmen des ECOfit-Projekts wurden die beteiligten Unternehmen von Experten bei der 

Entwicklung von Maßnahmen, vor allem in den Bereichen Energieeffizienz und Ressourcen-

verbrauch, unterstützt. Das Nachfolgeprojekt von ECOfit heißt nun KLIMAfit und verfolgt einen 

erweiterten Ansatz. 

Die Projektinitiatoren WIF, Energieagentur und IHK setzen dabei auf einen umfassenden An-

satz auch im Bereich Mitarbeitersensibilisierung und Gesundheitsmanagement. Über ein Jahr 

hinweg werden die Projektteilnehmer in acht Workshops und den parallel verlaufenden indivi-

duellen Beratungsterminen beraten.  

Neben der Reduzierung von negativen Umweltauswirkungen und einer Kostenreduzierung 

schafft das Programm in den Unternehmen darüber hinaus die notwendigen Grundlagen für 

ein vollständiges Umwelt- oder Energiemanagementsystem aufzubauen.  

Die letzte ECOfit—Runde mit 5 teilnehmenden Unternehmen konnte im Jahr 2021 erfolgreich 

mit der Urkundenübergabe an die teilnehmenden Unternehmen abgeschlossen werden. Das 

Förderprogramm ECOfit des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Lan-

des ist ausgelaufen und wurde im Jahr 2022 durch das neue Angebot „KLIMAfit“ ersetzt.  

http://www.startervalley.de/
https://www.klimafit-bw.com/
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Nach erfolgreichem Abschluss des KLIMAfit-Projekts erhalten die teilnehmenden Unterneh-

men eine Urkunde und sind ausgezeichneter „KLIMAfit-Betrieb“. Seit Herbst 2023 werden die 

Unternehmen im Landkreis eingeladen, sich an dem Projekt zu beteiligen. Geplant ist mit 5 

verbindlich zusagenden Unternehmen im 2. HJ 2024 eine KLIMAfit Runde zu starten. 

Um den Unternehmen über den Klimaschutz hinaus eine ganzheitliche Lösung für Nachhaltig-

keitsbestrebungen aufzuzeigen, wurde das Managementsystem „WIN-Charta“ bei den Unter-

nehmen vorgestellt und im Rahmen einer Veranstaltung im Jahr 2022 beworben. Die WIN-

Charta wurde als Instrument für nachhaltig wirtschaftende kleinere und mittlere Unternehmen 

(KMU) im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Baden-Württemberg entwickelt. 

Sie basiert auf Selbstverpflichtung, Eigeninitiative und Außenkommunikation. Mit der Unter-

zeichnung der WIN-Charta bekennen sich Unternehmen, die zwölf Leitsätze der WIN-

Charta einzuhalten und ihre Nachhaltigkeit weiter zu steigern.  

Beim KEFF-Projekt werden vor allem kleine und mittlere Unternehmen beim Einsparen von 

Energie unterstützt. Dazu zeigen KEFF-Effizienzmoderatoren den Unternehmen zugeschnit-

tene Einsparpotenziale auf. Falls Handlungsbedarf besteht, vermitteln sie neutrale Beratungs-

angebote und unterstützen bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen. 

Transformation von KMU in neue Technologiefelder 

Projekte mit der WRS zur Transformation von KMU in die Gesundheitswirtschaft und Wasser-

stofftechnologie zur Diversifikation im Bereich der traditionellen Branchen wie z.B. Automobil-

zuliefererindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung etc. Ergänzung zu Aktivitäten im Be-

reich Gesundheitsnetzwerk. 

Gesundheitswirtschaft – Ausgangssituation: 

Die Region Stuttgart ist in einem ihrer Kompetenzfelder geprägt von Automobilbau, Maschi-

nen- und Anlagenbau, Metall- und Kunststoffverarbeitung sowie Engineering. Besonders in 

Teilregionen kommen lokale Branchenschwerpunkte hinzu. Im Landkreis Göppingen ist die 

Gesundheitswirtschaft zu nennen.  

Ein Mix aus Einrichtungen der klinischen Versorgung im Akut- und Rehabilitationsbereich aber 

auch in der Pflege, eine Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe, Hersteller von 

Medizintechnik und Naturheilmitteln sowie 2 Hochschulen mit speziellen Kompetenzen im Ge-

sundheitsbereich sind hervorzuheben. 

Durch demographischen Wandel, Personal- und Zeitmangel in der Pflege, Telemedizin, auto-

matisierte Produktion in der Medizintechnik entsteht ein Bedarf an innovativen technischen 

Lösungen, aber auch an Marktstrategien. 

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Intermediären lokal, aber auch regional, die im Bereich 

Innovationsmanagement die Unternehmen mit ihren Dienstleistungen kontaktieren. 

Ziele: 

- Das Projekt des Landkreises Göppingen und der Stadt Göppingen dient der Verknüp-
fung von Bedarfen, Erfahrungen, Angebot und Nachfrage zwischen den Akteuren in 
der Gesundheitswirtschaft (Medizintechnik und Technik in der Pflege) und den lokalen 
KMU. 

- Die Abhängigkeit von der Automobilwirtschaft und ihren eigenen Veränderungsprozes-
sen soll reduziert werden. 

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft/win-charta/leitsaetze-und-dossiers
https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft/win-charta/leitsaetze-und-dossiers
http://www.diakonisches-institut.de/index.php/altenpflege
http://www.diakonisches-institut.de/index.php/ausbildung-zum-zu-staatlich-anerkannten-altenpflegehelfer-in
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- Außerdem soll der Anschluss an Digitalisierungslösungen möglich sein. 
- Zusammenspiel aus Unternehmen der Gesundheitswirtschaft mit den traditionellen 

Branchen anbahnen. 
- Existenzgründungen im Bereich Life-Science begünstigen. 
- Nutzung der bereits vorliegenden Ergebnisse und Erfahrungen aus ähnlichen Projek-

ten. 
- Wichtig ist auch die weitere Vernetzung der Intermediäre im Landkreis, um die Innova-

tionspotentiale der KMU in abgestimmter Form besser erkennen, fördern und aus-
bauen zu können. 

 
Beschreibung der wesentlichen Inhalte des Projekts: 

- Über eine Auftaktveranstaltung „Medical Day“ im Herbst 2021 und moderierter Work-
shops 2022 und 2024 für die KMUs wurden Chancen und Risiken im Markt Gesund-
heitswirtschaft aufgezeigt. 

- Matching von vorhandenen Kompetenzen der KMU mit Schlüsseltechnologien, Markt-
verhalten und Bedarfen aus der Gesundheitswirtschaft. 

- KMU, die sich für einen Einstieg in die Gesundheitswirtschaft entscheiden, erhalten ein 
individuelles Coaching durch die Projektpartner. 

- Erste Projekte sind daraus in 2022 entstanden. 
- Im Frühjahr 2024 wurden die Unternehmen erneut eingeladen, um über ihre Erfahrun-

gen zu berichten und um neue Ansätze vorzustellen. 
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6. TOURISMUS-, KULTUR- UND VEREINSFÖRDERUNG 
 

LEITGEDANKE 

Der Ausbau des Tourismus als Wirtschaftsfaktor im Kreis Göppingen wurde als Leucht-

turmprojekt in der Kreisentwicklung 2008 ff. definiert und zur Umsetzung 2010 be-

schlossen. Im Juli 2013 wurde das unter Moderation von FUTOUR mit den touristischen 

Partnern auf Kreisgebiet erarbeitete Tourismuskonzept im Kreistag einstimmig auf den 

Weg gebracht. Die Organisation des Tourismus wurde daraufhin mit einer Stärkung und 

Professionalisierung der touristischen Verbände auf Kreisgebiet durch die finanzielle 

Unterstützung des Landkreises geändert. Ende 2017 wurde eine Machbarkeitsstudie an 

FUTOUR zur neuerlichen Prüfung der Organisationsstrukturen der Tourismusverbände 

auf Kreisgebiet in Auftrag gegeben. Ergebnis war die Stärkung der Erlebnisregion 

Schwäbischer Albtrauf e.V. (ESA) als DEN einen kreisweiten Verband, die Touristikge-

meinschaft Stauferland wurde Ende 2018 aufgelöst. Das Thema der Staufer wird nach 

dem in 2023 erfolgten Beitritt der Stadt Göppingen zur ESA als eines der Alleinstellungs-

merkmale des Landkreises gemeinsam bespielt.  

Die Tourismus-Bilanz im Landkreis Göppingen konnte in 2023 ein erfreuliches Plus bei den 

Übernachtungszahlen verzeichnen. Nach den Daten des Statistischen Landesamts Baden-

Württemberg wurde 2023 im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs um 13,8 Prozent auf 650.866 

Übernachtungen registriert. Ein neuer Rekordwert für den Landkreis Göppingen, denn noch 

nie wurden so viele Übernachtungen innerhalb eines Jahres im Stauferkreis verzeichnet.  

Die Anzahl an angebotenen Betten wuchs im Stauferkreis im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 

Prozentpunkte an und liegt aktuell bei 5.614 Schlafgelegenheiten. In absoluten Zahlen bedeu-

tet dies 215 Betten mehr. Auch die Auslastung der Schlafgelegenheiten ging um 4,0 Prozent-

punkte nach oben und liegt aktuell bei 35,6 Prozent.  

Im Gegensatz zur positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen steht weiterhin eine deutli-

che Verschlechterung des gastronomischen Angebots auf Kreisgebiet. Die Nachwirkungen 

der Corona- und Energiekrise sind hier deutlich zu spüren. Vor allem der Personalmangel und 

die Inflation beeinflussen die Betriebe immer noch stark und führen zu spürbaren Veränderun-

gen in diesem Segment. Reduzierte Öffnungszeiten, Betriebsschließungen oder eine verrin-

gerte Qualität der Speisen sind als Beispiele zu nennen. Die Einflussmöglichkeiten der lokalen 

Tourismusförderung sind hier gering, vielmehr sind Landes- und Bundespolitik gefragt, den 

Trend mit attraktiven Subventionsprogrammen oder steuerlichen Erleichterungen zu stoppen.  

Weiterhin positiv entwickelt sich dagegen die Nachfrage nach Wander- und Radangeboten auf 

Kreisgebiet. Nach den starken Zuwächsen der Zugriffszahlen auf die Homepage der Löwen-

pfade in den vergangenen Jahren konnte das hohe Niveau auch in 2023 weitestgehend ge-

halten und dadurch viele Tagesgäste in den Landkreis geholt werden.  

Der daraus resultierende erhöhte Besucherdruck auf landwirtschaftlichen Wegen, Wald- und 

Forstwegen hat die teilweise schon bestehenden Konflikte zwischen Wanderern und Moun-

tainbikern sowie sonstigen Nutzern dieser Wege weiter zugespitzt. Wie in der Freizeitwege-

konzeption des Landkreises Göppingen vorgesehen, gilt es hier, weiterhin attraktive Angebote 

für beide Zielgruppen zu entwickeln und mit einer gezielten Besucherlenkung Konflikte zu ent-

schärfen. 
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Die gemeinsam mit dem kreisweiten Tourismusverband Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf 

e.V. und der Tourismusförderung des Landkreises ins Leben gerufene Sensibilisierungs-Kam-

pagne zu einem respektvollen Miteinander wurde auch in 2024 fortgeführt. Die Kampagne 

steht für Respekt und gegenseitige Rücksichtnahme zwischen den verschiedensten Naturnut-

zenden und für die Müllvermeidung auf Wander- und Radwegen im Kreis. Sie beinhaltet Pla-

kate, Banner-Werbung und Anzeigen, besteht aus Online-Serien auf den Social-Media-Kanä-

len, aus Waldbannern und zusätzlichen Infotafeln. Die Kampagne wird von mehreren benach-

barten Landkreisen sowie vom SAT unterstützt und adaptiert. 2021 gewinnen Landkreis und 

ESA für die Kampagne den Staatsanzeiger-Award, 2022 den Löwenmensch-Award für her-

ausragende touristische Projekte in der Region Schwäbische Alb.  

Die Tourismuskonzeption ist durch den Tourismusmanager des Landkreises und mit vielen 

Partnern im Landratsamt und auf Kreisgebiet seit 2013 systematisch umgesetzt worden. Dies 

zeigt sich unter anderem in einer Vielzahl an neuen Projekten und Maßnahmen:  

 Freizeitwegekonzeption mit gezielter Besucherlenkung und Einbindung der relevanten 
Akteure 

 Erfolgreiche Rezertifizierung von 16 Löwenpfaden als Qualitätswege des Deutschen 
Wanderverbandes 

 Auszeichnung des Löwenpfads Felsenrunde als zweitschönster Wanderweg Deutsch-
lands 2018 

 Koordination der Regelungen zur Pflege der Wanderwege auf Kreisgebiet 

 Steuerung des Interessenaustauschs Mountainbike und Ausweisung von Mountain-
bikestrecken – vier Löwentrails konnten bis heute für Besucher*innen freigegeben wer-
den. Neuester Zuwachs ist die im Sommer 2023 eingeweihte Schurwaldrunde in Uhin-
gen und Ebersbach/Fils. Perspektivisch soll in 2025 eine weitere Strecke im Bereich 
Heiningen/Eschenbach hinzukommen.  

 Profilierung des Kreises als fahrradfreundliche Region, zum Beispiel durch die Ernen-
nung des Albtäler-Radwegs als Landesradfernweg, Beteiligungen an der E-Bike-Re-
gion Stuttgart, der Route der Industriekultur, der Einführung des RadWanderBusses 
sowie bei der Planung von zwei barrierearmen Radrouten   

 Vereinheitlichung des gemeinsamen Messeauftritts der Kommunen und Verbände aus 
dem Landkreis auf der CMT in Stuttgart sowie in der Gästezeitung des Schwäbische 
Alb Tourismusverbandes 

 Vereinheitlichung des Layouts der touristischen Printbroschüren und Marketingmaß-
nahmen des Kreises in enger Kooperation mit der Standortkommunikation 

 Ausbau der digitalen Verfügbarkeit der touristischen Angebote, vor allem durch den 
Tourenplaner des Landkreises Göppingen, der einen umfangreichen Überblick aller 
Angebote auf Kreisgebiet ermöglicht und mit Schnittstellen zu den wichtigsten touristi-
schen Datenbanken wie Toubiz, komoot oder Outdooractive verfügt 

 gezielte Vernetzung der touristischen Akteure mit regelmäßigem Austausch auf Kreis-
gebiet, wie beispielsweise auch einer engeren Zusammenarbeit mit dem DEHOGA o-
der der IHK Göppingen – in diesem Zusammenhang ist ein regelmäßiger Gastro-
Stammtisch auf Kreisgebiet in Planung. Eine erstes Treffen fand im Mai 2024 mit reger 
Beteiligung seitens Hotellerie und Gastronomie statt  

 überregionale Netzwerkarbeit – Vertretung der Interessen des Landkreises im Schwä-
bische Alb Tourismusverband, Geopark Schwäbische Alb, Schwäbisches Streuobst-
paradies, Regio Stuttgart Marketing und Tourismus GmbH etc. 

 Kooperationen mit der Hochschule Geislingen (Betreuung von Studienarbeiten oder 
Projekten) 

 Gründung der Lenkungsgruppe Geopark auf Kreisebene zur besseren Vernetzung der 
Akteure und Sichtbarmachung des Themas – hier kommt auch eine engere Zusam-
menarbeit mit der ESA zum Tragen, denn die ESA ist Mitglied dieser Gruppe. 
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Die Projekte zeigen deutlich, dass durch die Umsetzung der Tourismuskonzeption eine Viel-

zahl an neuen Aufgaben hinzugekommen ist, die vorher nicht existierten. Insbesondere das 

Großprojekt der Freizeitwegekonzeption bindet innerhalb des Büros für Kreisentwicklung und 

Kommunikation viele Personalressourcen.  

ZIELE/STRATEGIEN IM LANDKREIS GÖPPINGEN 

Freizeitwegekonzeption 

Nach der starken Profilierung des Landkreises als „Fahrradfreundlicher Landkreis“ folgt seit 

2014 die Nutzung der Potenziale der herausragenden Landschaft für das Thema Wandern. 

Ebenso wurde im Rahmen dieser Konzeption die Ausweisung von Mountainbikestrecken auf 

Kreisgebiet geprüft. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund der sehr emotional diskutierten „2-

Meter-Regel“ von großer Bedeutung. Nach Ausschreibung und Auswahl eines Planungsbüros 

erfolgte seit 2015 die Bestandserfassung der vorhandenen Wege und im Anschluss daran die 

Planung eines kreisweiten Wegenetzes. Die Einbindung der am Prozess beteiligten Akteure, 

wie z.B. Forst, Jäger, Naturschutz, Wanderer, Mountainbiker, Gemeinden, etc. ist dabei zent-

raler Punkt der Konzeption. Um den engen Schulterschluss der verschiedenen Akteure zu 

verdeutlichen, wurde eine gemeinsame Erklärung für ein „Respektvolles Miteinander“ in Wald 

und Flur entworfen und mittlerweile von allen Beteiligten unterzeichnet.  

Es ist Ziel, ähnlich der Radverkehrskonzeption das Wandern als touristisches Highlight im 

Landkreis aufzubauen und die vorhandenen Konfliktpotentiale der beteiligten Akteure abzu-

bauen.  Durch das infrastrukturelle Projekt wird eine verbesserte Besucherlenkung, eine Pro-

filierung des Landkreises als Wander- und Radregion, sowie eine Erhöhung der touristischen 

Wertschöpfung erwartet. Neben diesen positiven Effekten lauten die wichtigsten Ziele der Frei-

zeitkonzeption wie folgt:  

 Schaffung eines einheitlich beschilderten, kreisweiten Wanderwegenetzes, ent-
sprechend dem albweiten Beschilderungskonzept des Schwäbischen Albvereins 

 Interessensaustausch zum Thema „Mountainbike“, Prüfung der Ausweisung von 
Mountainbikestrecken und Vernetzung der Mountainbiker auf Kreisgebiet  

 Einführung eines Wegemanagements, d.h. Regelungen zur Pflege der Wege in 
Zusammenarbeit mit den bereits vorhandenen Akteuren  

 Entlastung von Landschafteilen, Rückbau von Wegen und Schaffung von Ruhe-
zonen mit Einbindung des Natur- und Landschaftsschutzes 

 Vernetzung mit dem Gastronomie- und Beherbergungsgewerbe, ÖPNV, Sehens-
würdigkeiten und weiteren Tourismusangeboten  

 Einheitliche Vermarktungsstrategie des Wegenetzes in Kooperation mit den lo-
kalen Tourismusverbänden 

 
Die Konzeption wurde über das Förderprogramm „Landschaftspark“ des Verbands Region 

Stuttgart mit 125.000 Euro für die Beschilderung unterstützt. Im Anschluss steht das Wege-

management mit der Aufrechterhaltung der qualitativ hochwertigen Beschilderung im Fokus.  

Auch der Klimawandel wird in den kommenden Jahren verstärkt Einfluss auf die touristische 

Entwicklung des Landkreises haben. So sind durch die seit Juli 2024 geltende flächende-

ckende Sperrung des Naturschutzgebietes „Hausener Wand“ in Bad Überkingen aufgrund von 

Trockenschäden auch mehrere Wanderwege betroffen, unter anderem der Löwenpfad „Fel-

senrunde“. Ebenso haben die Starkregenereignisse der vergangenen Monate viele Wander-

wege in starke Mitleidenschaft gezogen, so dass die Bereitstellung eines qualitätsvollen Wan-

dererlebnisses mit mehr und mehr Aufwand verbunden ist.  
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Es ist davon auszugehen, dass dieser Aufwand in den nächsten Jahren auf Kreisgebiet weiter 

zunehmen wird. Eine enge Abstimmung mit dem Forst- sowie dem Umweltschutzamt ist hier 

unerlässlich.  

Messeauftritt CMT 

Der Schwäbische Alb Tourismusverband hat 2015 einen komplett neuen Messeauftritt bei der 

CMT umgesetzt. Der Landkreis war bisher unter dem Dach der Schwäbischen Alb auf der 

CMT präsent. Die touristischen Verbände auf Kreisgebiet sind in Abstimmung mit dem Land-

kreis ebenfalls auf der CMT vor Ort. Gemäß Tourismuskonzeption ging die Planung und Or-

ganisation des Messeauftrittes bereits zu einem Großteil auf die Erlebnisregion Schwäbischer 

Albtrauf e.V. über. Seit 2023 hat sich auch die Stadt Göppingen dem Messekonzept unter dem 

Dach der Schwäbischen Alb mit einem zusätzlichen Counter angeschlossen.   

Die weiteren CMT-Auftritte erfolgen in enger Abstimmung zwischen Landkreis und Tourismus-

verband und sollen in den nächsten Jahren weiter konzentriert werden. Dabei wird der Fokus 

auf die Darstellung der vier Hauptthemen des Landkreises Wandern, Radfahren, Wellness/Ge-

nuss und Stadterlebnis/Kultur gelegt. Ebenso erhalten die Akteure vor Ort die Möglichkeit, sich 

tageweise auf der Messe zu präsentieren.  

E-Bike-Region Stuttgart 

Das Projekt mit den vier weiteren Landkreisen in der Region Stuttgart wird fortgesetzt und die 

Vermarktung der Route weiter ausgebaut. Dabei wird der Fokus mehr auf die Bewerbung von 

geführten Touren und Highlights an der Strecke gelegt, da die Leihzahlen für E-Bikes aktuell 

rückläufig sind. Insbesondere das gemeinsam mit der Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf 

e. V. und dem Albwerk geschaffene Inklusionsprojekt mit angepassten Rädern für Menschen 

mit Bewegungseinschränkungen hat dabei noch viel Potential, um als Alleinstellungsmerkmal 

auf sich aufmerksam zu machen. Zudem haben sich die fünf Landkreise der Region auf eine 

gemeinsame Bewerbung des Rad- und Wanderangebots als „Aktiv Region Stuttgart“ geeinigt. 

Hierzu wurde eine neue Landingpage unter www.aktiv-region-stuttgart.de geschaffen, die auf 

die einzelnen touristischen Angebote der Landkreise weiterleitet.  

Optimierung der Organisationsstruktur der touristischen Verbände auf Kreisgebiet 

In der 2013 durch den Kreistag beschlossenen Tourismuskonzeption (BU KT 2013/19) wurde 

erstmals die Aufgabenabgrenzung zwischen Landkreis und den lokal agierenden Tourismus-

verbänden – die Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf e.V. (ESA) und die Touristikgemein-

schaft Stauferland e.V. (TGS) – aufgegriffen und inhaltlich beschrieben. Dem Landkreis obliegt 

die strategische Koordination und Steuerung der touristischen Entwicklung sowie Infrastruk-

turthemen, den Tourismusverbänden die operative Arbeit mit konkreter Angebotsentwicklung 

und Gästebetreuung.  

Aus Sicht der Verwaltung hat sich diese Aufgabenteilung seit Beschluss der Tourismuskon-

zeption im Jahr 2013 bewährt. Eine enge Abstimmung zwischen Landkreis und Tourismusver-

band ist Erfolgsfaktor.  

Die Professionalisierung der Tourismusverbände war und ist zudem ein essentieller Bestand-

teil der Tourismuskonzeption und wurde von den Verbänden seit 2013 durch die Kooperati-

onsvereinbarungen mit dem Landkreis konsequent angegangen. Die ESA hat mit der Einrich-

tung einer Geschäftsstelle und der Etablierung der Arbeit des Verbands einen wichtigen Teil 

zur Umsetzung der Inhalte der Tourismuskonzeption beigetragen.  

http://www.aktiv-region-stuttgart.de/
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Um diese Strukturen langfristig zu festigen, hat der Verwaltungsausschuss Ende 2019 die 

dauerhafte finanzielle Unterstützung der ESA in Höhe von 102.000 Euro für deren Professio-

nalisierung jährlich beschlossen. Dieser Entscheidung vorausgegangen war eine Machbar-

keitsstudie zur Organisationsstruktur der Tourismusverbände, die zu einer Stärkung der ESA 

als kreisweitem Tourismusverband und der Auflösung der Touristikgemeinschaft Stauferland 

e.V. geführt haben. Zusätzlich wurden in den letzten Jahren Projektgelder in Höhe von 38.000 

Euro jährlich mit Sperrvermerk für touristische Projekte zur Verfügung gestellt, die in enger 

Zusammenarbeit zwischen der ESA und dem Tourismusmanager abgestimmt wurden. Auf-

grund der Haushaltslage wurden diese in 2024 halbiert und für 2025 ausgesetzt. 

Kulturförderung 

Der Landkreis Göppingen verfügt über ein vielseitiges kulturelles Profil und möchte dieses 

regelmäßig mit finanziellen Mitteln aus dem Kreishaushalt fördern. Ziel ist dabei eine kontinu-

ierliche Sicherung sowie eine innovative Weiterentwicklung von qualitativ hochwertigen Kul-

turangeboten für die Bewohner und Besucher des Landkreises. Dieser Prozess betrifft direkt 

die entsprechenden Institutionen der Landkreisverwaltung genauso wie die 38 Gemeinden des 

Landkreises. Die Abteilung Kreisarchiv, Kreisarchäologie und Kultur fördert die historische Bil-

dungsarbeit im Kreis und nimmt aktiv an ihr teil. Sie unterstützt die Verwaltung und die Ge-

meinden des Landkreises Göppingen bei kulturellen Angelegenheiten (u.a. Ausstellungen, Ju-

biläen, Führungen, Tourismusangebote). Seit 2018 existiert eine Gemeindearchivpflege, die 

die Gemeinden bei Bildung, Erhaltung und Erschließung ihres schriftlichen Kulturguts langfris-

tig unterstützt.  

Das Kreisarchiv gibt eine eigenständige Veröffentlichungsreihe zur Kreisgeschichte, Land-

schaft und Kultur des Landkreises heraus, die derzeit 20 Bände und zwei Dokumentarfilme 

umfasst. Außerdem veröffentlicht es gemeinsam mit dem Geschichts- und Altertumsverein 

Göppingen e.V. und dem Kunst- und Geschichtsverein Geislingen das "Historische Jahrbuch 

Hohenstaufen/Helfenstein" für den Kreis Göppingen, von dem inzwischen 21 Ausgaben er-

schienen sind. Die Kreisarchäologie leistet als freiwillige Einrichtung wichtige Beiträge zur Er-

forschung und Denkmalsschutz des Landkreises sowie zur beschleunigten Abwicklung von 

Bauvorhaben. 

Eine zusätzliche Kulturförderung soll insbesondere auf Veranstaltungen und Einrichtungen ab-

zielen, die einerseits Strahlkraft auch über die Kreisgrenzen hinaus und zugleich den Charak-

ter von unverwechselbaren Alleinstellungsmerkmalen besitzen. Hierbei soll eine Konzentration 

der Fördermittel erfolgen, die diese Elemente langfristig sichern und attraktiv gestalten können.  

Die Förderung von Kulturprojekten, die den obengenannten Kriterien entsprechen, erfolgte 

bislang auf Basis von Einzelfallentscheidungen des zuständigen Gremiums des Kreistags.   

Um die Kulturförderung des Landkreises als Freiwilligkeitsleistung in eine belastbare und öf-

fentlich klar nachvollziehbare Form zu überführen, hat die Kreisverwaltung in der Arbeits-

gruppe „Kulturförderung“ gemeinsam mit Vertretern des Kreistags Kriterien für die Auswahl 

von förderwürdigen Projekten sowie den zeitlichen Ablauf von Förderungen erarbeitet.  

Am 10. Mai 2019 wurden durch VA Beschluss diese Richtlinien für die Kulturförderung im 

Landkreis erlassen. Die Richtlinien sind öffentlich auf der Homepage des Landratsamts ein-

sehbar und bieten die Möglichkeit einer Antragstellung. Im Gesamtrahmen von maximal 

50.000 Euro sind dabei Einzelförderungen bis zu 15.000 Euro möglich. Die Freigabe des Bud-

gets ist jedoch von der jährlichen Haushaltslage abhängig und damit eine Freiwilligkeitsleis-

tung.  
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Göppinger Theatertage 

Seit 1963 werden die „Göppinger Theatertage“ als internationales Amateurtheaterfestival 

durch das Kreisjugendamt im jetzt zweijährigen Rhythmus organisiert und durchgeführt. 2007 

wurde das Festival durch die Theaterwerkstatt, einer Plattform für Kinder- und Jugendtheater 

ergänzt.  

Ein Kulturevent in dieser Größenordnung erfordert erhebliche zeitliche und personelle Res-

sourcen im Kreisjugendamt, die eigentlich gezielt für die Umsetzung neuer, zusätzlicher Auf-

gaben, wie sie beispielsweise durch die Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgeset-

zes entstehen, benötigt werden. 

Um sicherzustellen, dass die Theatertage weiterhin erfolgreich stattfinden können, war die 

Landkreisverwaltung bestrebt, einen adäquaten Ersatz für die bisherige Organisation zu fin-

den. Dieser konnte mit der Stadt Göppingen gefunden werden. Die Göppinger Theatertage 

wurden durch das Kreisjugendamt übergeben und finden 2024 erstmal unter der Federführung 

der Stadt Göppingen gemeinsam mit dem Freundeskreis statt.  

Vereinsförderung 

Im Rahmen der Vereinsförderung durch das Förderprogramm 

„Gemeinsam engagiert in BW“ des Ministeriums für Soziales, Ge-

sundheit und Integration wurden von September 2023 bis März 

2024 zwei Projekte im Landkreis in Zusammenarbeit mit dem 

Kreisjugendring durchgeführt:: Zum einen die teilweise Umsetzung der Konzeption „Vereins-

arbeit drei punkt null“, durch die Jugendliche an die Arbeit im Vereinsvorstand herangeführt 

und in einem Qualifikationsprogramm mit Namen „Vereinstrainee“ in wichtigen persönlichkeits-

fördernden und vereinsrelevanten Themen ausgebildet wurden. Durch eine Kooperation mit 

der Evangelischen Akademie Bad Boll und der Akademie für Jugendarbeit gelang es vier hoch-

wertige Fortbildungen mit Vollverpflegung für junge Engagierte anzubieten. Weitere Qualifika-

tionen wurden durch Fortbildungsabende vom Kreisjugendring durchgeführt. Zum anderen 

wurden mehrere Informations- und Vernetzungstreffen mit dem Titel „Zukunft engagement 

Verein“ für Vereinsvorstände und Engagierte zu aktuellen Veränderungen im Verein und Eh-

renamt, sowie zur Bildung eines landkreisweiten Vereinsnetzwerks durchgeführt. Dieses Netz-

werk wird nun vom Kreisjugendring und der Stelle des Bildungsreferenten für Vereinsförderung 

beim Kreisjugendring weitergeführt, die durch den Landkreis zu 100% finanziell gefördert wird. 
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7. STANDORTKOMMUNIKATION 
 

 

LEITGEDANKE 

Die Ziele der systematischen Standortkommunikation unterscheiden sich in strate-

gisch-langfristige Ziele sowie in mittel- und kurzfristige Ziele. Übergeordnetes Ziel ist 

es, die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu steigern. Dieses Ziel ist langfristig ange-

legt und lässt sich nur im Zusammenspiel von Wirtschaft, Politik und Verwaltung errei-

chen, die entsprechende Rahmenbedingungen schaffen müssen. Die Standortkommu-

nikation des Landkreises kann mit dazu beitragen, die Attraktivität des Standorts nach 

außen zu tragen und so Standortentscheidungen positiv (mit) zu beeinflussen. 

Als Querschnittsaufgabe ist es Aufgabe der Standortkommunikation, den Standort be-

kannter zu machen, die Standortvorteile für potenzielle Neubürger, Investoren, Unter-

nehmer, Multiplikatoren, Kreisbewohner und Touristen zu kommunizieren und Ent-

scheidungshilfen vorzubereiten. 

 

Langfristige Ziele 

 Schaffung eines positiven Standortimages  Markenbildung  

 Erhöhung des Bekanntheitsgrades  Reichweite (zielgruppenorientiert)  

 Starkes Kreisbewusstsein  Identität stiften 

 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

Als zentrale Maßnahme, zur Steigerung des Bekanntheitsgrads und der Attraktivität des Krei-

ses, sah das Kreisentwicklungsgutachten 2008 den Aufbau einer systematischen zielgruppen-

spezifischen Standortkommunikation vor. Der Bedarf an einem Mehr an professioneller Kom-

munikation für den Landkreis Göppingen war eines der zentralen Ergebnisse aus dem Kreis-

entwicklungsprozess. Zum 1. November 2011 wurde die Stelle der Standortkommunikation im 

Landkreis nach Beschluss des Kreistags im Jahr 2010 erstmals besetzt. Nach Umsetzung der 

notwendigen Grundlagen (Corporate Design, Konzepte Print /Web, Film, Messeauftritte, usw.) 

wurde das ursprünglich mit Kreistagsbeschluss festgelegte Budget von 100.000 als Konsoli-

dierungsbeitrag auf 70.000 Euro reduziert. 

 

ZIELE/STRATEGIEN IM LANDKREIS GÖPPINGEN 

 

 Schaffung der Grundlagen für eine systematische Standortkommunikation (einheitliches 

Corporate Design (CD) und Corporate Identity (CI) 

 Einführung und Bekanntmachen des Erscheinungsbildes (intern und extern) 

 Umsetzung zielgruppenorientierter Kommunikationsmaßnahmen 
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Corporate Design-Prozess: Weiterführung 

Ein Corporate Design unterliegt grundsätzlich einer ständigen Weiterentwicklung.  

 PowerPoint-Vorlage: 2023 wurde die PowerPoint-Vorlage aktualisiert 2024 und 2025 

wird die PPT-Vorlage, welche ständig in Verwendung ist, weiter optimiert.  

 Beratung Ämter: Ein großer Teil der Aufgaben im CD-Prozess liegt auch bei der Unter-

stützung und Beratung der Ämter für diverse Kommunikations-Projekte. Die Standort-

kommunikation war 2024 in folgenden Projekten mit tätig: Gesundheitsamt.LOKAL (di-

verse Printkommunikation), Personalmarketing (Koordination Fotoshooting innerhalb 

LRA, Flyer neue Mitarbeiter, Website www.lkgp.de/karriere und Design Bewerberportal 

CheckIN), Messeset Pflege-Stützpunkt, Baubroschüre, usw. 

 Bereitstellung diverser Design-Vorlagen in Canva: stehen zurzeit noch über MS Word 

für die Mitarbeiter bereit. Mittlerweile ist der Stand der Webtechnologie so gut, dass es 

Online-Design-Programme gibt, wie Canva, die sich wesentlich besser zur Vorlagen-

Bereitstellung eignen. Damit können Mitarbeiter z. B. schneller einen Flyer, ein Plakat 

oder eine Postkarte gestalten. 

 Werbemittel und Produkte aus der Werbetechnik: ein Aktualisieren findet stetig statt. 

Neu beschafft wurden Bleistifte und Radiergummi, das Spiel „Löwenzahl“, und diverse 

Roll-ups, Flags, Messe-Elemente, usw. 

 

Bilderdatenbank FotoWeb / Cloud-Version 

Seit August 2024 wird die interne Bilderdatenbank auf eine Cloud-Version umgestellt. Ab An-

fang 2025 kann diese dann auch ein Teil der Öffentlichkeit bereitgestellt werden. Mitarbeiter 

können dann Ordner mit Bildern erstellen und nach extern direkt teilen. 

 

Barrierefreiheit 

Seit 2019 muss basierend auf Gesetzesgrundlagen (EU-Richtlinie 2102, L-BGG Baden-Würt-

temberg, L-BGG-Durchführungsverordnung – L-BGG-DVO) die Umsetzung barrierefreier Vor-

gaben für alle Internetauftritte öffentlicher Verwaltungen umgesetzt werden. Dies betrifft alle 

Dokumente und Dateien, die auf der Webseite veröffentlicht werden. Gemeinsam mit der Ab-

teilung IT wurde daher seit dem Jahr 2019 insbesondere ein Augenmerk auf die barrierefreie 

Gestaltung der Homepage und von Schriftstücken gelegt. 2023 koordinierte die Standortkom-

munikation die Erstellung von Gebärdensprachvideos. 2024 hat die Standortkommunikation 

einen Gebärdensprach-Avatar eingeführt und erstellt damit bis 2025 diverse Videos, auch über 

den gesetzlichen Standard hinaus. Gemeinsam mit der der Kreisbehindertenbeauftragten und 

der IT ist im September 2024 ein Arbeitspapier zur Weiterführung der Barrierefreiheit / barrie-

refreie Kommunikation im LK entstanden. Dieses beinhaltet Arbeitspakete für die weitere Vor-

gehensweise. 

 

Relaunch Webseite landkreis-goeppingen.de / Aktualisierung der Untermandanten 

Die Webseite des Landkreises war veraltet (Webtechnologie und Webdesign) und hat im Juli 

2024 ein komplettes ReDesign erhalten. Die Neustrukturierung des Menüs sowie der „Mobil-

First“-Gedanke war hier wesentlich. Das Projekt erfolgte durch die Standortkommunikation in 

Zusammenarbeit mit der IT. Als nächstes folgt ein Designvorschlag für die Aktualisierung der 

Untermandanten, Integration von Untermandanten in den bestehenden Webauftritt. 

 

 

 

 

 

http://www.lkgp.de/karriere
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Newsletter-Einführung 

Ein allgemeiner Newsletter mit dem Namen "Landkreis Aktuell" – Überraschend. INFORMA-

TIV. wurde erstellt und berichtet an Interessierte, die diesen abonnieren können, alle zwei 

Monate. Darin enthalten sind allg. Infos aus der Landkreisverwaltung, über den Landkreis, 

aktuelle Veranstaltungen und Informationen zu Sitzungen des Kreistags. 

 

Kampagne Tourenplaner 

Die Standortkommunikation hat federführend die Kampagne zum Tourenplaner-Tool umge-

setzt inkl. Mediaplanung und -schaltung, Design-Prozess usw. 

 

Social Media-Weiterführung 

Seit Januar 2023 ist der Landkreis Göppingen erfolgreich auf Instagram aktiv und seit Januar 

2024 auf YouTube und Google MyBusiness. Die direkte Ansprache der Bürgerinnen und Bür-

ger über den eigenen Social- Media-Kanal ist nun möglich, auch kann ein Dialog stattfinden 

und Themen werden diskutiert. Die Social-Media-Managerin bespielt den Instagram-Kanal wö-

chentlich mit durchschnittlich drei bis vier Postings / Reels und mehreren Storys.  

 

Folgende Weiterentwicklung ist geplant: 

- Formatideen für den Instagram-Kanal verfeinern, neue Formate schaffen 

- Google MyBusiness pflegen 

- Social-Media-Strategie anpassen und erweitern auf die Kanäle LinkedIn und optional 

WhatsApp Business 

- Sichtbarkeit Offline erhöhen durch weitere Marketing-Maßnahmen, z. B. Beklebung 

Fuhrpark Landratsamt mit Social-Media-Kanal Icons o. ä. 

- Entwicklung Konzept für Kooperationen mit Micro-Influencern, ggf. auch Macro-In-

fluencern aus den Bereichen Freizeit / Tourismus im Landkreis, Ausflugsziele für Eltern 

mit Kindern, Lokal-Celebrities usw.  

- Weiterführung Arbeitskreis Social-Media (2x jährlich) auf Kommunen-Ebene 

- Fokus auf Videoinhalt, professionellere Nutzung des eigenen Equipments (Schulung) 
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8. BILDUNG 
 

LEITGEDANKE 

Entlang der Bildungsbiografie werden die Lern- und Lebenschancen der Kinder, Ju-

gendlichen und Erwachsenen durch ein vielfältiges und aufeinander abgestimmtes Bil-

dungs-, Erziehungs- und Ausbildungsangebot optimiert und bereichert.  

Eine breite Allgemeinbildung und eine gute berufliche Ausbildung sind wichtige Grund-

lagen für ein erfolgreiches Berufsleben. Der Landkreis betrachtet seine Leistungen 

beim Betrieb der Schulen - berufliche Schulen und Sonderpädagogische Bildungs- und 

Beratungszentren (SBBZs) sowie angeschlossene Schulkindergärten - als echte Zu-

kunftsinvestition und entwickelt die Bildungslandschaft in der Bildungsregion stets 

weiter. 

ZIELE/STRATEGIEN IM LANDKREIS GÖPPINGEN 

Bildungsbüro und Bildungsregion 

 

Der Jugendhilfeausschuss hat im Dezember 2013 die Einrichtung einer Bildungsregion für den 

Landkreis Göppingen beschlossen. Eine Bildungsregion ist ein aktives Netzwerk aus Politik, 

Verwaltung und Praxis, dass in einer staatlich-kommunalen Verantwortungsgemeinschaft 

durch gemeinsame Ziele getragen wird. Die Bildungsregion verfolgt das Ziel, durch Vernet-

zung und Kooperation bestmögliche Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene zu schaffen und die regionale Bildungslandschaft im Landkreis Göppingen 

auszubauen, zu vernetzen und bedarfsorientiert weiterzuentwickeln. Im Handlungskonzept 

der Bildungsregion sind weitere Informationen über die Struktur, Inhalte sowie Aufgaben zu 

finden (abrufbar auf der Website, www.bildungsregion-goeppingen.de) 

 

Das Bildungsbüro, als Geschäftsstelle der Bildungsregion, möchte mit seiner Mittlerfunktion 

Akteure zusammenbringen, Themen ansprechen, Projekte anregen und Impulse setzen, um 

eine neue Qualität im Zusammenwirken der vielfältigen Lernwelten und unterschiedlichen Bil-

dungsorten in der Bildungslandschaft zu entwickeln.  

Zu den weiteren Aufgabenschwerpunkten des Bildungsbüros gehören Projekte und Pro-

gramme, wie zum Beispiel das Bundesprogramm „Demokratie Leben!“, die Organisation und 

Durchführung einer jährlichen Konferenz zu aktuellen Bildungsthemen sowie die Koordination 

für die generalistische Ausbildung zur Pflegefachkraft. 

 

Mit Erlass des neuen Pflegeberufsgesetzes, welches zum 01.01.2020 in Kraftgetreten ist, wer-

den die bisherigen Pflegeberufe in der Altenpflege, der Gesundheits- und (Kinder-) Kranken-

pflege zu der generalistischen Pflegeausbildung zusammengeführt. Die Auszubildenden kön-

nen den Abschluss zur „Pflegefachfrau“ oder zum „Pflegefachmann“ erwerben. An der Schule 

für Pflegeberufe der ALB FILS KLINIKEN und im Diakonischen Institut für soziale Berufe je-

weils mit ihrem Sitz in Göppingen sowie an der Emil-von-Behring-Schule in Geislingen an der 

Steige kann der Abschluss zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann erworben werden.  

 

Bei der neuen generalistischen Pflegeausbildung müssen Praxiseinsätze in mindestens fünf 

Versorgungsbereichen wie der stationären Langzeitpflege (Pflegeheim), in der ambulanten 

Kurz- und Langzeitpflege (ambulante Pflegedienste), der stationären Akutversorgung (Kran-

kenhaus), in der Pädiatrie und in der psychiatrischen Versorgung absolviert werden.  
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Da die praktischen Inhalte der Pflegeausbildung nicht von einem Träger der praktischen Aus-

bildung allein sichergestellt werden können, sind Kooperationsverträge notwendig. Aus die-

sem Grund haben sich die Pflegeschulen, die Träger der praktischen Ausbildung, weitere Pra-

xiseinsatzstellen und der Landkreis Göppingen zu einem Ausbildungsverbund zusammenge-

schlossen. Der Ausbildungsverbund umfasst derzeit über 100 Vertragspartnerinnen und Ver-

tragspartner. Die für die Ausbildung notwendigen Kooperationen werden dadurch sicherge-

stellt. Die Koordinierungsstelle für die generalistische Pflegeausbildung ist seit dem 

01.09.2019 tätig und übernimmt die Koordination der praktischen Einsätze und unterstützt die 

Träger der praktischen Ausbildung bei der Umsetzung. 

 

Schulentwicklung und Raumplanung am Berufsschulzentrum Geislingen 

Mit der regionalen Schulentwicklung gibt es landesweite Standards für die Organisationspro-

zesse vor Ort. Vor jeder Entscheidung über die Zustimmung zu einer schulorganisatorischen 

Maßnahme ist eine regionale Schulentwicklung durchzuführen. Im Verfahren werden anlass-

bezogene Raumschaften gebildet, die Berührten im Rahmen eines Dialog- und Beteiligungs-

verfahren einbezogen und bei Dissens eine Schlichtung durchgeführt.  

Zum 01.01.2020 wurden die bisherigen Berufe in der Gesundheits- und Krankenpflege in einer 

generalistischen beruflichen Ausbildung zu dem neuen Beruf „Pflegefachfrau bzw. Pflegefach-

mann“ zusammengeführt. Im Landkreis gibt es drei Schulen, die diese schulische Ausbildung 

anbieten. An der Emil-von Behring-Schule in Geislingen (in der Trägerschaft des Landkreises 

Göppingen) stehen pro Jahr bis zu 60 Plätze für die Ausbildung zur generalistischen Pflege-

fachkraft zur Verfügung. 

Aufgrund der räumlichen Enge im Berufsschulzentrum Geislingen wurde in Zusammenarbeit 

mit dem Regierungspräsidium Stuttgart ein Regionaler Schulentwicklungsprozess eingeleitet. 

Es wurde vom Amt für Gebäudemanagement und Straßen eine Machbarkeitsstudie durchge-

führt, um den Bedarf an Räumlichkeiten der drei Beruflichen Schulen zu ermitteln. Am 

11.11.2022 wurde der Baubeschluss für die Erweiterung des Berufsschulzentrums Geislingen 

in einem kombinierten Vergabeverfahren getroffen.   

Der kompakten, 3-geschossige Baukörper punktet mit einer hohen Aufenthaltsqualität im In-

nenraum durch eine offene Treppenhausverbindung mit natürlicher Belichtung. Der Erweite-

rungsbau für alle drei Schulen überzeugt weiterhin durch eine klare Linie und eine gute Um-

setzung der schulischen Belange, wie z.B. die Skillslabs und der OCCC Raum.  

Aus energetischer Sicht ist der Bau ein Vorbild in Sachen Klimaneutralität. Der Erweiterungs-

bau erzeugt seine Wärme über eine eigene reversible Luft-Wasser-Wärmepumpe und besitzt 

zusätzlich die Möglichkeit, das Gebäude im Sommer zu temperieren. Die DGNB Zertifizierung 

weist für das Gebäude den Silber-Standard auf. Somit kann auch der BEG 40 Standard er-

reicht werden. Die installierte PV-Leistung auf dem begrünten Dach beträgt ca. 100kWp womit 

sich das Gebäude selbst versorgt. 

Im Dezember 2024 wird die Erweiterung des beruflichen Schulzentrums Geislingen fertigge-

stellt. Danach werden noch die tangierenden an den Außenanlagen, im Bestandsgebäude so-

wie der Rückbau des bisherigen Container Interimsgebäudes auf dem Sportplatz umgesetzt 

werden. 
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Einführung von AVdual an den beruflichen Schulen des Landkreises 

AVdual ist ein neuer Bildungsgang für Schülerinnen und Schüler, die im Anschluss an den 

Besuch einer allgemein bildenden Schule noch Förderbedarf haben und noch nicht über die 

notwendige Ausbildungsreife verfügen. Durch AVdual soll die Vermittlung junger Menschen in 

eine Ausbildung verbessert werden und bei noch nicht ausbildungsreifen Jugendlichen die 

Berufsorientierung intensiviert werden. Der Bildungsgang ist an den beruflichen Schulen an-

gesiedelt und ersetzt die Bildungsgänge Vorqualifizierungsjahr Ausbildung und Beruf (VAB) 

und Berufseinstiegsjahr (BEJ). 

AVdual zeichnet sich durch einen hohen Anteil an Betriebspraktika, durch niveaudifferenzier-

tes und individualisiertes Lernen und Zielvereinbarungsgespräche aus. Durch Ganztagsklas-

sen wird das Zeitmuster der Arbeitswelt vermittelt. 

Zur Begleitung der Schülerinnen und Schüler arbeitet ein multiprofessionelles Team aus 

AVdual-Begleitungen und AVdual-Lehrkräfte als Lernbegleitungen eng zusammen. Ziel des 

pädagogischen Konzepts ist es, maximale Bildungserfolge und möglichst große Chancen der 

Jugendlichen im Hinblick auf eine duale Ausbildung zu erreichen.  

Bereits nach dem ersten Schuljahr zeigen sich Erfolge in der Umsetzung des von AVdual im 

Landkreis Göppingen. Zum 1. August 2024 haben von insgesamt 115 Schülerinnen und Schü-

lern bereits 81 einen sicheren Platz in Ausbildung, FSJ/FÖJ oder BFD, einer weiterführenden 

Schule oder steigen direkt in den ersten Arbeitsmarkt ein. Durch die fortlaufende intensive 

Unterstützung und Begleitung der noch nicht vermittelten Schülerinnen und Schüler seitens 

der AVdual-Begleitungen in enger Zusammenarbeit mit der Berufsberatung der Agentur wird 

eine weitere Steigerung der Übergangsquote erwartet. Laut Auswertungen des Kultusministe-

riums lag die Übergangsquote in die Ausbildung aus AVdual im Schuljahr 2019/2020 bei 34 

Prozent und damit mehr als zehn Prozentpunkte über dem Wert der bisherigen berufsvorbe-

reitenden Bildungsgänge. Hervorzuheben ist die Übergangsquote von 33 Prozent der AVdual-

Absolventinnen und Absolventen in Ausbildung im Landkreis Göppingen. Dieses Ergebnis ist 

besonders positiv zu bewerten, da viele Schülerinnen und Schüler beim Eintritt in AVdual mit 

verschiedenen Herausforderungen konfrontiert sind, wie etwa der Herkunft aus einer sozial 

schwachen Familie oder fehlender Zukunftsperspektive.  

Schulentwicklungsprozess bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungs-

zentren (SBBZs) Göppingen und Geislingen aufgrund der aktuellen Schülerzahlen und 

der dadurch entstehenden Raumnot in den Schulen 

Beide Schulstandorte haben aufgrund der stetig steigenden Schülerzahlen akute Raumprob-

leme. Unter Einbeziehung des Regierungspräsidiums Stuttgart wurde ein gemeinsamer Schul-

entwicklungsprozess durchgeführt. Ein entsprechender Sachstandsbericht erfolgte in der VA-

Sitzung am 05.07.2019 (BU 2019/089). Im Dezember 2019 wurde eine Machbarkeitsstudie 

gestartet, deren Zwischenergebnis in der Schulkommission am 15.06.2020 vorgestellt wurde. 

Am 06.11.2020 wurden die Ergebnisse im Verwaltungsausschuss vorgestellt. Die Machbar-

keitsstudie hatte den Auftrag, unter Einbeziehung aller Beteiligten eine langfristige Lösung der 

Raumfrage zu erarbeiten.  

Als kurzfristige Interimsmaßnahme wurden in Göppingen bereits drei Containerstandorte (zu 

den Schuljahren 2015/2016, 2017/2018 und 2020/2021) und in Geislingen zwei Container-
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standort (zum Schuljahr 2019/2020 und 2021/2022) eingerichtet sowie zwei Klassen der Bo-

delschwingh-Schule Göppingen in die Haierschule (zum Schuljahr 2019/2020) in Göppingen-

Faurndau ausgelagert.  

Um die wachsenden Schülerzahlen und die dadurch entstehende Raumnot zu lindern, hat das 

Amt für Schulen und Bildung in Zusammenarbeit mit dem Amt für Hochbau, Gebäudemanage-

ment und Straßen mehrere Möglichkeiten eruiert. Als am geeignetsten und auch umsetzbar 

hat sich die Anmietung von Räumen in den ehemaligen Räumen der Grundschule in Deggin-

gen erwiesen. Der Gemeinderat der Gemeinde Deggingen hat am 22.09.2022 die Vermietung 

an den Landkreis Göppingen beschlossen. Die nötigen Umbauarbeiten wurden bis zum Schul-

jahresbeginn 2023/24 abgeschlossen, so dass die Schulen dann eine räumliche Entlastung 

erfuhren. Trotzdem waren zum Schuljahr 2024/25 weitere Auslagerungen und eine Umstruk-

turierung der Bodelschwingh-Schule Göppingen nötig um den unerwartet stark gestiegenen 

Schülerzahlen entgegenwirken zu können. Aktuell wird eine Lösung der Raumsituation bis 

2030 erarbeitet. 

Für die Neubauprojekte sind im Finanzkonzept 2030 entsprechende Mittel vorgesehen, die 

jedoch weder die dynamische Entwicklung im Bereich der SBBZs noch die Kostensteigerun-

gen in der Baubranche berücksichtigen konnten. Im Haushalt werden ständig und der Situation 

angepasst entsprechende Planungsraten sowie Mittel für den Bau eingestellt. 

Der Grundstückserwerb konnte mit dem Kauf der Grundstücke im Zillerstall in Geislingen an 

der Steige umgesetzt werden. Aktuell befindet sich das Bauvorhaben in der Ausschreibung. 

Der Neubau der Bodelschwingh-Schule Geislingen ist zentrale Voraussetzung für die Umset-

zung des Gesamtprojekts (SBBZ Göppingen und Geislingen). Die Finanzierbarkeit des Ge-

samtprojekts konnte zum Stand der Haushaltsplanungen 2022 sichergestellt werden. Ein en-

ges Kostencontrolling ist weiterhin notwendig. Die aktuellen Planungen sehen eine Umsetzung 

des Gesamtprojekts bis Ende 2030 vor. Dabei stehen die Bauprojekte in zeitlicher Abhängig-

keit zueinander: Neubau Bodelschwingh-Schule Geislingen, Erweiterungsbau Bodelschwingh-

Schule Göppingen, Neubau Wilhelm-Busch-Kindergarten. 

Im Juni startete die Fortführung der Machbarkeitsstudie von 2020, diese befasst sich mit der 

Einarbeitung der überraschend erneut stark gestiegenen Schülerzahlen an der Bodel-

schwingh-Schule Göppingen und die daraus resultierenden Herausforderungen zur Umset-

zung des Gesamtprojektes SBBZ Campus Göppingen. Dieser Prozess wird noch im Verlauf 

des Schuljahres 2024/25 voraussichtlich abgeschlossen werden. 

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) in Göppingen und Geis-

lingen sind aufgrund steigender Schülerzahlen seit einigen Jahren mit enormen Raumproble-

men konfrontiert.  

Machbarkeitsstudien bestätigen, dass Neubauten unumgänglich sind. Zunächst wurden die 

Planungen für den Neubau der Bodelschwingh- Schule in Geislingen begonnen. 2022 wurde 

ein Grundstück am Zillerstall in Geislingen für einen Neubau der Schule erworben, da das 

Bestandsgrundstück für diesen zu klein ist. Es wurde nach der Vorplanung ein kombiniertes 

Vergabeverfahren gestartet. Die Vorplanung sieht eine Ausführung in Holz- bzw. Holz-Hybrid-

bauweise sowie Massivbau für die Untergeschosse vor. 
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Der Baubeschluss sowie die Auftragsvergabe ist für den 11. Oktober 2024 geplant. Nach Er-

teilung der Baugenehmigung soll der Bau im Jahr 2025 beginnen und bis zum Anfang des 

Schuljahres 2026/2027 abgeschlossen sein.  

Aufgrund der unerwartet stark ansteigenden Schülerzahlen an der Bodelschwingh-Schule in 

Göppingen ist eine rasche Umsetzung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie von 2024 zu 

den erforderlichen Schulerweiterungen unumgänglich. Daher werden 2025 die Planungen für 

den Neubau der Bodelschwingh-Schule in Göppingen begonnen. 

Das Amt für Hochbau, Gebäudemanagement und Straßen, das Schulleitungsteam sowie das 
Amt für Schulen und Bildung arbeiten intensiv an einem Interimskonzept, mit dem die Raum-
probleme bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Bodelschwingh-Schule Göppingen 
zum Schuljahr 2029/2030 bewältigt werden können. 
 
Weitere Raumbedarfe bestehen bei der Wilhelm- Busch Göppingen, dem Wilhelm- Busch Kin-

dergarten und dem Schulerburgkindergarten. 

Digitalisierung der landkreiseigenen Schulen 

Die Digitalisierung ist in allen Bereichen der Gesellschaft ein Schlüsselthema. Mit der Verwal-

tungsvorschrift zur Umsetzung des DigitalPakts, die am 07.09.2019 in Kraft getreten ist, be-

kommen die Schulträger für den Bereich der Schulen einen klaren Umsetzungsauftrag. Die 

Corona-Pandemie hat neben der Stärkung der Medienkompetenz vor allem auch den prakti-

schen Nutzen der Digitalisierung an Schulen gezeigt.  

Das DigitalPakt-Budget für den Landkreis Göppingen beträgt 3.751.300 €. Dieses Budget 

wurde vollständig bei der L-Bank für alle Schulen beantragt und vollumfänglich von der L-Bank 

genehmigt. Spätestens am 31.12.2024 müssen die Maßnahmen beendet sein. 

Für den Zeitraum 2019 bis 2021 wurden bei der L-Bank Mittel in Höhe 827.341 € abgerufen. 

Im Jahr 2022 waren es wie geplant 1.040.023,70 €. 

Bis Ende 2023 sind von den verfügbaren Fördergeldern ca. 83% investiert. Die übrigen Mittel 

wurden 2024 vollständig verplant. Als Grundlage für die Planung dienen jeweils die Medien-

entwicklungspläne.  

Das Land hat eine Änderung der Verwaltungsvorschrift vorgenommen, um die Restmittel, die 

von anderen Schulträgern bisher nicht durch Anträge gebunden wurden, verteilen zu können. 

An dieser zweiten Runde hat der Landkreis Göppingen sein Interesse zur Teilnahme bekun-

det. Durch besagtes Windhundverfahren konnten weitere Zusatzmittel von 99.600,00 € bean-

tragt werden, diese werden mit einem Verwendungsnachweis im Jahr 2024 abgerufen. 

Die Kosten und Fördergelder wurden entsprechend in der Haushaltsplanung und der Finanz-

planung berücksichtigt. 

Digitalisierungsstrategie 

Die Medienentwicklungspläne sind fertiggestellt und wurden durch das Landesmedienzentrum 

zertifiziert. Damit beginnt jetzt ein umfassender und komplexer Prozess, der in einer Digitali-

sierungsstrategie für die Schulen in der Trägerschaft des Landkreises mündet, um die stete 

Weiterentwicklung und Anpassung auf die Anforderungen eines modernen und zeitgemäßen 

Unterrichts sowie die Finanzierbarkeit langfristig sicherzustellen. 
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Durch die gute und zielführende Zusammenarbeit mit den Schulleitungen und den Medi-

enteams vor Ort werden aktuelle und zukünftige Maßnahmen immer wieder auf ihre Aktualität 

und den pädagogischen Mehrwert hin betrachtet. Hierzu steht das Amt für Schulen und Bil-

dung in engem Austausch mit den Schulleitungen. 

Das Amt für Schulen und Bildung konnte Ende 2022 die erste Fassung der der Digitalisie-

rungsstrategie vorstellen, diese soll jährlich geprüft und überarbeitet werden, da sich die An-

sprüche und Standards in der Digitalisierung schnell verändern. 

Ein Schwerpunkt soll vor allem das Thema „Bring your Own Device“ sein, um die Lebenswirk-

lichkeit abzubilden (Nutzung von mobilen Geräten privat und in der dualen Ausbildung) und 

die finanzielle Belastung des Landkreises zu optimieren. Dazu gibt es ein Pilotprojekt zum 

neuen Schuljahr 2023/2024 mit 2 Schulen, um mögliche Herausforderungen und Fallstricke 

zu erkennen, nach spätestens 2 Jahren soll das Konzept fester Bestandteil der Strategie wer-

den und für alle beruflichen Schulen zur Verfügung stehen. 

Zusätzlich gibt es einen neu eingeführten Standard, wie mit gebrauchten mobilen Geräten und 

PCs aus EDV Räumen umgegangen wird, dazu holt die Verwaltung min. 3 Angebote ein von 

sogenannten 2th Hand IT Händlern. Diese bereiten die Geräte auf und bieten diese als ge-

braucht Geräte dem Markt an. Dabei ist natürlich sichergestellt, dass jeweils eine BSI zertifi-

zierte Löschung von Daten erfolgt, welche in jedem Schritt von der Abholung bis zum Aufbe-

reiten Dokumentiert wird. 

In der Digitalisierungsstrategie werden unter anderem folgend Themen behandelt: 

Einheitliche Standards für die Netzwerkverkabelung einschließlich Beschriftungskonzept, Ge-

rätestandards, Beschaffungs- und Verwaltungsstrategie, Datensicherheit und Datenschutz, 

Tauschzyklen, Finanzierung und Sicherheitsstandards, darum steht diese nicht öffentlich zur 

Verfügung. 

Breitbandanschlüsse/Glasfaseranschlüsse  

Auch im Bereich Breitbandanschlüsse/Glasfaseranschlüsse gab es einen großen Fortschritt 

für die landkreiseigenen Schulen und das Kreismedienzentrum. Somit sind die Weichen ge-

stellt, um an 9 von 10 Schulen mit Glasfaser arbeiten zu können.  Dies bedeutet größtmögliche 

Performance und Ausfallsicherheit. Die einzige Ausnahme ist die Bodelschwingh-Schule in 

Geislingen. Hier gibt es einen neuen VDSL-Vertrag mit doppelter Geschwindigkeit und es ist 

geplant, mit dem Neubau im Zillerstall ebenfalls einen Glasfaseranschluss zu realisieren. 

Betreuungsangebote für Schülerinnen und Schüler den landkreiseigenen SBBZ 

Die Fortschreibung des Teilhabeplans für Menschen mit Behinderung wurde durch den Kreis-

tag am 04.05.2018 beschlossen. Der Teilhabeplan Teil A spricht die Handlungsempfehlung 

H 5 aus, eine Konzeption zum Aufbau eines Betreuungsmodells für berufstätige Eltern von 

Schulkindern zu erstellen (Seiten 52 und 53, Teilhabeplan für Menschen mit Behinderung für 

den Landkreis Göppingen – Fortschreibung 2018, Landratsamt Göppingen, Mai 2018). 

Die bundes- und landespolitischen Ausrichtungen zeigen insgesamt, dass die Betreuungs-

möglichkeiten für berufstätige Eltern verbessert werden sollen. 

Zu diesem Thema hat das Amt für Schulen und Bildung in Kooperation mit dem Kreissozialamt 

ein Konzept erarbeitet und am 20.05.2022 dem Kreistag zum Beschluss vorgelegt.  
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Es wurde einstimmig beschlossen, dass jährlich bis zu 180.000 Euro für die Einrichtung von 

außerschulischen Betreuungsangeboten an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Bera-

tungszentren mit den Förderschwerpunkten geistige bzw. körperlich-motorische Entwicklung 

ab dem Schuljahr 2022/23, zunächst längstens befristet bis zum Ende des Schuljahres 

2025/2026, bereitgestellt werden.  

Die anteiligen außerplanmäßigen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2022 wurden hierfür bewil-

ligt. Die Verwaltung wurde beauftragt, die ab dem Jahr 2023 erforderlichen Mittel im Rahmen 

der Haushalts- bzw. Finanzplanung einzustellen.  

Bereits umgesetzt werden konnten Teile des Ferien- und Samstagsprogrammes und auch vier 

Gruppen des Nachmittagsprogrammes. Davon drei an der Bodelschwingh-Schule Göppingen 

und eins an der Bodelschwingh-Schule Geislingen. Es konnten zwei geeignete Leistungser-

bringer gehalten werden, wovon einer sein Angebot sogar ausbauen konnte. Die anderen 

Nachmittagsangebote sollen im Schuljahr 2025/26 durch das finden weiterer geeigneter Leis-

tungserbringer durchgeführt werden. Dies befindet sich aktuell noch in der Umsetzung, ebenso 

das Samstagsangebot und weitere Teile des Ferienangebotes. Der Fachkräftemängel er-

schwert die Umsetzung von Angeboten weiterhin. 

Kooperation des NwT-Bildungshauses mit dem Kreismedienzentrum 

Das NwT-Bildungshaus bietet bereits seit 2015 in Göppingen ein breites und vielfältiges An-

gebot für Kinder und Jugendliche, vom Kindergartenalter bis zu einem beliebigen Schulab-

schluss. Hier wird nicht nur Begeisterung für Technik und technische Zusammenhängen ge-

weckt, sondern auch die Brücke zwischen den oftmals als „trocken“ und langweilig empfunde-

nen Naturwissenschaften geschlagen. Unter dem Motto „Naturwissenschaften für Technik“ er-

scheinen den Kindern und Jugendlichen die naturwissenschaftlichen Grundlagen und Wir-

kungsprinzipien in einem anschaulichen und nachvollziehbaren Kontext. Insofern kommt auch 

der technischen Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern aus dem Kindergartenbereich 

eine erhebliche Bedeutung zu. Hier muss fachlich korrekt, aber angemessen reduziert, die 

Basis für das zukünftige Interesse der Kinder an Technik gelegt werden. Durch die seit dem 

Jahr 2019 bestehenden Kooperation mit dem Kreismedienzentrum konnte das Angebot für 

alle Zielgruppen erweitert werden. Mit dem Aufbau des MakerSpace Göppingen und der Rea-

lisierung von virtuellen Lehr-Lern-Räumen wurden kreative und innovative Erweiterungen vor-

genommen. 

Das NwT-Bildungshauses bietet Lehrenden, Studierenden, Erziehenden und Lernenden einen 

geschützten Raum, in dem neue Unterrichtskonzepte und Ansätze ausprobiert, umgesetzt und 

optimiert werden können. Die Einbindung der Lernform „Service Learning“ – Lernen durch 

Engagement – ermöglicht die Einbindung von Schülerinnen, Schülern und Studierenden als 

Lernbegleitende, was zusätzlich zu einem vielfältigen Kompetenzgewinn bei den Kursbetreu-

enden führt. 

Kooperation mit der Stiftung Kinder forschen 

Stiftung Kinder forschen, vormals Stiftung Haus der kleinen Forscher 

Die Stiftung Kinder forschen entwickelt Fortbildungsprogramme um pädagogische Fachkräfte 

dabei zu unterstützen, Kinder beim Forschen und Entdecken zu begleiten. Dabei geht es nicht 

um die Vermittlung von Faktenwissen. Vielmehr werden die Kinder ermutigt, selbstständig ih-

ren Fragen nachzugehen und sich ihre Umwelt forschend zu erschließen. Das pädagogisch-
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didaktisches Konzept wird auf Basis der aktuellen wissenschaftlichen Forschungsergebnisse 

aus den Bereichen Frühpädagogik, Entwicklungspsychologie, Fachdidaktik und Lernfor-

schung kontinuierlich weiterentwickelt. Dafür lässt sich die Stiftung von namhaften Fachleuten 

aus Wissenschaft und Bildung beraten und evaluieren. Bundesweit arbeitet Kinder forschen 

mit über 200 Netzwerkpartnern zusammen, die vor Ort wiederum mit weiteren regionalen Akt-

euren kooperieren. Circa 86.000 pädagogische Fachkräfte aus über 33.900 Kitas, Horten und 

Grundschulen haben am Fortbildungsprogramm der Initiative bereits teilgenommen. Circa 3 

Millionen Kinder besuchen die teilnehmenden Einrichtungen. 6.100 Kitas, Horte und Grund-

schulen haben das Zertifikat „Stiftung Kinder forschen“ bereits erhalten. 

Seit September 2023 ist das NwT-Bildungshaus Netzwerkpartner dieser bundesweit agieren-

den und anerkannten Initiative. Über die neu eingerichtete Koordinationsstelle werden die Fort-

bildungsprogramme der Stiftung für die Einrichtungen der Landkreise Göppingen, Esslingen, 

Böblingen und Stuttgart organisiert und durch Trainerinnen und Trainer in den Einrichtungen 

vor Ort oder im Kreismedienzentrum Göppingen durchgeführt. Somit erfolgt für diesen Groß-

raum ein quantitativer und qualitativer Zuwachs der Angebote für Vorschul- und Grundschul-

kinder, Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte im NwT-Bildungshaus / Kreismedienzent-

rum und seinen Kooperationspartnern. 
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9. SOZIALE LEISTUNGEN UND INTEGRATION 
 

STÄRKUNG VON FAMILIEN 

LEITGEDANKE 

Der Landkreis ist im Rahmen der sozialen Daseinsvorsorge für seine Einwohner*innen der 

gesetzlich zuständige Träger der Jugendhilfe. Für das Haushaltsjahr 2024 ist im Landkreis für 

den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ein Nettoressourcenbedarf in Höhe 49,85 Mio. 

€ (Vorjahr: 43,61 Mio. €). Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr 2023 eine Steigerung von 

+14,3 % (6,24 Mio. €). Beim größten Teil der Ausgaben handelt es sich um Pflichtleistungen 

wie u. a. die erzieherischen Jugendhilfen.  

ZIELE/STRATEGIEN IM LANDKREIS GÖPPINGEN 

Das Kreisjugendamt setzt im Kontext der Stärkung von Familien an drei Ebenen an.  

Eine Ebene betrifft schwerpunktmäßig die soziale Förderung und Ermöglichung von Teil-

habe von Familien mit Kleinkindern.  

ZIELE  

- Absicherung und Umsetzung präventiver Maßnahmen zur frühzeitigen Förde-

rung  

- Gewährleistung der Rechtsansprüche auf Kinderbetreuung in Verbindung mit 

qualifizierter Fachberatung 

- Etablierung einer Willkommenskultur über die Frühen Hilfen 

 

Präventive und inklusive Maßnahmen in jungen Jahren, wie auch die bedarfsgerechte Versor-

gung mit Kinderbetreuungsplätzen, um Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu er-

möglichen tragen zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung bei und ermöglichen die Teil-

habe an einer hochwertigen und qualifizierten Betreuung und Erziehung.  

Seit dem Jahr 2020 fördert der Landkreis insgesamt 12 Familientreffs, sowie die Häuser der 

Familien. Ergänzend haben sich die Frühen Hilfen zu einer eine Fach-, Koordinierungs- und 

Vermittlungsstelle für Fachkräfte der Jugend- und Gesundheitshilfe und Eltern weiterentwi-

ckelt.  

Ehrenamtliche Strukturen durch Familien- und Integrationspaten, unterstützt durch das Fami-

lienhandbuch für jedes neue „Baby“ im Landkreis Göppingen, ermöglichen eine frühzeitige 

Förderung von Familien. Diese haben sich etabliert, müssen jedoch bedarfsgerecht weiterent-

wickelt werden. Durch die Festanstellung von Gesundheitsfachkräften (Familienhebammen, 

Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*innen (FGKiKP) an der Fachstelle Frühe 

Hilfen erhalten Familien in belasteten Lebenssituationen niederschwellige Unterstützung und 

Hilfe. Dieses Konstrukt hat sich ebenfalls bewährt. Derzeit arbeiten für den Landkreis zwei 

festangestellte FGKiKP in Teilzeit. Darüber hinaus wurden weitere zugehende, individuelle 

Hilfen als sekundärpräventive Unterstützung von Eltern initiiert, wie der „Frühe Hilfen-Point“ in 

der Alb-Fils-Klinik als auch das Konzept „Individuelle Familienunterstützung“. Ergänzend wur-

den Maßnahmen zur Qualifizierung von Fachkräften im Kinderschutz in Form eines Fortbil-

dungsangebotes für „Insofern erfahrene Fachkräfte“ umgesetzt, die im Bedarfsfall beratend 

zur Verfügung stehen.  
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Die Kommunen werden durch die Fachberatung für Kitas und Tageseltern bei den aktuellen 

Herausforderungen des Fachkräftemangels, der Bedarfsplanung und den Betriebserlaubnis-

verfahren unterstützt. Ergänzt wird das Angebot ab 2025 durch die Initiierung einer Fachbera-

tung für die Schulkindbetreuung an Grundschulen. Ab 2026 wird schrittweise der Rechtsan-

spruch auf einen Betreuungsplatz für Grundschulkinder eingeführt. Wie in der Kindertagesbe-

treuung ist hier der Landkreis in der Verantwortung gemeinsam mit den Kommunen diesen 

Rechtsanspruch sicher zu stellen. 

Um Lösungen für diese Herausforderungen zu entwickeln und gleichzeitig den Rechtsan-

spruch sicher zu stellen, wurde im Landkreis Göppingen eine Gesamtstrategie Kindertages-

betreuung entwickelt, die sich in der Umsetzung befindet. Auf deren Grundlage arbeiten un-

terschiedliche Ebenen und Institutionen zusammen, um beispielsweise dem Fachkräfteman-

gel entgegen zu wirken.  

ZIEL 

- Inklusiver und teilhabeorientierter Um- und Ausbau der Jugendhilfe im Landkreis 

Göppingen 

 

Das neue SGB VIII setzt einen Schwerpunkt auf die Inklusion und Teilhabe. Die Umsetzung 

in der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe erfordert eine Sensibilisierung, aber auch Auseinan-

dersetzung mit dem Thema und die Entwicklung einer entsprechenden Haltung der pädagogi-

schen Fachkräfte z. B. in den Kitas. Die Verwaltung steht vor der Herausforderung, das „Drei-

Stufen-Modells“ zur Umsetzung des Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz (KJSG) 

fristgerecht mit den entsprechenden Verfahren und Ressourcen zu realisieren. Hierbei geht es 

vor allem um die Einführung des Verfahrenslotsen sowie den Übergang der vollen Zuständig-

keit für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen von der Eingliederungshilfe in die Jugend-

hilfe ab dem 01.01.2028. 

Der Inklusionsfachdienst bzw. die „Hilfen aus einer Hand“ unter Federführung des Kreis-

jugendamtes befindet sich nach wie vor im Aufbau und soll eigentlich mittelfristig u.a. die Su-

che nach Integrationsfachkräften und niedrigschwelliger Begleitung von Eltern unterstützen. 

Hier war geplant, die „große Lösung“, wie oben beschrieben, schon vorab nur für den Kita-

Bereich zu realisieren. Die Herausforderung liegt aktuell darin, geeignetes Fachpersonal zu 

finden. 

Das erfolgreiche Programm „Eine Kita für alle“ wird weiter ausgebaut. Derzeit werden 5 

Einrichtungen gefördert. Weitere Kommunen haben ein Interesse signalisiert. Damit kann ein 

beispielgebender Beitrag für mehr Inklusion in der Kita geleistet werden. Um zu gewährleisten, 

dass alle Kitas bedarfsgerecht mit Integrationsfachkräften ausgestattet werden, wird ein Kon-

zept für einen Fachkräftepool entwickelt. Die Evaluation von „Eine Kita für alle“ wird derzeit 

durchgeführt. Über die Ergebnisse und die draus resultierenden Schlussfolgerungen für die 

Weiterentwicklung werden die Gremien 2024 informiert. 

ZIEL 

- Stärkung der Kinder und Jugendlichen sowie Verbesserung der Kompetenzen 

von Eltern durch den Aufbau von Strukturen und die Weiterentwicklung von An-

geboten des präventiven Kinder- und Jugendschutzes  
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Die zweite Ebene setzt am Themenkomplex des präventiven Kinder- und Jugendschutzes 

an. Der präventive Kinder- und Jugendschutz entwickelt sich (nicht nur im Landkreis Göppin-

gen) zu einem zentralen Querschnittsthema in der Jugendhilfe. Es ist Teil der Kommunalent-

wicklung bzw. Quartiersentwicklung. Er findet aber auch Einzug in alle jugendhilferelevanten 

Bereiche wie der Jugendarbeit, der Suchtprävention, der Schulsozialarbeit, um nur einige we-

nige zu benennen. Die vielfältigen mittelbaren und unmittelbaren Auswirkungen der „Digitali-

sierung“ gesellschaftlicher Lebenswirklichkeiten generieren einen Großteil sämtlicher künfti-

gen Herausforderungen für den Kinder- und Jugendschutz. Hier gilt es die indirekten Folgen 

für Familie, Kinder und Jugendliche im Blick zu behalten und aktiv durch veränderte beste-

hende niedrigschwellige Angebote zu begegnen. Themen werden in jährlichen Fachtagen auf-

gegriffen. Am 29.11.2024 geht es in einem Fachtag um die Mediennutzung von Kindern und 

Jugendliche. Fachkräfte haben darüber die Gelegenheit, neue Informationen zu erhalten, die 

eigene pädagogische Praxis zu reflektieren und notwendige Handlungskompetenzen zu er-

weitern. Eine effektive und nachhaltige Verankerung von Kinder- und Jugendschutzaspekten 

in allen relevanten transdisziplinären Netzwerken und Arbeitsverbünden auf Landkreisebene 

wird derzeit auf verschiedenen Ebenen umgesetzt. Im Herbst 2024 soll die angekündigte in-

terne Fachstelle „präventiver Kinderschutz“ ihre Arbeit aufnehmen. Dort sollen Projekte initiiert 

und umgesetzt werden, Fortbildungen für Fachkräfte geplant und die Vernetzung vorange-

bracht werden. 

Der Landkreis Göppingen hat in einem längeren Prozess gemeinsam mit den betreffenden 

Trägern die Förderrichtlinien des Kreisjugendplanes überarbeitet. Diese hat der Jugendhil-

feausschuss in seiner Sitzung am 11.07.2022 einstimmig beschlossen. Die endgültige Be-

schlussfassung der Förderrichtlinien des Kreisjugendplanes erfolgte in der Sitzung des Kreis-

tages am 11.11.2022. Die neuen überarbeiteten Förderrichtlinien des Kreisjugendplanes sind 

zum 01.01.2023 in Kraft treten. Seit 2023 wird das Antragsverfahren, welches an die neuen 

Förderrichtlinien angepasst ist, umgesetzt. Zur Qualitätssicherung wird derzeit, abgestimmt 

mit den Fachkräften und Trägern, ein Berichtskonzept entwickelt. 

ZIELE 

- Bedarfsgerechte Ausgestaltung der Angebote der Hilfen zur Erziehung 

- Analyse, Planung und Ausgestaltung von Schnittstellen 

- Aufbau einer zukunftsorientierten Organisationsstruktur zur Umsetzung der 

„großen Lösung“ 

 

Die dritte Ebene bildet sozusagen die Klammer, um die ersten soeben benannten Schwer-

punkte. Sie setzt dort an, wo Prävention zu kurz greift oder nicht mehr ausreichend ist, bei den 

Hilfen zur Erziehung. Ein umfangreicher Prozess der wirkungsorientierten Steuerung sollte 

initiiert werden. In diesem werden alle Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung auf Ihre Wirkung 

– beispielsweise auf die Erreichbarkeit der Klienten, die Umsetzung, den Bedarf, die Nachhal-

tigkeit etc. überprüft, mittelfristig mit den Kennzahlen des Controllings gekoppelt und bei Be-

darf ggf. neu aufgestellt. Leider muss die Umsetzung aufgrund nicht ausreichend vorhandener 

Ressourcen weiter verschoben werden. Der Zeitpunkt der Fortführung ist derzeit noch unklar.  

Die Jugendhilfeplanung nimmt jedoch dringende Planungsaufgaben auch im Bereich Hilfen 

zur Erziehung war. Vor dem Hintergrund der Umsetzung des Kinder-, Jugend- Stärkungsge-

setzes (KJSG) werden jedoch vor allem Bereiche in Übergängen z.B. von Jugendhilfe zur Ein-

gliederungshilfe oder Schnittstellen wie zwischen Schulamt und Jugendamt wie bei dem The-

menbereich Schulbegleitung im Fokus stehen.  
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Hier gilt es passende Strukturen und Konzepte zu entwickeln. Intern erfolgt dies zurzeit über 

die Arbeit einer internen ämterübergreifenden Lenkungsgruppe (z. B. Sozial- und Jugendamt, 

Abteilung Organisation und Wahlen) sowie die Initiierung einer Organisationsuntersuchung im 

Sozialen Dienst des Jugendamtes.  

JUGENDHILFEPLANUNG 

LEITGEDANKE 

Der gesamtgesellschaftliche Wandel erfordert auch im Jugendhilfebereich die Entwicklung von 

bedarfsgerechten Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien. Dies betrifft zum einen die 

Ausgestaltung der Hilfen zur Erziehung aber auch die präventiven Angebote, um frühzeitig 

einen Zugang zu den Hilfsangeboten des Landkreises zu ermöglichen. Eine besondere Be-

deutung kommt dabei der Beteiligung der Betroffenen, der Fachkräfte und Träger zu. 

Um die benannten Ebenen der Stärkung der Familien umsetzen zu können, gilt es folgende 

Strategien umzusetzen. 

ZIELE 

Kontinuierliche Fortschreibung und Umsetzung des Kreisjugendplanes: 

- Überprüfung, Anpassung und Evaluation der Wirkung der Förderrichtlinien 

- Jährliche Fortschreibung der Kitabedarfsplanung  

- Begleitung der Umsetzung der Gesamtstrategie KITA für den Landkreis Göppingen: 

Themen sind u.a. der Fachkräftemangel 

- Umsetzung von „JAMP – Jugendarbeit mit Profil“ in den Kommunen im Landkreis Göp-

pingen im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“. 

- Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen aus der Fortschreibung des Kreisjugend-

planes in folgenden Themenbereichen: 

o Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit 

o Suchtprävention 

o Kindertagesbetreuung  

o Frühe Hilfen 

o Inklusion  

 

ZIEL  

Aufgreifen aktueller gesellschaftsrelevanter Themen und daraus resultierender Be-

darfe 

- Umsetzung wichtiger Maßnahmen und Vernetzungsstrategien im Kontext des präven-

tiven Kinderschutzes mit der Implementierung einer dauerhaften Fachstelle und Ein-

richtung einer Koordinierungsstelle für den präventiven Kinderschutz nach erfolgter 

Stellenbesetzung 

 

- Begleitung der Umsetzung des neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) 

(siehe vorn) 
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- Erarbeitung einer Präventionskette von der Geburt bis zum Erwachsenenalter, Bean-

tragung von Fördermitteln des Landes und Einrichtung einer Koordinierungsstelle Prä-

ventionsnetzwerk gegen Kinderarmut in Kooperation mit der Stadt Göppingen ab 

Herbst 2025. 

 

- Maßnahmenentwicklung und Begleitung bei deren Umsetzung im Planungsprozess 

„Systemsprenger“ 

Insbesondere bei so „schwierigen“ Themenbereichen wie den sogenannten „Sys-

temsprenger“ zeigt sich, wie wichtig der Blick über die Tellerränder hinaus ist. Hier 

wurde ein Konzept erarbeitet, wie miteinander abteilungsübergreifend, sowie gemein-

sam mit den pädagogischen Fachkräften, der Polizei und weiteren relevanten Koope-

rationspartnerschaften tragfähige Vernetzungsbausteine auch im Kontext der akuten 

Krisenintervention dauerhaft implementiert werden können. Im gesamten Prozess wur-

den auch Lücken bei den bedarfsgerechten Angeboten bezogen auf die Beratung und 

die Hilfen zur Erziehung identifiziert. 2023 werden hierzu Konzepte entwickelt, die seit 

2024 in der Umsetzung sind bzw. 2025 umgesetzt werden sollen. 

 

- Initiierung der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Zukunftsgipfel Jugend-, Bil-

dungs- und Sozialpolitik am 04.10.2023 für den Zuständigkeitsbereich des De-

zernates für Jugend und Soziales 

 

Ein weiterer wichtiger Baustein in Bezug auf die Stärkung der Familien ist es, die sozi-

alen Belastungsfaktoren in den Blick zu nehmen, die das Leben der Familien im Land-

kreis Göppingen beeinflussen. Der Landkreis Göppingen nimmt bei den Sozialbelas-

tungsfaktoren, wie z.B. Familien im SGB II-Bezug eine „negative“ Spitzenposition in 

Baden-Württemberg ein. Dies wurde im Rahmen der landesweiten Berichterstattung 

(Stand 2021) durch Frau Dr. Usslepp vom Kommunalverband für Jugend und Soziales 

(KVJS) festgestellt. Um den Belastungsfaktoren entgegenzuwirken fand auf Antrag der 

CDU-Fraktion am 04.10.2023 der Zukunftsgipfel für Jugend-, Bildungs- und Sozialpo-

litik statt. Es nahmen circa 100 Akteur*innen aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich, 

der Verwaltung, der Kreispolitik sowie den Bereichen Arbeiten, Wohnen und Mobilität 

an der Veranstaltung teil. Dabei ging es darum gemeinsam die Ursachen für die hohe 

Sozialbelastung des Landkreises zu erkennen und Strategien zu entwickeln, den Be-

lastungsfaktoren entgegenzutreten. Dies geschah durch die Präsentation von Good 

Practice Beispielen und in sogenannten Zukunftswerkstätten, in denen Visionen für die 

Zukunft und konkrete Maßnahmenvorschläge erarbeitet wurden. Als Maßnahmen vor-

geschlagen wurden unter anderem ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr, ein Fahr-

radparkaus (Beispiel Erfurt), eine intelligente digitale Plattform zum Finden von Frei-

zeit-angeboten und das kostenlose Angebot von gesundem Essen in Kindergarten und 

Schule.  

Als zentrale Aspekte betrachtet wurden die Notwendigkeit einer Entbürokratisierung, 

die Vereinfachung von Abläufen in der Verwaltung, das Schaffen von Schnittstellen 

sowie die Digitalisierung und Vernetzung. Es lässt sich sagen, dass die einzelnen Be-

reiche nicht nur getrennt betrachtet werden dürfen. Sie sind miteinander verwoben und 

müssen gemeinsam gedacht werden. Die Ergebnisse wurden durch die Jugendhilfe-

planung an die jeweils zuständigen Stellen im Landratsamt weitergeleitet. Das Dezer-

nat Jugend und Soziales arbeitet gemeinsam an einem kontinuierlichen Prozess der 

Maßnahmenumsetzung, indem beispielsweise das Thema Fachkräftemangel oder die 

integrierte Sozialplanung in den Blick genommen werden. 
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Alle Planungsthemen werden nach wie vor im Arbeitskreis Jugendhilfeplanung festgelegt und 

priorisiert. In diesem Rahmen werden die Themen für den Jugendhilfeausschuss vorbereitet 

und aufbereitet. 
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Gleichstellung von Mann und Frau 

LEITGEDANKE 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Göppingen informiert und berät bei allen Fra-

gen der Gleichstellung von Mann und Frau. 

Die Aufgaben der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten sind im Chancengleichheitsge-

setz des Landes Baden-Württemberg verankert. Danach hat die Gleichstellungsbeauftragte: 

1. Auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Familie, Beruf und Verwaltung 

hinzuwirken. 

2. Die gesellschaftliche Position der Frauen zu stärken und zu fördern. 

3. Den Landkreis in Fragen der Gleichstellungspolitik zu beraten. 

4. Die mit den Gleichstellungsfragen befassten Personen oder Organisationseinheiten 

bei den kreisangehörigen Gemeinden zu koordinieren. 

Dabei unterscheiden sich die Aufgaben in Extern und Intern. Im Folgenden wird hier auf die 

externen Aufgaben im Landkreis Göppingen näher eingegangen. 

ZIELE/STRATEGIEN IM LANDKREIS GÖPPINGEN 

Ziel: Stärkung und Förderung der gesellschaftlichen Position von Frauen  

Strategie 1: Erhöhung der Partizipation von Frauen im Beruf 

 Projektarbeit mit verschiedenen Kooperationspartner*innen zum Thema Frauen und 

Beruf, z.B. Agentur für Arbeit, Jobcenter, Regionalbüro Netzwerk Fortbildung, Gleich-

stellungsbeauftragte der Stadt Göppingen, Kontaktstelle Frau und Beruf… 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Verschiedene Veranstaltungen 

 

Strategie 2: Erhöhung der Partizipation von Frauen in der Politik 

 Kommunalpolitische Veranstaltungsreihen für Frauen in Kooperation mit der Gleich-

stellungsbeauftragten der Stadt Göppingen 

 Anregung von Besuchen des Kreisfrauenrats im Kreistag und den Ausschüssen des 

Kreistags. 

 

Strategie 3: Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 

 Netzwerks für ein gewaltfreies Zuhause mit mehr als 35 Einrichtungen landkreisweit. 

 Erstellung von Konzeptionen für fehlende und neue Angebote im Landkreis 

 Gespräch mit Einrichtungen zum Thema häusliche Gewalt im Landkreis 

 Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit 
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Strategie 4: Sensibilisierung für vorhandene limitierende Geschlechterrollen 

 Veranstaltungsreihen 

Strategie 5: Koordination der mit den Gleichstellungsfragen befassten Personen oder Organi-

sationseinheiten bei den kreisangehörigen Gemeinden 

 Vernetzung der Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis 

 Vernetzung mit Frauengruppen im Landkreis.  

 Beratung von Bürger*innen. 

 Gremienarbeit: Mitglied in der AG Gesundheit, Mitglied im Arbeitskreis der ESF, Mit-

wirkung in der AGM* 
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EINGLIEDERUNGSHILFE - TEILHABE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 

LEITGEDANKE 

Die UN-Behindertenrechtskonvention beschreibt Inklusion als zentrales Handlungs-

prinzip. Menschen mit und ohne Behinderung sollen von Kindesalter an gemeinsam in 

allen Lebensbereichen möglichst selbstbestimmt miteinander leben.  

Das neue Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit 

Behinderungen, kurz Bundesteilhabegesetz (BTHG), begleitet die Inklusion und unter-

stützt Menschen mit Behinderungen auf dem Weg zu mehr Teilhabe und individueller 

Selbstbestimmung durch Verbesserungen bei der Einkommens- und Vermögensbe-

rücksichtigung, Teilhabe am Arbeitsleben durch die Zulassung anderer Leistungsan-

bieter und die Einführung des Budgets für Arbeit als Alternativen zu einer Beschäfti-

gung in der Werkstatt für behinderte Menschen und zur Erleichterung des Übergangs 

auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. 

 

Das 2017 in Kraft Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit 

Behinderungen, kurz Bundesteilhabegesetz (BTHG) befindet sich immer noch in der Umset-

zungsphase.  

Die ersten Reformstufen, wie z.B. Verbesserungen in den Einkommens- und Vermögensbe-

rücksichtigung, Änderungen im Schwerbehindertenrecht, Verbesserung bei der Teilhabe am 

Arbeitsleben, Einrichtung der Ergänzenden unabhängige Teilhabeberatung (EUTB), Trennung 

von Leistungen der Eingliederungshilfe, also der Fachleistung von den existenzsichernden 

Leistungen wurden umgesetzt.  

Ab dem Jahr 2020 wurde die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen aus dem 

"Fürsorgesystem" herausgeführt und als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Le-

bensführung für Menschen mit Behinderungen“ in das SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe 

von Menschen mit Behinderungen - aufgenommen. Dies bedeutet eine Auflösung der Versäu-

lung von ambulant, stationär oder teilstationär zugunsten einer bedarfsorientierten und perso-

nenzentrierten Leistung. Verbunden damit war auch ein Zuständigkeitsübergang für die Be-

darfsermittlung auf die Landkreise. Die Anwendung des BEI-BW (Bedarfsermittlungsinstru-

ment für Baden-Württemberg) erfolgt im Landkreis Göppingen bei Neu - und Änderungsanträ-

gen seit 2020.   

Eine Neubestimmung des leistungsberechtigten Personenkreises in der Eingliederungshilfe 

wird es ab 2024 geben. Entscheidend wird dann die Beeinträchtigung der Aktivität und Teil-

habe, angelehnt an die Lebensbereiche der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähig-

keit, Behinderung und Gesundheit (ICF) sein. 

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen bezieht sich auf die Lebenslagen 

von Menschen mit geistiger, körperlicher und mehrfacher Behinderung sowie auf die Lebens-

lagen von Menschen mit chronisch psychischer Erkrankung und wesentlich seelischer Behin-

derung.  

Sie stellte im Jahr 2023 mit einem Nettoressourcenbedarf von 54,1 Mio. € für rd. 1.700 Men-

schen den größten Ausgabenblock im Sozialhaushalt dar. 
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Zur Umsetzung des BTHG hat das Land Baden-Württemberg einen Landesrahmenvertrag er-

lassen. Dieser sieht die Umstellung der Leistungen auf eine neue Leistungs- und Vergütungs-

systematik vor. Die Umstellung beschäftigt die Eingliederungshilfe bereits seit Anfang 2022 

und die Verhandlungen sind noch in vollem Gange. Der Landkreis Göppingen vereinbart der-

zeit mit allen Leistungserbringern der Eingliederungshilfe eine neue Leistungs- und Vergü-

tungsvereinbarung. Die Unterstützung bei den Verhandlungen durch den KVJS ist aufgrund 

des dortigen Personalmangels leider eingeschränkt und muss durch Personal des Landkreises 

aufgefangen werden.  

Die Begleitung der Menschen mit Behinderung im Rahmen der Eingliederungshilfe stellt auf-

grund des massiven Fachkräftemangels (bei den Leitungserbringern/in der Eingliederungs-

hilfe) und fehlender Wohnangebote zunehmend eine Herausforderung dar.   
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EINGLIEDERUNGSHILFE - TEILHABE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 

Das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ (UN-Behinderten-

rechtskonvention, UN-BRK) wurde am 13. Dezember 2006 von der Generalversammlung der 

Vereinten Nationen verabschiedet und trat am 26. März 2009 in Deutschland in Kraft. 

Durch die UN-Behindertenrechtskonvention hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden: Wäh-

rend früher das medizinisch-defizitäre Verständnis von Behinderung im Vordergrund stand, 

Behinderung als Nachteil empfunden worden ist und Menschen mit Behinderungen von der 

Politik als Bittsteller*innen wahrgenommen wurden, ist es durch die UN-BRK gelungen, einen 

menschenrechtlichen Ansatz zu etablieren: Menschen mit Behinderungen sind Träger*innen 

von Menschenrechten und der Staat ist in der Pflicht, die Rechte von Menschen mit Behinde-

rungen zu achten, zu gewährleisten und zu schützen. Behinderung wird in diesem Verständnis 

als Bereicherung der menschlichen Vielfalt angesehen. 

Ziel der Konvention ist der volle und gleichberechtigte Genuss aller Menschenrechte und 

Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen. Die UN-Behindertenrechtskonvention 

beschreibt Inklusion als zentrales Handlungsprinzip. Menschen mit und ohne Behinderung sol-

len von Kindesalter an gemeinsam in allen Lebensbereichen möglichst selbstbestimmt mitei-

nander leben.  

Das 2017 in Kraft getretene Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen, kurz Bundesteilhabegesetz (BTHG), trägt dem Leitgedanken 

der UN-BKR Rechnung. Inhalt und Ziel des BTHG ist die Förderung der Selbstbestimmung, 

die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und die Ver-

meidung bzw. das Entgegenwirken von Benachteiligungen von behinderten Menschen. 

Die ersten Reformstufen, wie z.B. Verbesserungen in den Einkommens- und Vermögensbe-

rücksichtigung, Änderungen im Schwerbehindertenrecht, Verbesserung bei der Teilhabe am 

Arbeitsleben, Einrichtung der Ergänzenden unabhängige Teilhabeberatung (EUTB), Trennung 

von Leistungen der Eingliederungshilfe, also der Fachleistung von den existenzsichernden 

Leistungen wurden umgesetzt.  

Ab dem Jahr 2020 wurde die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen aus dem 

"Fürsorgesystem" herausgeführt und als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Le-

bensführung für Menschen mit Behinderungen“ in das SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe 

von Menschen mit Behinderungen - aufgenommen. Dies bedeutet eine Auflösung der Versäu-

lung von ambulant, stationär oder teilstationär zugunsten einer bedarfsorientierten und perso-

nenzentrierten Leistung. Verbunden damit war auch ein Zuständigkeitsübergang für die Be-

darfsermittlung auf die Landkreise. Die Anwendung des BEI-BW (Bedarfsermittlungsinstru-

ment für Baden-Württemberg) erfolgt im Landkreis Göppingen seit 2020.   

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen bezieht sich auf die Lebenslagen 

von Menschen mit geistiger, körperlicher und mehrfacher Behinderung sowie auf die Lebens-

lagen von Menschen mit chronisch psychischer Erkrankung und wesentlich seelischer Behin-

derung.  

Sie stellte im Jahr 2024 mit einem Transferbedarf von 57,5 Mio. € für rd. 1.750 Menschen den 

größten Ausgabenblock im Sozialhaushalt dar. 
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Zur Umsetzung des BTHG hat das Land Baden-Württemberg einen Landesrahmenvertrag er-

lassen. Dieser sieht die Umstellung der Leistungen auf eine neue Leistungs- und Vergütungs-

systematik vor. Die Umstellung beschäftigt die Eingliederungshilfe bereits seit Anfang 2022 

und wird Ende 2024 abgeschlossen sein. Der Landkreis Göppingen hat bereits größtenteils 

mit den Leistungsanbietern im Landkreis für die bestehenden Angebote neue Leistungs- und 

Vergütungsvereinbarungen verhandelt. Durch die eingeschränkte Unterstützung bei den Ver-

handlungen durch den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg 

(KVJS) aufgrund Personalmangels hat sich der Verhandlungszeitraum in die Länge gezogen. 

Dies musste durch Personal des Landkreises aufgefangen werden. Die Verhandlungen der 

ambulanten Wohnangebote wurden vom Landkreis ohne Unterstützung des KVJS durchge-

führt. 

Die Begleitung der Menschen mit Behinderung im Rahmen der Eingliederungshilfe stellt auf-

grund des massiven Fachkräftemangels (sowohl bei den Leitungserbringern als auch den 

Leistungsträgern) zunehmend eine Herausforderung dar. Die Versorgung von Menschen mit 

komplexen Bedarfen wird zusehends schwierig. Die Entwicklung der Baukosten und der Zin-

sen werden in Zukunft bei der Planung von neuen Angeboten ebenfalls eine entscheidende 

Rolle spielen. Diese genannten Thematiken betreffen nicht nur den Landkreis Göppingen, son-

dern ist landes- bzw. bundesweit ein Thema.  

Teilhabeplanung - Umsetzung und Weiterentwicklung von Angeboten im Landkreis 

Göppingen 

Die Fortschreibung des Teilhabeplans für Menschen mit Behinderung im Landkreis Göppin-

gen, die im Mai 2018 vom Kreistag beschlossen wurde, ist nach wie vor eine wichtige Grund-

lage für die Weiterentwicklung von personenzentrierten, inklusiven und wohnortnahen Ange-

boten (Wohnen/Tagesstruktur/Freizeit).  

Schwerpunkte in der Umsetzung des Teilhabeplans sind u.a.: 

- Schaffung von differenzierten (Wohn)angeboten für Menschen mit einer Autismus-

Spektrums-Störung (ASS)  

o Bezug eines Wohnhauses mit 9 Appartements für Menschen mit Asperger 

bzw. hochfunktionellem Autismus in Göppingen im März 2024 (ambulant) 

o Planung einer besonderen Wohnform mit 16 Plätzen für Menschen mit Asper-

ger bzw. hochfunktionellem Autismus (Baustart im Herbst 2024 geplant) 

o Planung eines therapeutischen Wohnangebots mit angegliederter Tagesstruk-

tur für 24 Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung und komplexem Hil-

febedarf (Baustart im 3. Quartal 2024 geplant).  

- Ersatzneubau des Wohnheims Hohenstaufen (Fertigstellung im Herbst 2025 geplant) 

für Menschen mit einer geistigen bzw. Mehrfachbehinderung 

- weitere Ambulantisierung des Wohnens für geistig bzw. mehrfachbehinderte Men-

schen durch Ausweitung des Angebots von anbietergestützten Wohngruppen – Neu-

eröffnung einer Wohngemeinschaft zum 1.7.24 in Göppingen 

- flexible und personenzentrierte Ausgestaltung der Tagesstruktur für Menschen mit 

Behinderung durch Erweiterung der Angebotsstruktur im Bereich des anderen Leis-

tungsanbieters (Teilhabe am Arbeitsleben) und neuen Leistungsformen (Budget für 

Ausbildung etc.) – Zielsetzung ist die Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt 

- Ausbau der Plätze im Bereich der Fördergruppen (ehemals Förder- und Betreuungs-

gruppe) 



Büro für Kreisentwicklung und Kommunikation – Kreisentwicklung (Stand 09/2024) BU VA 2024/146 Anlage 1 79 

 

- Planung einer Kurzzeitbetreuung für geistig bzw. mehrfachbehinderte Kinder/Jugend-

liche und junge Erwachsene (SGB IX) incl. einem Inobhutnahmeplatz (SGB VIII) 

- Neustrukturierung/Wiederaufbau der Angebote der Offenen Hilfen 

- Weiterentwicklung des gemeindepsychiatrischen Verbunds (u.a. durch Verbesserung 

fachärztlicher und therapeutischer Versorgung für psychisch kranke Menschen/wei-

tere Vernetzung innerhalb des Verbunds) 

- Begleitung/Unterstützung der IBB-Stelle (Informations-, Beratungs- und Beschwerde-

stelle) 

- Implementierung einer landkreisweiten Fachstelle Wohnungslosigkeit (FaWoS) über 

EU-Fördermittel zum 01.01.2023 - Begleitung und Evaluation zur Verstetigung des 

Angebots nach Wegfall der Fördergelder zum 30.09.2026 

-  Bearbeitung der Schnittstellen zu den verschiedenen Planungsbereichen (Jugend-

hilfe, Altenhilfe, Integration, Ehrenamt) 

- Enge Zusammenarbeit mit der Kreisbehindertenbeauftragten 

Die Teilhabeplanung ist darüber hinaus seit dem Jahr 2022 intensiv in die Verhandlungen 

nach dem Landesrahmenvertrag eingebunden (inhaltlich und konzeptionell).   

Eine enge Zusammenarbeit besteht mit der Jugendhilfe im Hinblick auf die Umsetzung des 

Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz (KJSG) und der damit erforderlichen Implementie-

rung eines Verfahrenslotsen sowie den Übergang der vollen Zuständigkeit für Kinder und Ju-

gendliche mit Behinderungen von der Eingliederungshilfe in die Jugendhilfe ab dem 

01.01.2028. Hierzu findet unter der Federführung der Jugendhilfe ein regelmäßig tagender 

Arbeitskreis statt. Im Zuge der Umsetzung des KJSG hat der Inklusionsfachdienst beim Kreis-

jugendamt zum 01.06.24 die Fallbearbeitung im Bereich der Integrationsfachkräfte in Kitas 

auch für die Eingliederungshilfe übernommen.  
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INTEGRATION VON MENSCHEN MIT MIGRATIONSHINTERGRUND 

LEITGEDANKE 

Rund 33% der Menschen im Landkreis haben gemäß der Definition des Statistischen 

Bundesamtes einen Migrationshintergrund. Gute Integrationsarbeit - insbesondere in 

den Bereichen Kinder, Jugend und Familie, Bildung, Arbeit, Gesundheit und Zusam-

menleben - muss deshalb als bedeutende kommunale Querschnittsaufgabe gesehen 

werden.  

Seit dem Jahr 2015 ist die Versorgung und Integration von Menschen mit Fluchterfah-

rung eine besondere Herausforderung sowohl für den Landkreis als auch für die Städte 

und Gemeinden im Kreis. Hierdurch gewinnen insbesondere die Interkulturelle Öffnung 

von Vereinen, die Unterstützung des Bürgerschaftliches Engagements im Sozialraum 

sowie die Stärkung von Jugendarbeit in Verbindung mit politischer Bildung eine ge-

wichtige Rolle für die Sicherung des guten Zusammenlebens im Landkreis. 

ZIELE/STRATEGIEN IM LANDKREIS GÖPPINGEN 

Der Landkreis Göppingen hat unter der Federführung des Kreissozialamts als einer der ersten 

Landkreise in Baden-Württemberg einen Integrationsplan für den Landkreis Göppingen erar-

beitet, der im Jahr 2011 vom Kreistag beschlossen wurde. Die Landkreisverwaltung wurde im 

Jahr 2018 vom Sozialausschuss ermächtigt, eine Neuauflage des Integrationsplans auf Kreis-

ebene anzugehen. Der dazugehörige Planungsprozess unter Federführung des Kreissozial-

amts erfolgte unter breiter Beteiligung von Bürger*innen mit Migrationshintergrund oder mit 

Fluchterfahrung, engagierten Bürger*innen, Vertreter*innen von Städten, Gemeinden, Verbän-

den und Institutionen, die sich für Integration in den verschiedensten Lebensbereichen einset-

zen sowie von Vertreter*innen aus Landkreispolitik und Landkreisverwaltung. Thematisch wur-

den die Handlungsbereiche „Wohnen“, „Bildung“, „Arbeit“, „Gesundheit“ und „Zusammenle-

ben“ bearbeitet und daraus Landkreismaßnahmen abgeleitet. Der neue Integrationsplan 

Landkreis Göppingen für Menschen mit Migrationshintergrund 2022 wurde am 

15.07.2022 von Kreistag beschlossen. Der Plan richtet sich an Kommunalpolitiker*innen und 

Verantwortliche in öffentlichen Einrichtungen und Institutionen im ganzen Landkreis, an haupt- 

und ehrenamtlich in der Integrationsarbeit tätige Personen sowie an die breite interessierte 

Öffentlichkeit. Für die Landkreisverwaltung selber stellen die formulierten Landkreismaßnah-

men eine Agenda für einen 10-Jahres-Horizont dar. 

 

Folgende Maßnahmen sind laufend als Daueraufgaben in Umsetzung: 

 

„Interkulturelle Öffnung (IKÖ) der Landkreisverwaltung als Chance“ 

Es wurde ein Aktionsplan sowie ein Maßnahmenplan für den Landkreis erarbeitet, welcher 

vom VA im Jahr 2016 beschlossen wurde. Die laufende Umsetzung wird vom Steuerungskreis 

„IKÖ“ unter der Federführung der Integrationsbeauftragten begleitet.  

Die im Jahr 2019 durchgeführte Evaluation des Projekts konnte den Erfolg belegen. Der Ver-

waltungsausschuss hat daher am 20.12.2019 einer Verstetigung des Projekts im Sinne einer 

Daueraufgabe zugestimmt. 
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Familien- und Kinderbildungsprogramm „KIFA“ 

Das Programm wurde mit Unterstützung des Landkreises an sechs Kindertageseinrichtungen 

im Landkreis gestartet. Im Herbst 2019 wurde als Aktualisierung der Konzeption aus dem Jahr 

2014 eine entsprechende Richtlinie durch den Sozialausschuss beschlossen. Kitas mit einem 

Anteil von mehr als 50 % Familien mit Migrationshintergrund können entweder durch die 

Neumayer-Stiftung oder den Landkreis in den ersten drei Jahren der Einführung von KIFA eine 

Förderung beantragen. Das Programm KIFA stärkt Mütter in Ihrer Erziehungskompetenz und 

ihren persönlichen Ressourcen. Dadurch ergeben sich eine verbesserte Erziehungspartner-

schaft zwischen Kindertagesstätte und Elternhaus sowie eine verbesserte Bildungsentwick-

lung der Kinder und damit eine Erhöhung der Chancengleichheit für alle Kinder der Kinderta-

geseinrichtung. KIFA wird an drei Kitas in Geislingen erfolgreich durchgeführt, die Finanzie-

rung erfolgt seit 2018 durch die Stadt Geislingen/Steige mit Unterstützung durch die Neuma-

yer-Stiftung. Ziel bleibt es, KIFA an weiteren Standorten im Landkreis neu zu etablieren (Vgl. 

auch „Stärkung von Familien“). 

 

Landkreiskampagne „Meine.Deine.Unsere Heimat!?“ 

Das Veranstaltungs- und Beteiligungsprojekt unter dem Motto „Meine.Deine.Unsere Heimat!?“ 

aus dem Jahr 2021 wird unter Einbeziehung der Kreisgemeinden und anderer Akteure weiter-

entwickelt und als nachhaltiges Format installiert. Ziel ist es, das „Heimat-Bewusstsein“ für den 

Landkreis Göppingen als attraktiven Lebens- und Wohnort sowohl für neu zugewanderte als 

auch für schon länger ansässige Menschen zu wecken und zu bekräftigen. Dies wiederum 

unterstützt den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Landkreis. Die Kampagne erfolgt als Um-

setzung von Landkreismaßnahme Nr. 39 des Integrationsplans (Vgl. auch Schlüsselthema 

„1.Kreisbewusstsein, Zusammenarbeit, Miteinander“). 

Integration als Querschnittsaufgabe erfordert laufende ämterübergreifend interne als auch 

externe Planungs- und Abstimmungsprozesse, was insbesondere folgende Maßnahmen be-

trifft: 

 Projekt „Demokratie leben!“ (unter Schlüsselthema 1) 

 Landkreiskampagne „Meine.Deine.Unsere Heimat!?“ (unter Schlüs-

selthema 1) 

 Kommunale Gesundheitskonferenz (unter Schlüsselthema 3) 

 Welcome-Büro (unter Schlüsselthema 5) 

 Bildungsbüro und Bildungsregion (unter Schlüsselthema 8) 

 Stärkung der Familien (unter Schlüsselthema 9) 

 Kreisjugendplanung (unter Schlüsselthema 9) 

 Teilhabeplan für Menschen mit Behinderung (unter Schlüsselthema 9) 

 Kreisseniorenplan (unter Schlüsselthema 9) 

 Unterbringung und Integration von geflüchteten Menschen und unbe-

gleiteten minderjährigen Ausländern (unter Schlüsselthema 9) 

 Leitbild FILISA (unter Schlüsselthema 12) 
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KREISSENIORENPLAN 

LEITGEDANKE 

Implementierung und Verstetigung der Kommunalen Pflegekonferenz im Landkreis, Aufbau 

lokaler Pflegekonferenzen in den Kommunen 

Umsetzung des Quartiersansatzes in der Altenhilfeplanung mit den Kommunen. Sozialräumli-

che Beratung in den Kommunen, Hilfestellung bei der Umsetzung. 

Ausbau des Netzwerkes Demenz, weitere Kooperationen mit den Kommunen. 

Eine Handlungsempfehlung des neuen Kreisseniorenplans sieht als Ziel die Sicherung des 

Fachkräftebedarfs in der stationären und ambulanten Pflege vor. 

Umsetzung des BELA Projekts -Bürgerengagement für Lebensqualität im Alter- in stationären 

Altenhilfeeinrichtungen.  

 

Ausblick  

Der Seniorenplan wurde am 23. Februar 2018 im Kreistag verabschiedet. In ihm wird die Le-

benssituation der Menschen ab 65 Jahren in den Kommunen des Landkreises differenziert in 

den Blick genommen und es werden Handlungsempfehlungen bis zum Jahr 2030 formuliert. 

Planungsziel ist es, neben einem quantitativ und qualitativ ausgewogenen Angebot der Grund-

versorgung eine möglichst gute und nachhaltig gesicherte Lebensqualität für die älteren Men-

schen im Landkreis zu erreichen. Dabei soll auch das Profil des Landkreises Göppingen als 

attraktiver Wohn- und Lebensort weiterentwickelt werden. 

Die Umsetzung der 93 Handlungsempfehlungen wird dokumentiert. Der Aufbau neuer und 

zukunftsfähiger Altenhilfelandschaften im Landkreis erfordert gut funktionierende Netzwerke 

und die Zusammenarbeit mit den Kommunen. 

Die Quartiersstrategie des Landes BW ist richtungsweisend. 

Konkrete Umsetzung des Quartiersansatzes durch Projekte in mehreren Kommunen über das 

„Förderprogramm Quartiersimpulse“ der Allianz für Beteiligung e.V. 

Jährliche Umsetzung der Kommunalen Pflegekonferenz im Landkreis Göppingen, Verzah-

nung mit der Kommunalen Gesundheitskonferenz, Aufbau lokaler Pflegekonferenzen in den 

Städten und Gemeinden. 
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UNTERBRINGUNG UND INTEGRATION VON GEFLÜCHTETEN UND UNBEGLEITETEN 

MINDERJÄHRIGEN AUSLÄNDERN 

LEITGEDANKE 

Der Landkreis ist u.a. für die vorläufige Unterbringung, Verpflegung, Bekleidung, ärztliche Ver-

sorgung und Sozialbetreuung der Geflüchteten zuständig. Die Kostenerstattung durch das 

Land erfolgt in einem ersten Schritt durch die Zahlung einer einmaligen Pauschale für jede 

zugewiesene Person. Im Rahmen einer nachlaufenden Spitzabrechnung werden dann die den 

Pauschalbetrag übersteigenden Kosten der vorläufigen Unterbringung weitestgehend erstat-

tet. Die Aufwendungen des Landkreises für in der Anschlussunterbringung lebende Geflüch-

tete, welche noch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen, 

wurden in den vergangenen Jahren nur teilweise erstattet. Seit dem Jahre 2021 werden sämt-

liche hier anfallenden Kosten bis auf einen jährlichen Sockelbetrag von ca. 1,08 Mio. Euro 

durch die Landesbehörden refinanziert.   

Die Zahl der Leistungsbezieher nach dem AsylbLG ist seit dem 3. Quartal 2021 stetig gestie-

gen. Im Jahr 2023 beliefen sich die Gesamtzugänge in Gemeinschaftsunterkünfte auf 2.166 

Personen. Die Zugänge im Jahr 2024 befinden sich weiterhin auf einem hohen Niveau, sind 

im Vergleich zu den beiden Vorjahren jedoch rückläufig (Stand 31.08.2023: 753 Personen). 

Es ist auch künftig weiterhin mit monatlich hohen Zugängen zu rechnen.  

Aufgrund der hohen Zugänge musste der Landkreis seine Kapazitäten in der vorläufigen Un-

terbringung massiv erhöhen. Am 31.12.2021 waren noch 26 Unterkünfte mit 875 Plätzen vor-

handen. Bereits bis zum 31.12.2023 konnten die Kapazitäten auf 2.957 Plätze in nunmehr 44 

Unterkünften erhöht werden. Da die Zugangszahlen sich weiterhin auf einem hohen Niveau 

befinden, betreibt der Landkreis derzeit 42 Unterkünfte mit bis zu 2.821 Plätzen (Stand 

31.08.2024). Allerdings befinden sich darunter auch Notunterkünfte in hergerichteten Indust-

riehallen. 

Nach Abschluss des Asylverfahrens bzw. spätestens nach 24 Monaten sind Geflüchtete aus 

den Gemeinschaftsunterkünften in die Anschlussunterbringung zu übernehmen. Ukrainische 

Geflüchtete bereits nach 6 Monaten. In den ersten 8 Monaten des Jahres 2024 konnten 751 

Personen in die Anschlussunterbringung wechseln. Der monatliche Durchschnittswert ist da-

mit im Vergleich zum Vorjahr (monatlich 138 Personen) mit 94 Personen leicht rückläufig. Die 

Anschlussunterbringung wird auch künftig für die zuständigen Städte und Gemeinden eine 

große Herausforderung darstellen. Deren Integration wird durch das im Frühjahr 2018 im 

Landkreis installierte Integrationsmanagement unterstützt. 

Das Integrationsmanagement wird durch das Land Baden-Württemberg gefördert. Für das 

Jahr 2025 hat das Land eine Verstetigung der Fördermittel zugesagt. Jedoch hat sich das 

Fördervolumen von 58 Mio. € auf 40 Mio. € pro Jahr reduziert. Den Kommunen und dem Land-

ratsamt stehen dadurch weniger Mittel zur Verfügung. 

Im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) werden derzeit 98 junge – über-

wiegend männliche – Menschen in ambulanten und vollstationären Jugendhilfeeinrichtungen 

untergebracht. Sie werden durch den Sozialen Dienst des Kreisjugendamtes sowie durch die 

freien Träger der Jugendhilfe versorgt und betreut. Auch hier werden die Kosten grundsätzlich 

durch das Land bzw. den jeweiligen Kostenträger erstattet. 
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In den Jahren 2019 bis 2022 gab es einen Rückgang der UMA-Zahlen. Seit September 2022 

jedoch verzeichnen wir einen rapiden Anstieg dieser Zahlen, wobei sich die Gesamtzahl in-

nerhalb eines Jahres verdreifacht hat. Besonders betroffen sind UMA aus Afghanistan, Syrien 

und „kurdischen Gebieten“, dies ist bedingt durch die Machtübernahme der Taliban und die 

anhaltende Präsenz von Terrororganisationen wie dem "IS" in den entsprechenden Regionen. 

Derzeit hat Baden-Württemberg seine vorgesehene Aufnahmequote erfüllt. Das bedeutet, 

dass Unbegleitete Minderjährige Ausländer, die in den Landkreis Göppingen zur Erstauf-

nahme gelangen, gemäß §42a SGB VIII vorläufig in Obhut genommen werden müssen. Sie 

können jedoch anschließend über das KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales) zur 

bundesweiten Verteilung angemeldet werden. Dieser Zustand wird bis zur Kalenderwoche 50 

2023 so umgesetzt. 

Die Details zur Verteilung ab der Kalenderwoche 51 im Jahr 2023 müssen noch politisch ent-

schieden werden und hängen auch von der Erfüllungsquote der anderen Bundesländer in 

Deutschland ab. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der Zustrom von Unbegleiteten Minder-

jährigen Ausländern auch im Jahr 2024 weiterhin bestehen bleibt. 

ZIELE/STRATEGIEN IM LANDKREIS GÖPPINGEN 

Sicherstellung der Lebensgrundlagen von Asylbewerbern und Personen mit abgeschlosse-

nem Asylverfahren. 

Bereitstellung eines Beratungsangebots in den Gemeinschaftsunterkünften durch den Sozial-

dienst für Geflüchtete. 

Bereitstellung eines Beratungsangebotes für in Anschlussunterbringung untergebrachte Ge-

flüchtete durch das Integrationsmanagement. Dieses wird seit 2018 durch das Land BW ge-

fördert. Ab dem Jahr 2025 stellt das Land den Landkreisen als Zuwendungsempfänger stetig 

Fördermittel zur weiteren Finanzierung des Integrationsmanagements zur Verfügung. 

Anpassung der Kapazitäten der Gemeinschaftsunterkünfte an den Bedarf.  

Weitere Unterstützung und Koordinierung der Ehrenamtsarbeit in den Kommunen. 

Schaffung und Sicherstellung ausreichender und geeigneter Unterbringungs-, Versorgungs- 

und Betreuungsmöglichkeiten für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer in den Jugend-

hilfeeinrichtungen oder in Gastfamilien. 

Ausblick  

Der Landkreis strebt einen weiteren Ausbau der langfristig nutzbaren Platzkapazitäten in den 

Gemeinschaftsunterkünften an. Aufgrund der aktuellen sehr dynamischen Zugangsentwick-

lung ist eine Prognose bzgl. einer auskömmlichen Platzzahl sehr schwierig. Der Landkreis 

strebt eine dauerhafte Kapazität von 2.800 Plätzen an. Die neu in die Voraussetzungen der 

Anschlussunterbringung hineinwachsenden Bewohner der Gemeinschaftsunterkünfte müssen 

möglichst zeitnah in die Anschlussunterbringung überführt werden. Dieses Ziel soll in enger 

Kooperation mit den Kreiskommunen umgesetzt werden.  
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10. KLIMASCHUTZ UND KLIMAWANDELANPASSUNG 

LEITGEDANKE 

Der Landkreis Göppingen hat 2023 - unter Berücksichtigung aller Städte und Gemein-

den im Kreis - das Integrierte Klimaschutzkonzept inkl. Maßnahmenkatalog aus dem 

Jahr 2013 fortgeschrieben. Dieses hilft, die Aktivitäten zur Energieeinsparung und re-

generativen Energieerzeugung in einer Gesamtstrategie zu bündeln, um so die Treib-

hausgasemissionen im Landkreis systematisch zu mindern. Am 14. Juli 2023 hat es der 

Kreistag gemeinsam mit dem Klimaschutzziel „Klimaneutraler Landkreis 2040“ verab-

schiedet und die Verwaltung mit der Realisierung sowie dem kontinuierlichen Control-

ling beauftragt (UVA BU 2023/108). In der Folge wurden aus dem Maßnahmenplan die 

priorisierten Maßnahmen weiter detailliert und im Energiepolitischen Arbeitsprogramm 

2023-2027 (EPAP) mit einem Zeitplan hinterlegt. 

Am 29. September 2020 hatte der Ausschuss für Umwelt und Verkehr einstimmig die 

Zielsetzung „Klimaneutrale Kreisverwaltung 2040“ sowie die Einstellung einer Beauf-

tragten für Klimaneutralität beschlossen (BU UVA 2020/152), die seit November 2020 an 

der Fortentwicklung und Umsetzung der Klimaschutzstrategie des Landkreises arbei-

tet. Die gemeinsam mit den Fachämtern entwickelten Maßnahmen wurden ebenso ins 

Energiepolitische Arbeitsprogramm 2023-2027 überführt. 

Seit März 2023 wird der Stabsbereich Klimaschutz und Klimawandelanpassung durch 

einen Klimaanpassungsmanager unterstützt. Auch das Schlüsselthema 10 des Land-

kreises wurde um die Klimaanpassung als Zielsetzung ergänzt. Das Klimaanpassungs-

konzept, das durch den Klimaanpassungsmanager bis Februar 2025 erstellt wird, wird 

die diesbezüglichen Maßnahmen, die bereits im EPAP enthalten sind, weiter detaillie-

ren, um eine zielgerichtete Planung und Umsetzung zu ermöglichen. 

Am 24.10.2023 wurde im Rahmen der Durchführung des European Energy Awards (eea) 

das Energiepolitische Arbeitsprogramm (EPAP) für die Jahre 2023-2027 beschlossen 

(siehe BU UVA 2023/200). Es enthält die kurz-, mittel- und langfristigen Klimaschutz-

maßnahmen aus dem fortgeschriebenen Integrierten Klimaschutzkonzept des Land-

kreises, hinterlegt mit einem Zeitplan, und dient somit als Arbeitsgrundlage für alle Ak-

tivitäten des Stabsbereichs Klimaschutz und Klimawandelanpassung.  

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

Die zentrale Steuerung der Klimaschutzaktivitäten wird durch einen Klimaschutzmanager 

(Vollzeitstellenäquivalent) realisiert, der beim Umweltschutzamt im Stabsbereich Klimaschutz 

und Klimawandelanpassung angegliedert ist. Am 29. September 2020 hat der Ausschuss für 

Umwelt und Verkehr des Kreistags der Weiterführung der Stelle der Beauftragten für Kli-

maneutralität (Vollzeitstellenäquivalent) einstimmig zugestimmt (BU UVA 2020/152). Die Per-

sonalstelle wird zu 65 Prozent durch das Landesförderprogramm Klimaschutz-Plus gefördert. 

Darüber hinaus hat der Ausschuss für Umwelt und Verkehr des Kreistags die Fortführung der 

Stelle für Klimafolgenanpassung (Vollzeitstellenäquivalent) unterstützt (BU UVA 2022/130). 

Die bisherige Förderung als Projektstelle (zu 80 Prozent durch das Bundesministerium für Um-

welt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz gefördert) soll für weitere drei 

Jahre beantragt werden. 
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ZIELE/STRATEGIEN IM LANDKREIS GÖPPINGEN (Verantwortung im Umweltschutzamt, 

weitere klimaschutzrelevante Projekte aus dem EPAP werden durch das BKK, die Ämter 11, 

24, AWB, 31, 32, 33, 55 sowie die Energieagentur durchgeführt.) 

Klimaneutraler Landkreis 2040 - Fortgeschriebenes Integriertes Klimaschutzkonzept 

Am 14. Juli 2023 hat der Kreistag auf Empfehlung das Klimaschutzziel „Klimaneutraler Land-

kreis 2040“ verabschiedet. Hierzu soll der Energiebedarf gegenüber 2019 um 39 Prozent re-

duziert und der restliche Bedarf durch regionale regenerative Energien gedeckt werden. 

Grundlage hierfür ist eine regelmäßige CO2-Bilanzierung und Evaluierung der Klimaschutzak-

tivitäten, die zuletzt im Rahmen der Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes für 

den Kreis und alle Städte und Gemeinden für das Bilanzjahr 2019 vorgenommen wurden. 

Auch die Kommunen haben im Sommer 2023 ihre kommunalspezifischen Klimaschutzsteck-

briefe erhalten und können diese nutzen, ihre Klimaschutzaktivitäten zielgerichtet zu planen. 

Die mit dem Energiepolitischen Arbeitsprogramm 2023-2027 beschlossenen Maßnahmen 

werden nun vom Stabsbereich Klimaschutz und Klimawandelanpassung und durch die Ener-

gieagentur Landkreis Göppingen gGmbH sukzessive abgearbeitet.  

Klimaschutzpakt und Zielsetzung „Klimaneutrale Kreisverwaltung 2040“ 

Die Umsetzung der Klimaschutzziele auf kommunaler Ebene ist ein zentraler Baustein für das 

Erreichen der Klimaschutzziele des Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetzes Ba-

den-Württemberg, welches am 23.07.2013 verabschiedet, in den Jahren 2020/2021 umfas-

send weiterentwickelt wurde und im Frühjahr 2023 erneut verabschiedet wurde. Die Landes-

regierung und die kommunalen Landesverbände haben Ende 2015 den „Klimaschutzpakt Ba-

den-Württemberg“ geschlossen. Im Klimaschutzpakt bekennen sich die Parteien zur Vorbild-

wirkung der öffentlichen Hand beim Klimaschutz und zu den Zielen des Klimaschutz- und Kli-

mawandelanpassungsgesetz (KlimaG BW). Der Landkreis Göppingen hat den Klimaschutz-

pakt sowie alle fortlaufenden Novellierungen unterzeichnet. Der Klimaschutzpakt enthält unter 

anderem die Zielvereinbarung der Klimaneutralen Kreisverwaltung.  

Die Beauftragte für Klimaneutralität hat im November 2021 ihre Tätigkeit aufgenommen. Sie 

berät die Fachämter zu allen Fragen der Klimaneutralität – besonders im Bereich der Liegen-

schaften und bei der innerbetrieblichen Mobilität. Außerdem ist sie zuständig für die Sensibili-

sierung und Beteiligung der Mitarbeiterschaft. Im Frühjahr 2023 wurde die erste CO2-Bilanz 

der Verwaltung dem Ausschuss für Umwelt und Verkehr vorgestellt (BU UVA 2023/042).  

Die Bilanz hat wie zu erwarten aufgezeigt, dass es noch viel Handlungsbedarf gibt, insbeson-

dere im Liegenschaftsbereich oder auch bei der innerbetrieblichen Mobilität. Darauf aufbauend 

wurden in den vergangenen Monaten in enger Abstimmung mit den betroffenen Fachämtern 

Maßnahmen entwickelt, die dazu beitragen, den vorgegeben Zielpfad zur Klimaneutralität zu 

beschreiten. Es handelt sich dabei sowohl um strategische als auch operative Maßnahmen. 

Die Maßnahmen wurden in das gesamte Energiepolitische Arbeitsprogramm des Landkreises 

2023-2027 überführt. Im nächsten Schritt werden die Details, insbesondere der neu geplanten 

Maßnahmen, in Steckbriefen aufgearbeitet und mit einer CO2-Minderungsquote hinterlegt. 

Dies ist wichtig, um die Einhaltung des vorgegebenen Zielpfades zur Klimaneutralität zu ge-

währleisten. Der Zielpfad gibt vor, dass jedes Jahr circa 12 – 15 Prozent der Treibhausgase 

im Vergleich zum Vorjahr eingespart werden müssen, um die Klimaneutralität zu erreichen. 

Die enge Zusammenarbeit mit der Energieagentur hierzu ist unerlässlich. 
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Fortführung und Ausbau der Energieagentur 

Überblick 

Die Energieagentur Landkreis Göppingen gGmbH (EA LKGP) wurde 2010 als gemeinnützige 

Tochtergesellschaft des Landkreises Göppingen gegründet. Sie dient als zentrale Anlaufstelle 

für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und den Ausbau erneuerbarer Energien. Das Team aus 9 Mit-

arbeitenden (entsprechend 7,9 Vollzeitäquivalenten) unterstützt Bürger*innen, Kommunen, 

Bildungseinrichtungen und Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Die Agentur bietet 

unabhängige und individuelle Beratung, informiert und sensibilisiert zu Energie- und Klima-

schutzthemen. 

Aufgaben und Zielsetzung 

Die Energieagentur Landkreis Göppingen gGmbH agiert als operativer Arm zur Umsetzung 

vielfältiger Klimaschutzmaßnahmen. Die Energieagentur führt zahlreiche Aktivitäten im Land-

kreis durch, die sich seit ihrer Gründung im Energie- und Klimaschutz bewährt haben. Beson-

ders hervorzuheben ist ihre Rolle bei der Umsetzung zentraler Maßnahmen aus der Fort-

schreibung des integrierten Klimaschutzkonzeptes, wodurch sie einen wesentlichen Beitrag 

zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040 leistet. 

Fachliche Kompetenz und Erfahrungen 

Seit ihrer Gründung hat die Energieagentur Landkreis Göppingen ein umfassendes Netzwerk 

mit lokalen Akteuren im Bereich Energie und Nachhaltigkeit aufgebaut, darunter Energiebera-

tende, Ingenieure, Architekten, Handwerker*innen und Innungen. Sie verfügt über langjährige 

Erfahrung in der Beratung von Kommunen, Unternehmen, Organisationen und Bürger*innen 

zu allen klimaschutzrelevanten Themen. Bekannt für ihre unabhängige und ganzheitliche Be-

ratung, hat die Agentur in zahlreichen Projekten erfolgreich mit einem breiten Netzwerk von 

Partnern zusammengearbeitet. 

Dienstleistungsangebot 

Die Energieagentur Landkreis Göppingen (EA LKGP) bietet eine breite Palette an Dienstleis-

tungen und Projekten an, die darauf abzielen, Energieeffizienz und Klimaschutz im Landkreis 

zu fördern. Ihr Angebot umfasst Beratungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen, Schulprojekte, 

Fortbildungen sowie spezifische Unterstützungsleistungen für Städte, Gemeinden und Unter-

nehmen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Erreichung der Klimaneutralität bis 2040 im Land-

kreis Göppingen. 

Kooperationen und Beratungen 

 Verbraucherzentrale: In Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale bietet die EA 

LKGP Initialberatungen zu Heizung, Energieeffizienz, Solar und Gebäudethemen an und 

unterstützt Weiterbildungen. Zudem werden Vor-Ort-Checks zu verschiedenen Ener-

giethemen wie Heizung, Gebäudedämmung und Solarenergie durchgeführt. 

 Informationsveranstaltungen: Die EA LKGP informiert Bürger*innen durch Veranstaltun-

gen über Energieeffizienz, Fördermöglichkeiten, energetische Gebäudesanierung und 

nachhaltige Energieanwendungen. 
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Kommunale Projekte 

 Kommunale Wärmeplanung (Region Stuttgart Ost, 2021-2024): Die EA LKGP unterstützt 

35 freiwillige Kommunen sowie 3 verpflichtete Kommunen bei der Erstellung ihrer kommu-

nalen Wärmepläne. Sie begleitet die Kommunen durch den gesamten Prozess der Wär-

meplanung und unterstützt auch bei der Umsetzung der Maßnahmen nach Abschluss der 

Pläne. 

 Klimaschutz-Plus: Seit 2021 setzt die EA LKGP Maßnahmen zur Wärmewende im Ge-

bäudesektor um, inklusive Informationsveranstaltungen und thematischen Kampagnen wie 

Energiekarawanen für Bürger*innen, Unternehmen und Kommunen. 

 European Energy Award: Die EA LKGP unterstützt Städte und Gemeinden im Landkreis 

bei der Teilnahme am European Energy Award. 

 Quartierskonzepte: Die EA LKGP steuert Projekte zur energetischen Sanierung von 

Quartieren, inklusive Projektmanagement, Sensibilisierung und Beratung. 

 Klimawerkstätten: Gemeinsam mit den Kommunen führt die EA LKGP Klimaschutz-

Werkstätten durch. 

 Klimaneutrale Kommunalverwaltung: Die EA LKGP unterstützt die Kommunen als kom-

petenter Ansprechpartner auf ihrem Weg zur klimaneutralen Kommunalverwaltung, z. B. 

im Rahmen der geförderten Fokusberatung. 

 Sanierungsfahrpläne: Erstellung von individuellen Sanierungsfahrplänen für kommunale 

Liegenschaften. 

Weitere Projekte und Initiativen: 

 PV-Initiative Region Stuttgart: Die EA LKGP setzt als lokaler Akteur PV-Projekte im 

Landkreis Göppingen um und bietet Beratungsleistungen an. Unternehmen und Kommu-

nen werden neutral zum Thema Photovoltaik sensibilisiert und beraten. Durch diese Bera-

tungen und Vor-Ort-Checks werden die vorhandenen ökologischen und wirtschaftlichen 

Potenziale einer PV-Installation aufgezeigt. 

 Schul- und Kitaprojekte: Die EA LKGP führt unterschiedliche vom Land Baden-Württem-

berg geförderte Projekte in Schulen und Kindertageseinrichtungen im Landkreis durch. 

Dazu gehören „Stand-By“-Projekte, bei denen die Themen Energie und Klimaschutz ge-

meinsam mit Schüler*innen und Vorschüler*innen in mehreren Unterrichtseinheiten erar-

beitet werden. 

 HyStarter-Projekt und Wasserstoffkompetenzstelle: Die EA LKGP initiierte das HyStar-

ter-Projekt zur Potenzialanalyse von Wasserstoff im Landkreis Göppingen (2022-2023). 

Als Weiterführung wurde eine Kompetenzstelle Wasserstoff im Landkreis eingerichtet. 

 IKK-Maßnahmen: Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept 

(IKK) des Landkreises Göppingen, einschließlich Klimawerkstätten, PV- und Sanierungs-

kampagnen, Erstellung von Gebäudesteckbriefen und Sanierungsfahrplänen, Beratungs-

stelle PV-Freiflächenanlagen. 
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Netzwerke und Schulungen: 

 Aktivitäten im iEnEff-Netzwerk: Die EA LKGP vernetzt Multiplikatoren aus dem Land-

kreis, berät Unternehmen zu Energieeffizienzmaßnahmen und präsentiert Best-Practice-

Beispiele. Das iEnEff-Netzwerk bietet kompetente Ansprechpartner und Wissensaus-

tausch für KMU und Gewerbekunden. 

 Beraterschulungen: Die EA LKGP bildet Berater*innen in den Bereichen Energieeffizi-

enz, erneuerbare Energien und nachhaltige Gebäudeplanung weiter. 

Öffentlichkeitsarbeit und Weiterbildung:  

 Regelmäßige Beteiligung an Messen und Handwerkertagen sowie Wanderausstel-

lung in den Kommunen im Landkreis: Um über Projekte und Dienstleistungen zu infor-

mieren und sich mit anderen Akteuren zu vernetzen. 

 Regelmäßige Fortbildungen und Schulungen: Die EA LKGP organisiert und führt regel-

mäßig Fortbildungen und Schulungen für lokale Akteure durch, um deren Fachwissen zu 

erweitern und sie in Energieeffizienz und erneuerbaren Energien zu schulen. Dazu gehö-

ren auch regelmäßige Hausmeisterschulungen, Schulungen für kommunale Mitarbeitende 

und Informationsveranstaltungen für Bürger*innen. 

 Öffentlichkeitsarbeit: Die Unterstützungs- und Beratungsangebote der Energieagentur 

werden durch umfassende Öffentlichkeitsarbeit flankiert, einschließlich Berichterstattun-

gen in lokalen Medien (Print und TV), Nutzung von Social-Media-Kanälen und einer Wan-

derausstellung, die regelmäßig an verschiedenen Orten im Landkreis Station macht. 

Eine Übersicht der Leistungen und Erfahrungen ist im Folgenden dargestellt: 

Für Kommunen: 

 

Für Bürger*innen: 

 

Projekte/ Veranstaltun-

gen für weitere Zielgrup-

pen: 

- European Energy Award für 5 

Kommunen 

- Klimaneutrale Kommunalver-

waltung – CO2-Bilanzierung 

und CO2-Minderungsfahrplan 

- Quartierskonzept 

- Erstellung Sanierungsfahrpläne 

für Nichtwohngebäude 

- Erarbeitung von Vorlagen und 

Leitlinien für Kommunen 

- Beratungsstelle kommunale 

Wärmeplanung 

- Kommunales Energiemanage-

ment 

- Klimawerkstätte 

- Wärmewendeprojekt 

- Informationsveranstaltungen 

und Gemeinderatssitzungen 

- PV-Initiative 

- Energieberatung 

- Energiekarawa-

nen 

- Vortragsreihen 

 

 

 

- Wasserstoffprojekt 

- Schul- und Kitaprojekte 

- Beraterschulungen 

- Hausmeisterschulun-

gen 
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- Netzwerktreffen 

- PV-Kampagne 

- Sanierungskampagne 

 

Leitstern Energieeffizienz 

Seit 2014 beteiligt sich der Landkreis Göppingen am Wettbewerb Leitstern Energieeffizienz. 

In diesem Wettbewerb zeichnet das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Ba-

den-Württemberg alle zwei Jahre Stadt- und Landkreise für ihr besonderes Engagement im 

Bereich Energieeffizienz aus. Der Landkreis hat sich seither bei jedem Wettbewerb unter den 

Besten platziert: 

2014: 1. Platz  

2016: 3. Platz  

2018: 1. Platz  

2020: 2. Platz  

2022: 1. Platz  

Die Wettbewerbsunterlagen für das Jahr 2023/2024 wurden eingereicht – der Gewinner wird 

im Frühjahr 2025 bekannt gegeben.  

Durchführung des European Energy Awards (eea) 

Der eea ist ein Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahren zur umsetzungsorientier-

ten Energiepolitik in Kommunen und Kreisen. Mithilfe des Programms soll der Klimaschutz 

langfristig in der Verwaltung verankert werden. Der Landkreis wurde bereits im Oktober des 

Jahres 2015 öffentlichkeitswirksam mit dem eea zertifiziert. Im Dezember 2019 erzielte er 

beim externen Re-Audit ein Ergebnis von 71,4 Prozent (Stand 2015: 69 Prozent). Die Aus-

wertung des internen Audits im November 2021 zeigt eine weitere Steigerung um 2,4 Pro-

zent. Die Bewertungsrichtlinien für den eea wurden im Jahr 2022 verschärft und der Land-

kreis wurde danach auf unter 70% abgewertet. Im November 2023 konnten die verlorenen 

Prozentpunkte aber fast wieder aufgeholt werden. Der Landkreis wurde erfolgreich mit 

72,5% re-auditiert.   

Der Landkreis Göppingen durfte im Jahr 2024 zudem Gastgeber der Preisverleihung sein 

und erstellte in dem Zuge ein Video (https://www.youtube.com/watch?v=csd53h9BLjs) über 

seine Klimaschutzmaßnahmen, das im Weiteren für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet wird.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=csd53h9BLjs
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Klimaschutzbeirat 

Der Landkreis hat am 8. Oktober 2014 den Klimaschutzbeirat mit 25 Vertreterinnen und Ver-

tretern aus Wirtschaft, Medien, Wissenschaft und Politik gegründet. Das Gremium wirkt als 

Informationsgremium und Multiplikator und tagt hierzu halbjährig, verbunden mit Fachexkursi-

onen. Der Klimaschutzbeirat ist als Expertengremium in die Fortschreibung des Integrierten 

Klimaschutzkonzeptes eingebunden und gibt Empfehlungen bspw. zu Klimaschutzzielsetzun-

gen für den Ausschuss für Umwelt und Verkehr. 2024 soll der Klimaschutzbeirat erweitert wer-

den, um auch das Thema Klimawandelanpassung abzudecken. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Für einen einheitlichen Auftritt der Klimaschutzaktivitäten hat der Land-

kreis eine Klimaschutz-Dachmarke erarbeitet. Kampagnen (z. B. 

Klimahelden), Wettbewerbe (z. B. Stadtradeln), Veranstaltungen (z. B. 

Plant for the Planet, Tag des Handwerks und der Energie) und Ausstel-

lungen (z. B. Wanderausstellung) tragen zur weiteren Bewusstseinsbildung bei.  

Die erste Anlaufstelle für Bürger*innen mit einem Interesse an Klimaschutzthemen und wie 

diese im eigenen Umfeld angegangen werden können, ist die gemeinsame Homepage mit der 

Energieagentur: www.klimaschutz-goeppingen.de.  

Dieses Angebot wurde im Frühjahr 2020 um die breit angelegte Klima-

schutzkampagne TEAM KLIMA erweitert, mit der Zielsetzung, die Öf-

fentlichkeitsarbeit näher an die Bürgerschaft zu bringen und noch ef-

fektiver zu machen. Dadurch soll die breite Bürgerschaft angespro-

chen werden, insbesondere durch die Darstellung von Klimahelden: 

Unternehmen, Kommunen, Bürger*Innen und Initiativen stellen sich vor und geben einen Ein-

blick in ihre Klimaschutzmaßnahmen. Sie ermöglichen so einen Zugriff auf weit gefächerte und 

niederschwellige Best-Practice-Beispiele. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Tipps 

und Tricks zu klimafreundlichem Verhalten, sowie einen CO2-Rechner, mit dem in einfachen 

Schritten der eigene CO2-Fußabdruck berechnet und Verhaltensänderungen in ihrer Auswir-

kung auf den Fußabdruck simuliert werden können. 

Die Energieagentur und der Stabsbereich Klimaschutz und Klimawandelanpassung haben 

eine auf den Landkreis zugeschnittene Wanderausstellung über Klimaschutzaktivitäten und 

Beratungsangebote erarbeitet, die Interessenten zur Verfügung steht. Diese wurde bereits von 

zahlreichen Kommunen in Anspruch genommen und ist weiterhin im Umlauf. Der Stabsbereich 

bedient zudem die sozialen Medien des Landratsamtes, um die Themen Klimaschutz und Kli-

mawandelanpassung weithin in die Bürgerschaft zu tragen.  

Vereine 

Vereine haben eine große Vorbildwirkung. Zudem haben deren Einrichtungen großes Einspar-

potential bei Strom und Wärme, denn oftmals sind Vereinsheime in einem schlechten energe-

tischen Zustand. Um Hemmnisse gegenüber Einsparungs- bzw. Klimaschutzmaßnahmen ab-

zubauen, werden gezielt Veranstaltungen für Vereine in Kooperation mit der Energieagentur 

angeboten, zu allgemeinen und spezifischen Klimaschutzthemen.  

 

 

http://www.klimaschutz-goeppingen.de/
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Jugendliche 

Die junge Zielgruppe für den Klimaschutz mitzunehmen ist besonders notwendig für eine zu-

künftige klimafreundliche Entwicklung. Dazu bietet die Energieagentur verschiedene Work-

shops bereits ab dem KiTa-Alter an und informiert Schulabgänger über Berufsmöglichkeiten 

im Klimaschutz, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Zusätzlich sollen die Jugend-

lichen vermehrt über die sozialen Medien abgeholt werden und zu eigenem Einsatz motiviert 

werden. Jährlich findet außerdem die Klimaschutzakademie Plant-for-the-Planet statt, bei der 

Kinder im Alter von 9-14 Jahren zu Klimabotschafter*innen ausgebildet werden. Ergänzend 

dazu wird ein auserwähltes Waldstück mit den Kindern klimaresistent aufgeforstet.  

Geplant werden Kochkurse in Jugendhäusern. Gemeinsam werden klimafreundliche Ge-

richte zubereitet und über saisonale, regionale und ökologisch produzierte Lebensmittel in-

formiert. 

Sensibilisierung und Schulung  

Seit dem Jahr 2014 können alle kommunalen Hausmeister*innen im Landkreis an einer jährli-

chen Schulung teilnehmen (Durchführung in Zusammenarbeit mit der Energieagentur). Dar-

über hinaus werden den Beschäftigten regelmäßig Schulungen angeboten (z. B. nachhaltige 

Beschaffung, Klimaschutz-Fördermittel). Als neu gewonnene Zielgruppe werden ab 2025 auch 

Hausmeister*innen (oder dafür Zuständige) der Sportvereine im Kreis angesprochen. 

Initiative EnergieEffizienz für Unternehmen Landkreis Göppingen (iEnEff) 

Seit Beginn des Jahres 2014 steht den Unternehmen des Landkreises ein neutraler Ansprech-

partner in Sachen Energieeinsparung und Effizienzsteigerung zur Seite. Das Bündnis aus re-

gionalen Institutionen, Hochschulen und Unternehmen berät Firmen neutral und umfassend. 

Weitere Informationen unter www.ieneff.de. 

Ausbau der Windenergie 

Beim Ausbau der erneuerbaren Energien im Landkreis Göppingen kommt der Windkraft 

grundsätzlich eine tragende Rolle zu. Der Landkreis Göppingen verfügt aktuell über einen Be-

stand von 55 Windkraftanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von rund 124 Megawatt 

(MW).  

Beim Landratsamt Göppingen sind derzeit immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfah-

ren für folgende geplante Windkraftanlagen anhängig: 

Name / Gemarkung Anzahl Windkraftanlagen Gesamtleistung MW 

Böhmenkirch-Schnittlingen (GP-10) 2 6,6 

Wiesensteig, Raller (GP-25) 2 13,6 

Wangen / Oberberken (GP-03) 4 28,8 

 

Zwei weitere Anträge auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung im Bereich des bestehen-

den Windparks Drackenstein (GP-26) liegen vor. Hier steht noch eine detaillierte Prüfung aus. 

http://www.ieneff.de/
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Das im Juni 2020 genehmigte Windenergie-Forschungstestfeld des Zentrums für Sonnenener-

gie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) wurde am 15.09.2023 offiziell im 

Beisein von Herrn Ministerpräsident Kretschmann eröffnet. 

Die Suche nach Standorten für Windkraftanlagen ist schon aufgrund ihrer Dimension nicht 

einfach. Dies gilt für die Region Stuttgart mit einer hohen Bevölkerungs- und Siedlungsdichte 

in besonderem Maße. Denn dort werden auch zukünftig Flächen für Wohnen, Arbeiten und 

Infrastruktur benötigt, aber auch für Landwirtschaft, Erholung, ökologische Funktionen und 

nicht zuletzt für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. 

Regionalplanung soll hier notwendige Prioritäten setzen. Dementsprechend zählt es zu den 

gesetzlichen Pflichten des Verbands Region Stuttgart, auch Flächen für die Nutzung erneuer-

barer Energien auszuweisen. Dazu wurde eine entsprechende Teilfortschreibung des Regio-

nalplans eingeleitet. In dieser sollen Vorranggebiete für die Nutzung der Windenergie festge-

legt werden. Gesetzlich vorgegeben ist dabei eine Ausweisung von mindestens 1,8 % der 

Regionsfläche als Vorranggebiet für Windkraftanlagen. 

Die Regionalversammlung hat am 25.10.2023 die Offenlage des Planentwurfs beschlossen. 

Diese fand vom 02.11.2023 bis 02.02.2024 statt. Die entsprechenden Planunterlagen konnten 

in den Landratsämtern, bei der Stadt Stuttgart sowie in der Geschäftsstelle des Verbands Re-

gion Stuttgart öffentlich eingesehen werden und sind nach wie vor digital verfügbar. Über den 

Umfang und die Inhalte des Planentwurfs informierte der Verband Region Stuttgart zusätzlich 

im Rahmen von sieben Veranstaltungen. 

Die Städte und Gemeinden, Fachbehörden, Verbände und sonstige Träger öffentlicher Be-

lange sowie die Öffentlichkeit hatten bis zum 2. Februar die Gelegenheit, Stellungnahmen ab-

zugeben. Jede eingegangene Stellungnahme wird vom Verband Region Stuttgart gesichtet 

und entsprechend der aufgebrachten Aspekte und Informationen bearbeitet und anschließend 

in die Abwägung der Regionalversammlung eingebracht. Die Anregungen in den Stellungnah-

men werden nach Abschluss des Verfahrens beantwortet.  

Mit einer zweiten Offenlage eines fortgeschriebenen Planentwurfs wird noch im Jahr 2024 ge-

rechnet. Das Teilfortschreibungsverfahren zur Ausweisung von Vorranggebieten für regional-

bedeutsame Windkraftanlagen soll bis Herbst 2025 abgeschlossen sein. Nach Abschluss des 

regionalplanerischen Verfahrens ist von einer deutlichen Zunahme von immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen auszugehen. 
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Klimawandelanpassung 

Das Klima im Landkreis Göppingen wandelt sich. Dies hat einen nicht zu vernachlässigenden 

Einfluss auf die Gesundheit der Bevölkerung, das Vorkommen von lokalen Extremwetterereig-

nissen sowie auf die Vegetation und Biodiversität im Kreis.  

Die Stelle des Klimaanpassungsmanagers soll das Thema im Landkreis proaktiv positionieren, 

integrieren und strukturieren. Nach einer zweijährigen Projektphase (bis Februar 2025) soll 

dem Kreistag ein Klimaanpassungskonzept für den Landkreis Göppingen zum Beschluss vor-

gelegt werden. Im Rahmen des Klimaanpassungskonzeptes werden die eigenen Fachämter 

und die kreiseigenen Liegenschaften sowie der Landkreis als Gesamtheit betrachtet und Maß-

nahmen definiert, die den Auswirkungen und Risiken des Klimawandels begegnen sollen. 

Diese Maßnahmen sollen bei Verabschiedung des Konzeptes sukzessive umgesetzt werden. 

Im Mai 2024 wurde der Stabsbereich mit der Ausarbeitung des Antrags auf Anschlussförde-

rung des Vorhabens um weitere drei Jahre beauftragt (BU UVA 2024/081).  

Klimaanpassungskonzept 

Ein Teil des sich in der Erstellung befindenden Klimaanpassungskonzeptes (KLAK) ist eine 

systematische Innenbetrachtung der Landkreisverwaltung. Hierfür wurden in zwei Veranstal-

tungen zuerst die Ergebnisse der Klimaanalyse für den Landkreis vorgestellt und anschließend 

die Betroffenheiten der einzelnen Fachämter herausgearbeitet. Darauf aufbauend wurden in 

einem zweiten Workshop Maßnahmen identifiziert, die genau diese Betroffenheiten adressie-

ren. Daraus entstanden ist ein Maßnahmenkatalog, der mit einem zeitlichen und finanziellen 

Rahmen hinterlegt und gemeinsam mit dem Klimaanpassungskonzept im Jahr 2025 verab-

schiedet werden soll.  

Die Veranstaltungen zu Betroffenheiten und Maßnahmenentwicklung wurden ebenso mit 

Kreiskommunen durchgeführt. Nachdem alle Kreiskommunen eingeladen wurden, haben sich 

insgesamt elf Städte und Gemeinden in insgesamt acht Workshops an dem Prozess beteiligt. 

Das Ergebnis hieraus ist nicht nur der Aufbau eines tragfähigen Netzwerkes, sondern auch ein 

Maßnahmenkatalog für jede Kommune, welche vom eigenen Gremium weiterentwickelt und 

verabschiedet werden kann.  

Biodiversität 

Schon heute sind Auswirkungen auf die Artenvielfalt zu beobachten, und der Verlust von Arten 

oder die Einwanderung bisher nicht heimischer Arten wird sich im Zuge des Klimawandels 

noch verstärken. Die auch im Landkreis zu beobachtende Arealverschiebung von Habitaten 

gilt als fester Indikator für den Klimawandel. Dieser bedroht in zunehmendem Maße die Natur- 

und Kulturlandschaft im Kreis. Während die Klimaanpassung nicht zu den Pflichtaufgaben der 

Verwaltung als Untere Staatliche Verwaltungsbehörde gehört, sind Biodiversität und Arten-

schutz sowie der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen bereits in zahlreichen Bereichen 

des Verwaltungshandeln integriert. Insbesondere die Themen Biodiversität und Artenschutz 

sind in den Arbeitsbereichen Landwirtschaft, Forst, Gewässer- und Naturschutz, mit viel Er-

fahrung und fundiert auf europäischen und nationalen Gesetzesvorgaben als Aufgaben etab-

liert. Gleiches gilt für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Landschaftser-

haltungsverband (LEV) Kreis Göppingen e.V., der die Koordination, Organisation und Beglei-

tung der Landschaftspflege im Kreis übernimmt.  
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Es wird darauf hingewiesen, dass viele Bereiche, in denen das Landratsamt als Untere Ver-

waltungsbehörde tätig ist, mit dem Regierungspräsidium Stuttgart Zielvereinbarungen abge-

schlossen hat. Sofern diese im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und der Klimawandelan-

passung in Zusammenhang stehen, werden diese in das Klimaanpassungskonzept integriert 

werden (z.B. Verkehrssicherung im Wald bei Waldschäden durch die Klimawandelfolgen, Ar-

beitsschutz der MitarbeiterInnen, v.a. vor zunehmender extremer Hitze, Beratung von Pla-

nungsbüros bzgl. Bebauung sensibler Bereiche, Durchgrünung, standortgerechter, heimischer 

Gehölze). 
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11. ABFALLWIRTSCHAFT 

 

LEITGEDANKE 

Seit dem Jahr 2018 beschäftigte sich der Umwelt- und Verkehrsausschuss im Rahmen 

der Fortentwicklung des Schlüsselthemas Abfallwirtschaft immer wieder mit der Fort-

schreibung des bestehenden Sammel- und Gebührenkonzeptes. Der Kreistag be-

schloss am 22.03.2019 eine Vielzahl relevanter Einzelmaßnahmen, die alle auf einen 

Neustart zum 01.01.2022 ausgerichtet waren. Herzstück war die Einführung eines 60 l-

Restmüllbehälters sowie einer leerungsabhängigen Behältergebühr mittels eines Iden-

tifikationssystems mit elektronischem Chip an den Restmülltonnen. 

Die wichtigsten Dienstleistungen, wie beispielsweise zur Gefäßbestellung und den di-

versen Sammelleistungen wurden im Jahr 2020 ausgeschrieben und vergeben. Im Früh-

jahr 2021 startete eine intensive Öffentlichkeitskampagne zu den Auswirkungen des 

neuen Sammel- und Gebührenkonzeptes. Dabei wurden unter anderem die Haushalte 

und Gewerbebetriebe befragt, welche Tonnengröße sie künftig nutzen möchten. Nicht 

zuletzt wegen der damit verbundenen Auswirkungen auf die Gebührenhöhe entschie-

den sich mehr als 60 Prozent aller Befragten für die künftig kleinste Restmülltonne.  

Ab Oktober 2021 wurden die neuen Gefäße vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkrei-

ses den Haushalten und Gewerbebetrieben zur Verfügung gestellt. Die bisher genutzten 

Tonnen konnten Anfang 2022 dem Landkreis zur hochwertigen Verwertung überlassen 

werden. 

Nachdem auf Initiative des Landkreises Göppingen die rechtlichen Grundlagen auf Lan-

desebene angepasst wurden, wonach es seit dem Jahr 2021 zulässig ist, Aufwendun-

gen zur getrennten Bioabfallentsorgung in die Jahresgebühr einzurechnen, wurden be-

reits zum 01.01.2021 60 Biobeutel pro Jahr und Haushalt ohne zusätzliche Gebühr an 

die Haushalte ausgegeben. Ziel war es, die gesammelte Menge an Küchenabfällen zu 

steigern, um das Sammelziel für 2022 mit jährlich 25 Kilogramm pro Person zu errei-

chen. Mit 43 Kilogramm pro Einwohner wurde dieses Ziel erfreulicherweise deutlich 

übertroffen. 

Eine breite Mehrheit des Kreistages hat im Jahr 2018 im Zusammenhang mit der fünften 

Änderung des Entsorgungsvertrages über die thermische Verwertung der Restabfälle 

im Müllheizkraftwerks Göppingen die Betriebsleitung beauftragt, die Möglichkeiten ei-

ner vorzeitigen Vertragskündigung, verbunden mit der Rekommunalisierung der Ver-

brennungsanlage, zu prüfen. Die dazu eingesetzte Arbeitsgruppe des Kreistages hat 

sich daraufhin unter der Moderation eines erfahrenen Beratungsbüros zweimal getrof-

fen und die hierbei relevanten Aspekte näher beleuchtet. Der Gutachterbericht vom 

16.09.2020 wurde in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Verkehr 

vom 01.12.2021 (Webkonferenz mit Livestream ins Internet) beraten und zur Kenntnis 

genommen. Ebenfalls in dieser Sitzung hat der Ausschuss bzgl. der im Verfahren beab-

sichtigten Bürgerinformation beschlossen:  

„Die Betriebsleitung wird beauftragt, unter besonderer Berücksichtigung des Corona 

bedingt notwendigen Infektionsschutzes eine Informationsveranstaltung für die Öffent-

lichkeit durchzuführen, möglichst in Präsenz. Dabei ist eine angemessene Bürgerbetei-

ligung zu berücksichtigen.“  
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Um diesem Beschluss Rechnung zu tragen, fand am 17.10.2022 eine Bürgerinformati-

onsveranstaltung statt. Nach Begrüßung und einem Kurzüberblick über das bisherige 

Verfahren durch Landrat Wolff erläuterte Professor Gaßner das Prüfverfahren und die 

Ergebnisse der Arbeitsgruppe Rekommunalisierung. Betriebsleiter Kuhn würdigte 

diese Ergebnisse in Bezug auf das seit dem 01.01.2022 im Landkreis Göppingen gel-

tende neue Sammel- und Gebührenkonzept. 

Die anschließende Diskussion zeigte einmal mehr, dass abfallwirtschaftliche Themen 

im Landkreis Göppingen im Fokus des Interesses der Bevölkerung stehen. Die Arbeits-

gruppe hatte sich insbesondere an den im Rahmen der Beratungen über den fünften 

Änderungsvertrag ausgedrückten Erwartungen der Politik und der Bevölkerung an ei-

ner eventuellen Rekommunalisierung des Müllheizkraftwerks orientiert. Hierbei ging es 

in der Bürgerinformation um umweltpolitische Aspekte wie Anlagentechnik und Schad-

stoffreduktion, Reduzierung der Durchsatzmenge und Abfallvermeidung, um finanzielle 

Aspekte wie Gebührenstabilität und Möglichkeiten einer Gebührenreduzierung oder Ge-

winnerwirtschaftung, um Betreiberrisiken und Haushaltsrisiken. Aber auch aktuelle ge-

sellschaftspolitische Themen wie der Aspekt des chinesischen Gesellschafters der 

EEW wurden besprochen. 

Aufgrund des Komplexen Themas wurde mit Blick auf den noch in etwas Entfernung 

liegenden Kündigungszeitpunkt 30.06.2024 beschlossen, dem Thema noch Zeit zu ge-

ben und einzelne Fragen nochmals zu bewerten. Dazu gehört zum Beispiel insbeson-

dere die Frage der weiteren möglichen Fernwärmeauskoppelung aus dem MHKW. 

Hierzu wurde ein Letters of Intent am 14.02.2023 unterzeichnet. Nunmehr wurde unter 

Kenntnisnahme des Kreistages am 26.02.2024 eine Vereinbarung zwischen dem Land-

kreis GP, den Stadtwerken und der EEW sowie zum Abschluss des Wärmeliefervertra-

ges zwischen den Stadtwerken und der EEW unterzeichnet. In den folgenden Jahren 

wird dieses Thema weiterhin intensiv in den Gremien bearbeitet. 

ZIELE/STRATEGIEN IM LANDKREIS GÖPPINGEN 

Reduzierung der Restmüllmengen durch Gebührenanreize zur Abfallvermeidung bzw. –

verwertung 

Kommunale Abfallwirtschaft wird für viele Bürgerinnen und Bürger erst so richtig bei den Ab-

fallgebühren und dem Serviceangebot der Sammelsysteme erlebbar. Nachdem der Kreistag 

im Jahr 2019 die umfassende Neuerung der entsprechenden Konzepte beschlossen hat, 

wurde die Abfuhrkonzeption in Verbindung mit einem mengenabhängigen Gebührensystem 

zum 01.01.2022 umgesetzt. Die neuen Restmüllbehälter wurden ab Oktober 2021 verteilt und 

kommen seit dem 01.01.2022 zum Einsatz. Sie bestehen zu über 80 Prozent aus recycelten 

alten Abfalltonnen.  

Im zweiten Jahr der Umstellung konnte der gewünschten Effekt der Restmüllreduzierung fort-

geführt werden. Wurden im Jahr 2021 noch 193 Kilogramm Haus- und Sperrmüll pro Einwoh-

ner gesammelt, waren es im Jahr 2023 nur noch 109 Kilogramm. Damit landet der Kreis lan-

desweit auf einem guten Platz im vorderen Mittelfeld und steht deutlich besser da als der Lan-

desdurchschnitt von 132 Kilogramm Haus- und Sperrmüll pro Einwohner.  
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Ausbau der Wertstofferfassung 

In den letzten Jahren wurden bereits vielfältige Maßnahmen zur Steigerung der Wertstoffmen-

gen in die Wege geleitet. Insbesondere die Annahmepalette auf dem Wertstoffzentrum Iltis-

hofweg am Müllheizkraftwerk Göppingen wurde dabei weiter ausgebaut. 

Seither steigt auch die Menge der erfassten Wertstoffe. Der im Jahr 2023 begonnene Versuch 

zur separaten Erfassung und Verwertung von Altreifen auf dem Wertstoffzentrum Iltishofweg 

wird aufgrund des großen Zuspruchs aus der Bevölkerung dauerhaft fortgeführt. Weitere Wert-

stofffraktionen sollen künftig schrittweise vom Rest- bzw. Sperrmüll separiert werden. Vor al-

lem durch eine Getrennthaltung von belastetem Altholz (A IV-Holz) und Altreifen konnte sich 

die Tonnage der Verbrennungsabfälle weiter reduzieren lassen. 

Dem Ziel, weitere Wertstoffmengen gesondert zu erfassen, stehen die äußerst beengten Platz-

verhältnisse auf den Wertstoffzentren und Wertstoffhöfen diametral entgegen. Erfreulicher-

weise konnte mit dem Betreiber des benachbarten Müllheizkraftwerks vereinbart werden, dass 

dem Landkreis ab dem kommenden Jahr eine zusätzliche Fläche von rund 650 Quadratmetern 

für die Erweiterung des Wertstoffzentrums zur Verfügung gestellt wird. In den kommenden 

Jahrensoll die Maßnahme mit Kosten in Höhe von zirka 725.000 Euro abgeschlossen werden. 

Kritischer sind nach wie vor die Platzverhältnisse auf dem Wertstoffzentrum in Geislingen.  

Gleichwohl ist der AWB bereits seit längerem auf der Suche nach einer deutlich größeren 

Alternativfläche. Möglicherweise kann die Suche im nächsten Jahr erfolgreich abgeschlossen 

werden. Dadurch würde sich die Entsorgungssituation auch im oberen Filstal nachhaltig ver-

bessern. 

Ende 2024 soll auch der erste Interkommunale Wertstoffhof der Gemeinden Heiningen, 

Eschenbach und Gammelshausen in Heiningen in Betrieb gehen. Ziel ist auch hier eine Er-

weiterung der Annahmepalette.  

 

Steigerung der erfassten Bioabfälle  

Die im Jahr 2015 eingeführte Sammlung von Küchenabfällen mittels Biobeutel lief in den An-

fangsjahren sehr schleppend. Auch die zwischenzeitlich erfolgte 40-prozentige Reduzierung 

der Gebühren für die Biobeutel führten nicht zum erhofften Anstieg der Biomengen. Diese 

lagen fünf Jahre lang bei gerade einmal jährlich sechs Kilogramm pro Person. Aufgrund der 

intensiven Diskussion um das neue Sammel- und Gebührenkonzept stieg erstmals im Jahr 

2020 die Menge auf neun Kilogramm leicht an. 

 

Durch das neue Sammel- und Gebührenkonzept wurde ab dem Jahr 2022 das Gefäßvolumen 

beim Restmüll um rund 40 Prozent gesenkt, wodurch nicht nur alle tonnengängigen Wertstoffe, 

sondern endlich auch das Ausschleusen der Küchenabfälle nachhaltig erreicht wird. Dadurch 

wurde der vom Umweltministerium Baden-Württemberg vorgegebene Mindestwert für Kü-

chenabfälle von 25 Kilogramm pro Person im Jahr 2023 mit 43 Kilogramm deutlich überschrit-

ten.  

 

Stärkung des Bürgerservice durch Aufbau einer schlagkräftigen Abfallberatung 

Die im Jahr 2019 durchgeführte Organisationsuntersuchung im AWB ergab die Notwendigkeit, 

die bisherige Abfallberatung deutlich auszubauen. Auch vor dem Hintergrund, dass diese Auf-

gabe im Kreislaufwirtschaftsgesetz rechtlich verankert ist, hat der Ausschuss für Umwelt und 

Verkehr zugestimmt, diesen Bereich personell aufzustocken und als selbständiges Sachgebiet 

in der Abteilung Abfallwirtschaft zu führen.  
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Seither können nicht nur hilfesuchende Haushalte, sondern auch Hausverwaltungen, Städte 

und Gemeinden für ihre Liegenschaften und sonstige Institutionen umfassenden fachlichen 

Rat erhalten. 

 

Für Schulen und Kindergärten bietet der AWB seit März 2023 Lernkoffer rund um das Thema 

Abfall zum Ausleihen an. Der Kita-Lernkoffer richtet sich insbesondere an Kita-Kinder, kann 

aber auch in Förderschulen oder in der ersten oder zweiten Klasse eingesetzt werden. Der 

Schul-Lernkoffer ist vorrangig für Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klasse kon-

zipiert, je nach Lernniveau eignet er sich aber ebenso für Schulklassen älterer Jahrgänge und 

anderer Schulformen.  

 

Beide Koffer sind mit einer Handreichung für pädagogische Fachkräfte ausgestattet, die durch 

verschiedene Lerneinheiten führt und entsprechende Hintergrundinformationen zur Abfallwirt-

schaft im Kreis Göppingen gibt. Die Lernkoffer vermitteln altersgerecht viele spannende The-

men wie Mülltrennung, Abfallvermeidung, Kompostierung etc. Es gibt anschauliches Bildma-

terial, aber auch echte Gegenstände aus dem täglichen Leben. 

 

Auch der Ausbau der elektronischen Erreichbarkeit des AWB schreitet voran. Haushalte kön-

nen die Zustimmung zum SEPA-Lastschriftverfahren sowie die Bestellung von Sperrmüll- und 

Elektrogeräteabholungen online vornehmen und es steht eine Plattform für Reklamationen zur 

Verfügung. Zwischenzeitlich kann auch ein Tonnenwechsel und die Montage eines Schwer-

kraftschlosses online beantragt werden. 

 

Die Homepage des Abfallwirtschaftsbetriebs wurde in den vergangenen Jahren intensiv be-

sucht. Neben der AWB-App ist sie ein wichtiges Medium für die Bürgerinnen und Bürger, um 

sich über Abfuhrtermine, Entsorgungsmöglichkeiten und andere abfallwirtschaftliche Themen 

zu informieren. Der Internetauftritt ist allerdings in die Jahre gekommen, Datenschutz und Bar-

rierefreiheit erforderten technische Nachbesserungen, aber auch das Design entsprach nicht 

mehr dem aktuellen Styleguide. Deshalb wurde der Internetauftritt der Abfallwirtschaft überar-

beitet. Seit August 2023 präsentiert der AWB auf seiner neuen Website alle Abfallthemen klar 

strukturiert, übersichtlich und für die Nutzung per Smartphone optimiert. 
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12.  DIENSTLEISTUNGSORIENTIERTE, MODERNE KREIS-
VERWALTUNG  

 
LEITGEDANKE 

Die Landkreisverwaltung sieht sich ihrem Leitbild entsprechend als kundenorientierter 

Dienstleister und ist daher bestrebt, sich kontinuierlich als Organisation weiterzuentwi-

ckeln. Um diesem Anspruch gerecht werden zu können, gilt es in erster Linie kompe-

tente und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben bzw. zu gewinnen. Durch 

gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen werden Kompetenzen und Qualifikationen 

gestärkt. Im zunehmenden Wettbewerb auch unter den kommunalen Verwaltungen hat 

der Landkreis in den vergangenen Jahren seine Bemühungen intensiviert, als attrakti-

ver Arbeitgeber in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Eine Flexibilisierung 

der Arbeitszeit sowie eine Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben 

hierzu wesentlich beigetragen. Auch mit dem Projekt Landratsamt 2015+ konnten im 

Hinblick auf die räumliche Unterbringung zuletzt attraktive Rahmenbedingungen ge-

schaffen werden. Neben dem Hauptstandort Lorcher Str. 6 sollen nun aber auch in den 

anderen Gebäuden der Landkreisverwaltung verbesserte Standards für die Mitarbeiten-

den, Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden. 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

Im Jahre 2002 hat die Landkreisverwaltung mit dem Leitbild FILISA das Selbstverständnis als 

Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger dokumentiert. In den Handlungsfeldern „Kun-

denorientierung“, Mitarbeiterorientierung“, „Identifikation“ und „Außenwirkung“ sind Maßnah-

men beschrieben, die der Umsetzung der gesetzten Ziele in der täglichen Arbeit dienen sollen. 

Seit der Einführung des Leitbildes wird kontinuierlich an diesen Themenstellungen gearbeitet, 

dieses fortgeschrieben bzw. ergänzt. So wurde das Leitbild Ende 2015 um die Bausteine „In-

terkulturelle Öffnung“, „Familienfreundlichkeit“ und „Klimaschutz“ ergänzt sowie eine Layout-

Anpassung ans Corporate Design vorgenommen. 

ZIELE/STRATEGIEN IM LANDKREIS GÖPPINGEN 

Organisationsentwicklung im Landratsamt 

Von 2011 bis 2023 wurde auf der Basis der Potenzialanalyse der Firma IMAKA ein kontinuier-

licher Prozess zur Weiterentwicklung der Landkreisverwaltung betrieben. In mehreren Detail-

untersuchungen wurden in verschiedenen Organisationseinheiten Möglichkeiten zur Optimie-

rung der Aufgabenerfüllung erarbeitet. Größere Projekte waren die Untersuchungen der Kfz-

Zulassungsstelle, des Bauamts, Kreisprüfungsamts, Kommunalamts, Umweltschutzamts, So-

zialbereichs, Kreisjugendamts und Finanzbereichs.  

Gerade bei umfangreichen Veränderungsprojekten stellt die Umsetzung bzw. Aufarbeitung 

von Handlungsempfehlungen die größte Herausforderung dar. Teilweise können sich Umset-

zungsprojekte über mehrere Jahre erstrecken, je nach Umfang der einzelnen Maßnahme.  

Von Herbst 2018 bis Jahresende 2023 wurde ein Organisationsentwicklungsprojekt mit dem 

Schwerpunkt Gebäudemanagement im damaligen Amt für Schulen, Straßen und Gebäude-

management sowie im Kreishochbauamt durchgeführt.  
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Die Aufgabenbereiche Hochbau, Straßen sowie Gebäudemanagement wurden in einem ge-

meinsamen Amt mit zwei Abteilungen gebündelt, um Synergieeffekte bei baulichen Themen 

zu nutzen und Schnittstellen zwischen Ämtern zu reduzieren. Die Aufgabenbereiche Schulen, 

Kreismedienzentrum und Bildungsbüro (bislang in der Abteilung „Koordinierung, Planung“ im 

Kreisjugendamt angesiedelt) sind seither dem Amt für Schulen und Bildung zugeordnet. 

Das Projekt „Wandel gestalten!“ konnte somit mittlerweile abgeschlossen werden. Einzelne 

Aufgabenpakete werden als eigenständige separate Projekte weiterbearbeitet. 

Aus dem Projekt „Wandel gestalten!“ hat sich insbesondere ein Entwicklungsbedarf bei den 

Schwerpunkten „Steuern und Führen mit Zielen“ bzw. „Wirkungsorientierte Steuerung“ und 

„Einführung der eAkte“ gezeigt. Auch die Veränderungen von externen und internen Rahmen-

bedingungen führen dazu, dass Organisationsentwicklung eine Alltagsaufgabe des Landrats-

amts geworden ist. Die Organisationsentwicklung wird dabei von der Personalentwicklung be-

gleitet.  

Wirkungsorientierte Steuerung 

Im Sommer 2018 sind die Führungskräfte in das Thema „wirkungsorientierte Steuerung“ ein-

gestiegen. Wirkungsorientierte Steuerung beurteilt nicht nur die reine Leistungserstellung oder 

den Output als entscheidend, sondern insbesondere auch die angestrebte Wirkung der er-

brachten Leistung. Als wesentlicher Bestandteil für das Gelingen einer wirkungsorientierten 

Steuerung wurde die Kommunikation innerhalb der Organisationseinheiten, aber auch die Bot-

tom-Up- und Top-Down-Kommunikation im Landratsamt gesehen. 

Um den Informationsfluss zu optimieren, wurden „Steuerungsboards“ durch eine Arbeits-

gruppe entwickelt. Das Steuerungsboard ist bewusst analog und nicht digital ausgestaltet. Es 

gibt eine Grundstruktur der Themen vor, die bei Kurz-Besprechungen im Stehen („Tafel-Run-

den“) innerhalb der Organisationseinheiten angesprochen werden. Gleichzeitig bietet das 

Steuerungsboard auch ausreichend Platz für individuelle Themen auf Dezernats-, Amts- und 

Abteilungsleitungsebene. 

Wer steuern will, muss wissen, wohin die Reise geht, was die zentralen Projekte und Ziele 

sind. Um diese erreichen zu können, sind Informationen unerlässlich. Aber nicht jedwede In-

formation ist relevant, sondern nur "gute" Informationen, also Informationen, die einen auf dem 

Weg in Richtung Ziel voranbringen, mit denen also etwas "anzufangen" ist.  

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass durch die Boards die Transparenz und der Überblick 

sowie der Austausch steigen. In 2020 wurde die Arbeit mit diesem Board intensiviert und weiter 

professionalisiert, bevor die Auswirkungen der Corona-Pandemie diese Weiterentwicklung 

ausbremsten. Seit 2023 wird hieran wieder verstärkt angeknüpft. Sowohl für neue als auch für 

erfahrene Führungskräfte fanden 2024 zunächst nochmals Schulungen statt, um die Methodik 

mit den Steuerungsboards neu zu vermitteln beziehungsweise wieder in Erinnerung zu rufen. 

Weiterhin wird eine noch stärkere Verknüpfung der Boards mit Kennzahlen verfolgt. Es ist 

zudem vorgesehen, die wirkungsorientierte Steuerung auf Verwaltungsebene mit den politi-

schen Zielen zu verknüpfen. 
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Digitalisierung und IT-Sicherheit 

Die Landkreisverwaltung setzt zur Optimierung ihrer Geschäftsprozesse weiterhin aktiv auf 

Digitalisierungsmöglichkeiten. Die Vorteile ergeben sich durch das Zusammenspiel von ein-

zelnen Digitalisierungsprozessen in Summe, d.h. Digitalisierung ist eine dauerhafte Aufgabe 

und ein laufender Prozess, welcher sich mit technischen Entwicklungen und Möglichkeiten 

stets weiterentwickeln wird. 

Der Fokus liegt dabei nicht nur auf internen Prozessen, sondern auch auf den Schnittstellen 

nach außen, d.h. Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen oder Städte nehmen Dienstleistun-

gen des Landratsamts mit Unterstützung von digitalen Prozessen wahr. 

Die Einführung der E-Akte bildet dabei einen besonderen Schwerpunkt. Sie ist zentraler Dreh- 

und Angelpunkt für die Aktenverwaltung. An ihr werden Fachverfahren oder auch Portale wie 

service-bw, zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, angebunden.  

Die Vorteile von digitalen Prozessen, Homeoffice, Desksharing und mobilem Arbeiten, Video-

konferenzen und dergleichen sind in der modernen Arbeitswelt nicht mehr weg zu denken. 

Die bisherige Erfahrung zeigt, dass die Transformation in die digitale Welt im Bereich der E-

Akte einen sehr großen, aber trotzdem lohnenswerten, Aufwand mit sich bringt. Entweder sind 

Aktenstrukturen für die digitale Welt komplett zu überarbeiten oder entsprechende Software-

Schnittstellen zu Fachverfahren sind erst zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar. 

Weiter beschäftigen uns Themen wie service-bw, elektronische Kommunikationskanäle, mo-

bile Arbeitsplätze, Homeoffice, WLAN, Workflows, usw. 

Digitalisierung bedeutet aber auch einen erhöhten Anspruch an IT-Sicherheit! Bisher analoge 

Daten werden in die digitale Welt verlagert und IT-Netze müssen für den Datenaustausch und 

die Kommunikation in einem gewissen Maße geöffnet werden.  

Mit diesen Entwicklungen einhergehend ist jedoch auch ein starker Anstieg an Cyberkrimina-

lität zu verzeichnen. Ransomware-Angriffe, also Lösegeldforderungen für zuvor verschlüsselte 

Daten, sind leider zum internationalen „Geschäftsmodell“ geworden. Dabei sind, neben der 

Privatwirtschaft, zunehmend auch Behörden, Schulen und Kliniken im Fokus der kriminellen 

Aktivitäten. 

Beide Themen, Digitalisierung und Cyberkriminalität, bedingen aktuelle IT-Sicherheitssysteme 

und ein aktives IT-Sicherheitsmanagement. 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben – Projekt Audit berufundfamilie: 

Die Landkreisverwaltung arbeitet intensiv daran, dass sich Beruf und Familie/Privatleben mit-

einander vereinen lassen. Viele Maßnahmen wurden implementiert, die mittlerweile fester Be-

standteil der laufenden Arbeit der Landkreisverwaltung sind. Nicht nur Arbeitgeber stellen An-

forderungen an zukünftige Stelleninhabende, auch Bewerber*innen haben ihre Wünsche bei 

der Unternehmensauswahl. Viele Bewerber*innen legen mittlerweile großen Wert auf eine 

gute Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben.  

Ein wichtiger Punkt zur Fortführung der Vereinbarkeit ist die Zertifizierung durch das Audit 

berufundfamilie, die 2021 erstmalig durchgeführt wurde. Ziel ist es, die Arbeitgeberattraktivität 
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zu stärken, um Personal zu gewinnen und zu binden sowie die Wettbewerbsfähigkeit als le-

bensphasenbewusster und moderner Arbeitgeber zu gewährleisten. Voraussetzung für die 

Zertifizierung war das erfolgreiche Durchlaufen des Auditierungsprozesses, bei dem der Sta-

tus quo der bereits angebotenen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen ermittelt 

und unter Mitwirkung der Beschäftigten weiterentwickelt wurde. 

Neben strategischen Zielen wurden auch konkrete Maßnahmen in einer Zielvereinbarung fest-

gehalten. Diese Maßnahmen wurden in den vergangenen drei Jahren umgesetzt, wie bei-

spielsweise die Entwicklung einer neuen Dienstvereinbarung zum Homeoffice und flexiblen 

Arbeitszeiten, die Einführung von Pool-Stellen und das Konzept des Desk-Sharing. Zudem 

wurden Veranstaltungen wie der Tag der offenen Tür und das Mitarbeiterfest durchgeführt, um 

die interne Gemeinschaft zu stärken. Der verstärkte Auftritt in den sozialen Medien sowie die 

Unterstützung des Deutschland-Tickets sind weitere Beispiele. Die Verlängerung der Koope-

rationsvereinbarung mit der Stadt Göppingen zur Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen 

und die Zusammenarbeit mit Pflegeberaterinnen zur Unterstützung der Beschäftigten unter-

streichen das umfassende Engagement der Landkreisverwaltung. 

Durch das Audit berufundfamilie haben Bewerber*innen die Möglichkeit, Unternehmen zu fin-

den, die sich in diesem Bereich engagieren. Im Jahr 2024 findet die Re-Zertifizierung ("Opti-

mierung") durch das Audit berufundfamilie statt, um die Zertifizierung für weitere drei Jahre zu 

verlängern. Bei der Reauditierung geht es einerseits um die Überprüfung der Umsetzung der 

festgelegten Ziele und Maßnahmen und andererseits um die unternehmensspezifische Vertie-

fung der familienfreundlichen und lebensphasenorientierten Personalpolitik. Dies erfolgt so-

wohl durch Führungskräfte als auch durch die Kolleginnen und Kollegen, damit beide Sicht-

weisen vertreten sind. Für 2024 und 2025 sind ebenfalls wieder Schulungen im Bereich "Füh-

ren" geplant. 

Die Mittel für die Umsetzung der Maßnahmen in Höhe von 30.000 Euro sind im Haushalt 2025 

eingestellt. 

Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel 

Die öffentliche Verwaltung befindet sich seit einigen Jahren in einem intensiven Wettbewerb 

sowohl mit anderen öffentlichen Arbeitgebern als auch mit der Privatwirtschaft. Vor diesem 

Hintergrund wird die Frage der eigenen Vermarktung und Attraktivität immer wichtiger. 

Das Landratsamt Göppingen begegnet dieser Herausforderung mit verschiedenen Maßnah-

men. Eine davon ist die öffentliche Darstellung und die Nutzung von Social Media. Mitarbei-

tende fungieren als Werbebotschafter*innen und sind beispielsweise auf der Instagram-Seite 

des Landkreises Göppingen vertreten, die nahezu täglich mit Beiträgen zu Einblicken in ver-

schiedene Stellen, Gesundheitsangebote, Ausflugsziele und Stellenanzeigen aktualisiert wird 

(www.instagram.com/landkreis.goeppingen/). Zudem ist der Aufbau eines LinkedIn-Accounts 

des Landratsamtes in Planung, um einen größeren Personenkreis zu erreichen und mögliche 

Fachkräfte für passende Stellen zu akquirieren. 

Seit dem 1. März 2023 ist die Dienstvereinbarung zum Homeoffice in Kraft, was von den Mit-

arbeitenden gut angenommen wird. Auch die Erprobung des Desk-Sharing-Konzepts in der 

Personalabteilung läuft erfolgreich und wurde bereits auf weitere Abteilungen ausgeweitet. Für 

2024 sind Fortbildungsangebote zum Thema „Generationenmanagement“ sowie „Vereinbar-

keitsorientiertes Führen“ geplant. Weitere Termine folgen im Jahr 2025.  
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Das Landratsamt Göppingen unterstützt auch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel: Seit 

dem 1. Mai 2023 wird das Deutschland-Ticket mit 75 % gefördert. Außerdem wurde 2022 das 

Programm „Mitarbeitende werben Mitarbeitende“ eingeführt. Personen, die erfolgreich für den 

Landkreis als Arbeitgeber werben, erhalten eine Anerkennung. Tarifbeschäftigte können zwi-

schen einer Prämie in Höhe von 750 € oder einer zweitätigen Arbeitsbefreiung wählen, wäh-

rend Beamte eine zweitägige Dienstbefreiung erhalten.  

Die Möglichkeit von Initiativbewerbungen wird sehr gut angenommen, was zu einer hohen 

Quote an Bewerbereingängen führt. Der Bewerberpool bietet eine breite Auswahl an Fach-

kräften. Besonders auf Karrieremessen haben sich Poolstellen für den gehobenen und mitt-

leren Dienst als interessant erwiesen, über die bereits neue Mitarbeitende generiert werden 

konnten. Die eingesetzten Austrittsfragebögen helfen, Handlungsbedarfe zu identifizieren 

und bieten eine gute Grundlage für die Einleitung von Maßnahmen sowie Schulungen. Die 

Einführung eines Patenkonzepts für das Onboarding und die Entwicklung von Führungs-

grundsätzen, die während der Führungskräftetagung ausgearbeitet wurden, stehen ebenfalls 

im Mittelpunkt der aktuellen Arbeiten.  

Onboardingkonzept 

Aktuell wird ein Leitfaden für das Onboardingkonzept weiterentwickelt. Zudem wird überlegt, 

in diesem Rahmen ebenfalls ein Patenkonzept einzuführen, das neuen Mitarbeitenden eine 

erfahrene Ansprechperson zur Seite stellt. Darüber hinaus wird ein Fragebogen für neue Mit-

arbeitende erstellt, um Feedback zum Onboardingprozess zu sammeln und diesen kontinuier-

lich zu verbessern. 

Kompetenzentwicklung, Nachwuchsförderung und Führungskräftequalifizierung 

Die Landkreisverwaltung versteht sich als moderner Dienstleister für die Bürgerinnen und Bür-

ger des Landkreises und attraktiver Arbeitgeber für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Um unsere Wettbewerbsfähigkeit als familien- und lebensphasenorientierter moderner Arbeit-

geber sicherzustellen, qualifizierte Fach- und Führungskräfte zu gewinnen und zu binden so-

wie die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern bietet die Landkreisverwaltung verschiedene Qua-

lifizierungsmöglichkeiten an: 

1. Internes Fort- und Weiterbildungsprogramm 

Inhouse-Seminarangebote, Onlineseminare und Webinare zu Schlüsselqualifikati-

onen und aktuellen Themen 

 

2. Berufsbegleitende Qualifizierungsmaßnahmen 

Für Beschäftigte: 

 Erste Prüfung nach der Entgeltordnung 

(ehemals Angestelltenlehrgang I) 

 Zweite Prüfung nach der Entgeltordnung (VKA) 
Verwaltungswirt (m/w/d) 
(ehemals Angestelltenlehrgang II) 

Für Beamte: 

 Lehrgang: Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Verwaltungsdienst 

 Trainee-Programm: Laufbahnqualifizierende Zusatzausbildung zum Er-
werb der Laufbahnbefähigung für den gehobenen Verwaltungsdienst 
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3. Internes Qualifizierungsprogramm (QP) 

Das QP richtete sich bisher vorrangig an Personen, die sich auf die Übernahme 

verantwortungsvollerer Tätigkeiten in der der Führungslaufbahn vorbereiten 

möchten. Allerdings wurde die potentielle Zielgruppe erweitert und spricht nun 

auch Beschäftigte an, die Fachverantwortung übernehmen möchten. Es beinhal-

tet 7 Seminarmodule zu Sozial-, Methoden- und Persönlichen Kompetenzen und 

eine Hospitation in einer selbst gewählten Verwaltungsebene, einem Eigenbe-

trieb oder einem privatwirtschaftlichen Unternehmen. 

4. Interkommunales Entwicklungsprogramm (IEP) 

Das IEP richtet sich an Personen, die bereits Führungserfahrung besitzen. Es 

wird von IMAKA durchgeführt und findet interkommunal, d. h. mit Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern anderer Landkreise statt. Es beinhaltet 10 Seminarmodule 

und eine Hospitation in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen. 

Ausbildung 

Das Landratsamt Göppingen ist ein attraktiver und moderner Ausbildungsbetrieb. Als einer der 

größten Arbeitgeber im Landkreis Göppingen bieten wir eine qualitative und zukunftsorientierte 

Ausbildung an. 

Der Bereich Personalentwicklung mit Ausbildung und Fortbildung gewinnt durch den demo-

grafischen Wandel und den Fachkräftemangel zunehmend an Bedeutung. Um engagierte 

Nachwuchskräfte zu gewinnen, ist es uns ein wichtiges Anliegen, bewährte Ausbildungs- und 

Studienangebote zu erhalten, aber gleichzeitig auch neue Bereiche zu erschließen. 

Durch die Kombination eines breiten und vielfältigen Ausbildungsangebots, einer individuellen 

praktischen Ausbildung sowie hervorragenden Übernahmechancen können wir sowohl im Ver-

waltungsbereich, im sozialen Bereich sowie auch in technischen Bereichen eine hohe Zahl an 

Ausbildungs- und Studienplätzen anbieten und uns dabei gegenüber anderen Ausbildern po-

sitionieren. Neu angeboten wird die Ausbildung zum Geomatiker (m/w/d) beim Amt für 

Vermessung und Flurneuordnung.  

Derzeit sind beim Landratsamt insgesamt rund 50 Auszubildende und Studierende beschäftigt. 

Auch stellen wir insgesamt 24 Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder einen Bundesfrei-

willigendienst zur Verfügung. Darüber hinaus schnuppern jedes Jahr etliche Praktikantinnen 

und Praktikanten in unsere vielseitigen Berufsfelder.  

Um unsere jugendliche Zielgruppe direkter und zeitgemäßer anzusprechen und auch den Kon-

takt zu dieser schnell aufbauen zu können, haben wir unseren Onlineauftritt weiterentwickelt 

und unser Ausbildungsmarketing optimiert.  

Unter dem Motto „MACHEN IST WIE WOLLEN NUR KRASSER“ findet man auf unserer 

Homepage unter einfach-machen-lkgp.de alle Informationen rund um Ausbildung, Studium, 

Praktikum sowie FSJ/BFD. Wir informieren übersichtlich und detailliert und heben auch unsere 

Vorteile als attraktiver Ausbildungspartner hervor. Des Weiteren wurden bereits mehrfach Aus-

schreibungen oder Informationen zur Ausbildung über den neuen Instagram-Auftritt des Land-

kreises geteilt, um neue Möglichkeiten zur Gewinnung von zukünftigen Auszubildenden und 

Studierenden zu nutzen. 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil unseres Ausbildungsmarketings ist die Teilnahme an 

Berufsinformationsveranstaltungen.  
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Durch einzigartige Werbemittel wie beispielsweise die Lenticular-Cards mit Slogans wie „Ma-

chen ist wie wollen nur krasser“ präsentieren wir uns als attraktiven Arbeitgeber im Landkreis. 

Aus Nachhaltigkeitsgründen verzichten wir auf die Ausgabe von Papierflyern und präsentieren 

uns zeitgemäß mit unseren Tablets. Auch unsere Auszubildenden und Studierenden aus den 

verschiedenen Bereichen sind bei den Bildungsmessen mit vertreten und können detailliert zu 

den Abläufen und Möglichkeiten der jeweiligen Ausbildung oder des Studiengangs informie-

ren.  

In 2024 haben wir zwei Auszubildende zu Ausbildungsbotschaftern bei der IHK qualifiziert. 

Diese können vor Schulklassen ihre Erfahrungen in der Ausbildung vorstellen und dadurch 

authentisch mit Schüler*innen in Kontakt treten. Dieses Projekt fördert auch den Bekanntheits-

grad des Landratsamts als Ausbildungsbetrieb. Ebenfalls informieren wir die Schulen im Land-

kreis über die aktuellen Ausbildungs- und Studienangebote. 

Um unsere Auszubildenden und Studierenden während den Praxisphasen untereinander zu 

vernetzen und die Mitarbeiterbindung durch einen persönlichen Austausch zu stärken, führen 

wir regelmäßige ausbildungsübergreifende Aktionen wie Azubi-Treffen und Projekte durch. 

Dazu gehören unter anderem die jährliche Apfelernte gemeinsam mit dem Landschaftserhal-

tungsverband (LEV) oder auch der Austausch mit unserem Landrat. In einem EU-Azubi-Gipfel 

stellen die Auszubildenden mehrerer Landkreise das Gipfeltreffen nach und können über po-

litische Themen diskutieren. Neu findet in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsamt ein 

Kochworkshop statt. 

Durch die neusten Erweiterungen der vielfältigen Ausbildungs- und Studienangebote, unseren 

Internet- und Social-Media-Auftritt sowie das optimierte Ausbildungsmarketing sehen wir uns 

in diesem Bereich gut aufgestellt für die Herausforderungen der Zukunft.  

Gleichstellung von Mann und Frau in der Landkreisverwaltung 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Göppingen informiert und berät bei allen Fra-
gen der Gleichstellung von Mann und Frau. 

Die Aufgaben der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten sind im Chancengleichheitsge-
setz des Landes Baden-Württemberg verankert. 

Danach hat die Gleichstellungsbeauftragte 

1. auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Familie, Beruf und Verwaltung hin-
zuwirken. 

2. die gesellschaftliche Position der Frauen zu stärken und zu fördern. 

3. den Landkreis in Fragen der Gleichstellungspolitik zu beraten. 

4. die mit den Gleichstellungsfragen befassten Personen oder Organisationseinheiten bei den 
kreisangehörigen Gemeinden zu koordinieren. 

Dabei unterscheiden sich die Aufgaben in Extern und Intern. Im Folgenden wird hier auf die 

internen Aufgaben näher eingegangen. 
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Ziel: Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Familie, Beruf und Verwaltung  
 

Strategie 1: geschlechtergemischte Teams 
 

 Mitwirkung bei Personalauswahlverfahren. Durch die Novellierung des Gesetzes wurde die 
Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragten auf alle Stellen erweitert. Aus Kapazitätsgrün-
den beschränkt sich die Mitwirkung im Landratsamt auf Positionen ab stellvertretender Ab-
teilungsleitung. 

 Fortbildungsangebot für Mitarbeiter*innen sowie für Führungskräfte 
 

Strategie 2: Vereinbarkeit von Beruf und Familie zur Erleichterung der gleichberechtig-
ten Partizipation 
 

 Persönliche Beratung von Mitarbeiter*innen 

 Mitwirkung beim Audit berufundfamilie 
 

Strategie 3: Netzwerke und Arbeitsgruppen 
 

 Leitung und Koordination der AG Chancengleichheit  

 Der regelmäßige Austausch mit Personalrat und Personalabteilung  

 Mitglied in der AG Gesundheit 

 Einbeziehung in diverse Personalangelegenheiten 
 

Strategie 4: Nachvollziehbarkeit/Messbarkeit 

 Aktualisierung des Chancengleichheitsplans des Landratsamtes Göppingen 

 Chancengleichheitsbericht des Landratsamtes  

 Sammlung und Auswertung der Zwischenberichte der Ämter für den Chancengleichheits-
bericht 
 

Strategie 5: Sensibilisierung für vorhandene limitierende Geschlechterrollen 

 Regelung für geschlechtersensible Sprache im Landratsamt 
 
 
 
Strategie 6: Beratung des Landkreises in Fragen der Gleichstellungspolitik 

 Rücksprachen mit dem Landrat 

 Austausch mit Führungskräften des Landratsamts 

 Teilnahme an Führungskräftebesprechungen 
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Projekt Landratsamt 2015+ 

Am Landratsamt Göppingen wurden in den letzten Jahren umfangreiche Hochbauprojekte, 

am Verwaltungssitz Lorcher Straße erfolgreich realisiert. Die Maßnahmen umfassen die Er-

weiterung des Landratsamtsgebäudes, die Sanierung der Büroräume im Hochhaus sowie 

den Bau eines Parkhauses. Das Projekt hat nicht nur zu einer Verbesserung der Arbeitsbe-

dingungen und der Infrastruktur geführt, sondern auch die Arbeitsplatzkapazitäten vergrö-

ßert. 

Die Erweiterung des Landratsamtsgebäudes begann im Jahr 2018 mit dem Rückbau des al-

ten Gebäudes und konnte nach einer Bauzeit von zwei Jahren im Mai 2020 abgeschlossen 

werden. Das neue fünf geschossige Gebäude bietet Platz für 180 Beschäftige und umfasst 

neben den Büros auch einen großen, teilbaren Sitzungssaal, ein Foyer, eine Kantine und ei-

nen Fahrradabstellraum. Das Gebäude überzeugt nicht nur mit der schönen Travertin Natur-

steinfassade, sondern auch im Inneren mit einem durchdachten energetischen Konzept.  

Zeugnis für die gelungene Architektur sind auch die Auszeichnungen des Gebäudes mit dem 

DGNB Gold-Status (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) und der Prämierung im 

Rahmen des Programms „Beispielhaftes Bauen“ der Architektenkammer. 

Parallel zum Erweiterungsbau wurde Anfang 2019 mit dem Bau des Parkhauses begonnen. 

Seit 2020 ist das Parkhaus mit seinen 11 Ebenen und knapp 300 Stellplätzen für Mitarbeite-

rInnen und Besucher in Betrieb. Das öffentliche Parkhaus ist für jedermann rund um die Uhr 

geöffnet. 

Im Jahr 2020 startete die Sanierung des bestehenden neun geschossigen Hochhauses in 

zwei Bauabschnitten. Im Vordergrund standen bei der Maßnahme die Verbesserung des 

Brandschutzes und der Barrierefreiheit sowie bauphysikalische Themen wie die Optimierung 

des Schallschutzes und des Raumklimas. Im September 2021 konnten die ersten Räumlich-

keiten bezogen werden, und im Herbst 2022 war der zweite Bauabschnitt abgeschlossen, 

sodass alle 200 Arbeitsplätze im sanierten Hochhaus bezogen werden konnten. 

Mit dem Abschluss der drei Teilprojekte, dem Erweiterungsbau, dem Neubau des Parkhau-

ses und der Hochhaussanierung, ist das Hochbauprojekt "Landratsamt 2015+" nun erfolg-

reich abgeschlossen. Durch die Realisierung dieser Vorhaben ist ein moderner und zukunfts-

fähiger Verwaltungsstandort entstanden. 

Ein letztes flankierendes Projekt im Zusammenhang mit den LRA 2015+ Maßnahmen ist die 

Sanierung des Besucherparkplatzes. Durch diese Maßnahme wird auch die Hauptzufahrt zum 

Parkhaus hergestellt. Die Maßnahme wird derzeit geplant und Anfang 2025 umsetzt. 

 


